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Einleitung 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

der vorliegende Geschäftsbericht, dem Sie sich zugewendet haben, ist in vielerlei Hin-
sicht anders. Anders, weil er kürzer ist. Aber auch anders, weil sich seine Struktur und 
Gliederung drastisch verändert haben. 

Er ist aber auch anders, weil er der erste ist, in dem ich jedenfalls überwiegend über 
Dinge schreibe, an denen ich selbst zumindest beteiligt war.  

Am 1. April 2015 haben Christian Scherm und ich die Landesgeschäftsführung des 
BBSB e. V. in unseren jeweiligen Bereichen und doch gemeinsam übernommen. Wir 
standen vor der Herausforderung, uns nicht nur in eine bedeutende, komplexe und seit 
knapp 95 Jahren gewachsene Struktur einzuarbeiten. Vielmehr war 2015 ein Jahr der 
Umbrüche und für viele Kollegen nicht leicht. 

Mein Dank gilt daher zuerst allen Kollegen. Wir wurden offen und herzlich empfangen, 
"die beiden Neuen" wurden ganz überwiegend sehr freundlich begutachtet.  

Aber auch in einem "normalen" Jahr wäre ohne die Mitarbeit jedes Einzelnen dieser 
Geschäftsbericht keine Silbe wert. Daher gilt mein Dank auch der guten Zusammenar-
beit in Haupt- und Ehrenamt. 

Wie ich eingangs erwähnte, kann niemand an allen Dingen, die unsere große Gemein-
schaft bewegen, beteiligt sein. Dennoch nehmen wir Anteil: an Freude und Verzögerun-
gen, Erfolgen und Geduldsproben. 

Vieles davon erwartete uns im Jahr 2015. Ein großes Ereignis war selbstverständlich 
die ordentliche Landestagung, über die in Kapitel 1.2 mehr zu berichten sein wird. Aber 
auch Kontinuität zeigte sich: Der Kampf um einen staatlichen Nachteilsausgleich für 
hochgradig sehbehinderte Menschen in Bayern führte noch zu keinem Ergebnis, sprich 
– unsere Anstrengungen gehen weiter und richten sich auf das Jahr 2016 und den 
Doppelhaushalt 2017/18. Auch das Bundesteilhabegesetz fand ebenso wenig wie die 
Anerkennung der Taubblindheit als Behinderung eigener Art keinen Schlusspunkt. Von 
Kontinuität ist aber auch im Guten zu sprechen: Am 15. Oktober 2016 jährte sich die 
Gründung des Gedächtnisfonds Konsul Egon von der Brelie zum 50. Mal. Wir nutzen 
diese Gelegenheit, um mithilfe moderner Modelliertechniken ein Relief von unserem 
großen Förderer zu erstellen: Ein Bronze-Relief kann in 2016 präsentiert werden. 

Trotz oder gerade wegen aller Erfolge, Missgeschicke und Durststrecken ist und bleibt 
es unser Ziel, blinden, sehbehinderten, zusätzlich gehandikapten Menschen und Men-
schen, deren Erkrankung zur Blindheit oder Sehbehinderung führen kann, ein selbst-
ständiges und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Maßstab 
für unsere Arbeit ist dabei die Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen (UN-BRK) sowie unsere selbstge-
steckte Agenda, die Konzeption 2020. Personengruppen, die zusätzliche Einschrän-
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kungen haben, stehen dabei besonders im Blick: Ihnen gilt unsere volle Solidarität und 
unser Engagement! 

Ob Inklusion noch Illusion sei, fragte der Titel unserer Festveranstaltung im Rahmen der 
Landestagung. Während diese Frage trotz positiver Beispiele und Expertenaussagen 
aus meiner Sicht nicht abschließend beantwortet werden kann, wurde eines deutlich – 
wenn mir ein bekanntes Zitat erlaubt sei: Der Weg ist lange und nicht einfach – aber er 
wird sich lohnen. 

Dieser Geschäftsbericht wird für Sie, als Leser seiner Vorgänger, sehr anders sein. Ob 
nun zum Besseren oder Schlechteren mag Geschmackssache sein. Ziel der kleinen Ar-
beitsgruppe, an der ich neben den Kollegen des Bereichs Kommunikation teilnahm, war 
es, ihn leichter lesbar, verständlicher und kürzer zu gestalten. Inwieweit uns und mir 
dies gelungen ist, überlasse ich Ihnen.  

Während so mancher Punkt nach meiner Lesart an anderer Stelle besser dokumentiert 
werden kann als hier, habe ich vor allem die inhaltlich-politische Darstellung, die aus 
meiner Sicht untrennbar verknüpfte Interessenvertretung sowie die verbandspolitische 
Seite unserer Aktivitäten im altbekannten Kapitel 2 neu vereint. 

Zusammengeführt wurden auch unsere Dienste der Beratung und Rehabilitation in Ka-
pitel 3. 

Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen dabei neben den Fallberichten in Kapitel 3 
vor allem den Einblick in die Tätigkeit unserer Ehrenamtler, den Sie in Kapitel 5 und 6 
gewinnen können. 

Aber: Überall gibt es Neues, Vertrautes und Interessantes zu lesen. 

In jedem Fall möchte ich mich abschließend bei den Kollegen sowie allen Autoren herz-
lich bedanken! 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und freue mich über Ihre Rückmeldungen. 

 

München im Juli 2016 

 

Steffen Erzgraber 
Landesgeschäftsführer 
Verbands- und Sozialpolitik 
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1. Einführung und Allgemeines 

1.1 Grundsätzliches 

Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. (BBSB e. V.) ist die Selbsthilfe-
organisation der blinden, sehbehinderten und zusätzlich gehandikapten Menschen in 
unserem Land. Er versteht sich gemäß § 1 unserer Satzung als Solidargemeinschaft, 
Selbsthilfeorganisation und Interessensvertretung. Außerdem ist er für diesen Perso-
nenkreis in den Bereichen Patientenvertretung und Patientenberatung tätig.  

Rat und Hilfe erhalten alle Ratsuchenden ohne Rücksicht darauf, ob eine Mitgliedschaft 
besteht. 

Der BBSB e. V. hat seinen Sitz in München und ist beim Amtsgericht München im Ver-
einsregister (Az.: VR 3193) eingetragen. Unsere Selbsthilfeorganisation verfolgt gemäß 
ihrer Satzung ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des 3. Abschnitts der Ab-
gabenordnung. Der letzte Bescheid des Finanzamts München für Körperschaften datiert 
vom 17.02.2016 – Az.: 143/211/00164. 

 

1.1.1 Aufgaben 

Wir vertreten die Interessen der über 75.000 blinden und sehbehinderten Menschen in 
Bayern gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Ziel des BBSB e. V. ist, blinden 
und sehbehinderten Menschen ein selbstständiges und möglichst selbstbestimmtes Le-
ben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. 

In zehn Beratungs- und Begegnungszentren bietet der BBSB e. V. wohnortnahe Hilfen 
an – dazu gehören der ambulante Reha-Dienst mit Schulung in Orientierung und Mobili-
tät sowie selbstständiger Haushalts- und Lebensführung, sozialrechtliche Beratung, in-
dividueller Textservice, berufliche Rehabilitation, Austausch mit Gleichbetroffenen, Frei-
zeit und Fortbildung. 

Unsere Konzeption 2020 stellt den aktuellen Stand der Arbeit des BBSB dar und ist zu-
gleich der Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 

 

1.1.2 Funktionsträger 

Jeder Beitrag unserer ehren- und hauptamtlichen Kollegen ist uns wichtig. Arbeitskräfte 
mögen, wenn sie wie im BBSB e. V. vielfach keinen Vertreter haben, dennoch aus-
tauschbar sein, Menschen sind dagegen unersetzlich. 

Die folgenden Personen haben in der bayernweiten Arbeit satzungsmäßig oder prak-
tisch relevante Aufgaben im Verein übernommen und sind deswegen hier zu nennen: 
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Landesvorsitzende: Judith Faltl 

Stellv. Landesvorsitzender: Dr. Stefan Insam 

Mitglieder im Landesvorstand: - Karl Depner 
- Dr. Thomas Krämer 
- Bruder Elija Morbach 
- Gerd Schopp 
- Franziska Weigand 

Ehrenvorsitzende: - Gustav Doubrava 
- Otto Umscheid 

Landesgeschäftsführer: - Christian Scherm (Finanzen und 
Administration) 

- Steffen Erzgraber (Verbands- und 
Sozialpolitik 

Gustav Doubrava ist am 23. März 2016 nach langer Krankheit gestorben. Zu seinem 
Auferstehungsgottesdienst eine Woche später kamen unzählige Vertreter der Selbsthil-
fe sowie seiner Heimatgemeinde. Für sein großes, beeindruckendes Engagement wer-
den wir ihm ein besonderes Gedenken bewahren und danach streben, unsere Arbeit 
auch in seinem Sinne fortzusetzen. 

 

1.1.3 Der BBSB e. V. als Mitglied anderer Organisationen 

Er ist Mitglied folgender Organisationen: 

- Arbeitsgemeinschaft "Behinderung und Medien" e. V. 
- Bundesarbeitsgemeinschaft unterstützte Beschäftigung e. V, LAG UB 
- Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V., DBSV 
- Deutsches Komitee zur Verhütung von Blindheit e. V. 
- Landesarbeitsgemeinschaft "Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung und ihrer Angehörigen" in Bayern e. V. 
- Landeszentrale für Gesundheit in Bayern e. V. 
- Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern e. V. 

Als Träger des Beratungs-, Informations- und Textservicezentrums (BIT-Zentrum) ist 
der BBSB e. V. Mitglied der Mediengemeinschaft für Blinde und Sehbehinderte e. V. 
(MEDIBUS).  

Er gehört als Träger des AURA-HOTEL Kur- und Begegnungszentrum Saulgrub (ab 
01.07.2014 alleiniger Gesellschafter der AURA-HOTEL Kur-und Begegnungszentrum 
Saulgrub gGmbH) dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e. V. (HOGA) an. 
Das ist der Branchenverband des deutschen Gastgewerbes. 
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Des Weiteren ist der BBSB e. V. kooptiertes Mitglied des Bayerischen Behinderten-
sportverbandes e. V. und gehört dem Kommunalen Arbeitgeberverband mit dem Status 
des Gastmitglieds an.  

 

1.1.4 Der BBSB e. V. als Träger 

Der BBSB e. V. ist Alleingesellschafter 

- der AURA-HOTEL Kur- und Begegnungszentrum Saulgrub gemeinnützige 
GmbH 

- des Arbeitsförderungswerk für Blinde und Sehbehinderte gGmbH (in Liquidation) 
- der Blinde Musiker München gemeinnützige GmbH – einer Selbsthilfefirma für 

blinde und sehbehinderte Musiker; ihr Geschäftsbetrieb musste leider eingestellt 
werden. 

An folgenden Gesellschaften ist der BBSB e. V. als Mitgesellschafter beteiligt: 

- Berufsförderungswerk Würzburg gemeinnützige GmbH 
- NWW Nürnberger Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte ge-

meinnützige GmbH 
- SWW Südbayerische Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte ge-

meinnützige GmbH – Einrichtungen für mehrfachbehinderte blinde und sehbe-
hinderte Erwachsene 

- IFD Nürnberg gemeinnützige GmbH, die den Integrationsfachdienst in Mittelfran-
ken betreibt 

- IFD München-Freising gemeinnützige GmbH. 

Ferner ist der BBSB e. V. Mitglied und Förderer der Bayerischen Blindenhörbücherei 
e. V. Eine umrissartige Beschreibung der Aktivitäten des BFW Würzburg, der NWW, der 
SWW sowie des AURA-HOTEL finden Sie in Kapitel 8. 

 

1.2 Schwerpunkte der Arbeit in 2015 

In diesem Kapitel werden einige – wenn auch nicht alle – Schwerpunkte unserer Arbeit 
im Berichtszeitraum gewissermaßen vor die Klammer gezogen dargestellt. Hierzu gehö-
ren wesentliche Änderungen der Struktur im hauptamtlichen Bereich sowie als beson-
deres Ereignis mit weitreichenden Wirkungen die Landestagung 2015. 
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1.2.1 Landestagung des BBSB e. V. vom 19. bis 21. November 2015 

Anstelle einer Mitgliederversammlung veranstaltet der BBSB e. V. alle 4 Jahre gemäß 
§ 11 seiner Satzung eine Delegiertenversammlung, die den Namen „Landestagung“ 
trägt. Diese tagte vom 19. bis 21. November 2015 im Dorint Hotel in Augsburg. Ihre 
Aufgaben werden in § 13 der Satzung bestimmt. Praktisch bedeutsam sind vor allem 
die Wahl der Landesvorsitzenden, des stellvertretenden Landesvorsitzenden, der weite-
ren Mitglieder im Landesvorstand, der Delegierten zum Verbandstag des DBSV, die Er-
ledigung von Anträgen und Beschwerden sowie nicht zuletzt die Beschlussfassung über 
Satzungsänderungen, Grundsatz- und Richtlinienentscheidungen.  

Praktisch bedeutsame bzw. herausgehobene Ereignisse und Entscheidungen 

Ein ausführliches Protokoll über die Landestagung wurde erstellt. Ferner finden Sie un-
sere Pressemitteilung vom 23.11.2016 unter 
http://www.bbsb.org/presse/pressemitteilungen/1210-landestagung-2015-des-bbsb-e-v. 

An dieser Stelle seien die folgenden Punkte als besonders bemerkenswert bzw. be-
deutsam herausgegriffen (Auswahl): 

- Öffnung der Mitgliedschaft für den Personenkreis der Menschen, deren Erkran-
kung zur Sehbehinderung oder Blindheit führen kann. Sie können nunmehr or-
dentliches Mitglied werden (vgl. §5) 

- Einführung einer Frist zur Kündigung der Mitgliedschaft (3 Monate zum Jahres-
ende); hierdurch wird ermöglicht, die Gründe für den Austritt zu erfragen und ggf. 
Missverständnisse aufzuklären. Außerdem ergibt sich hieraus eine bessere Pla-
nungssicherheit. 

- Prüfauftrag an den Landesvorstand, ob der BBSB e. V. im Jahr 2020 Ausrichter 
des Louis Braille-Festivals sein soll. 

- Verleihung des Inklusionspreises des BBSB e. V. an die Firma Apple GmbH für 
ihr Engagement zum Universal Design (über die von uns verliehenen Auszeich-
nungen lesen Sie mehr in Kapitel 1.3.) 

- Grußworte von Michael Höhenberger, Amtschef im Staatsministerium für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration sowie Dr. Stefan Kiefer, 3. Bürgermeister 
und Sozialreferent der Stadt Augsburg. 

Im Rahmen des von Christian Stahlberg moderierten öffentlichen Teils fand zudem eine 
interessante Talkrunde zum Thema der Veranstaltung "Inklusion noch Illusion?!" statt.  

- Andreas Bethke, Geschäftsführer des Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-
verbandes e. V. (DBSV), thematisiert die hohe Zahl arbeitsloser blinder und seh-
behinderter Menschen. Aus der eigenen Beratungspraxis kann er die sehr gerin-
ge Erwerbstätigkeitsquote blinder Menschen von nur 25 % bis 30 % ableiten. 
Zudem kritisierte er die oft zu langen Fristen zur Bewilligung von Hilfsmitteln oder 
Assistenzkräften. 

- Seit 2013 sei barrierefreies Bauen bauordnungsrechtlich verpflichtend, berichtete 
Diplomingenieur Knut Junge, Experte auf dem Gebiet des barrierefreien Bauens. 
Normen seien nur dann verbindlich, wenn sie als technische Baubestimmungen 

http://www.bbsb.org/presse/pressemitteilungen/1210-landestagung-2015-des-bbsb-e-v
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Teile der Bauordnung seien. Idealerweise sind Betroffene bereits an der Planung 
beteiligt, denn Barrierefreiheit sei nichts, was zum Schluss noch schnell ergänzt 
werden könne. Für sehende Architekten sei barrierefreies Bauen auch deshalb 
schwierig, weil es oft um das gehe, was man nicht sieht: zum Beispiel ein fehlen-
des Blindenleitsystem, die fehlende Kennzeichnung von Glasflächen oder von 
Stufenvorderkanten. 

- Maria Setzer, Schulleiterin am Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern 
in Unterschleißheim, begrüßt die Wahlfreiheit der Eltern zwischen inklusiver Be-
schulung und der in Förderzentren. Diese Wahlfreiheit sei durch das Bayerische 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetz zudem gestärkt worden. Probleme sieht die 
Schulleiterin beispielsweise noch bei der fristgerechten Ausstattung mit Hilfsmit-
teln, etwa Büchern, für inklusiv beschulte Kinder. 

Wahl des Landesvorstands 

Von entscheidender Bedeutung für die Zukunft und Arbeit des BBSB e. V. war die tur-
nusmäßige Neuwahl des Landesvorstands. Als Landesvorsitzende wurden Judith Faltl 
sowie Dr. Stefan Insam als stellvertretender Landesvorsitzender ohne Gegenkandida-
ten wiedergewählt.  

Frau Faltl beginnt damit ihre vierte Amtszeit und gehört dem Landesvorstand seit mehr 
als 20 Jahren an. Die 46jährige Software-Ingenieurin aus Unterhaching erhielt für ihre 
Verdienste im Rahmen der Festveranstaltung den Treuering des BBSB. 

Dr. Stefan Insam (46, Physiker) ist seit 2011 ihr Stellvertreter. Er wohnt in München, 
gehört dem Landesvorstand seit 2009 an und leistete zuletzt besonders in der Sat-
zungskommission zusätzlich zu seinen üblichen Aufgaben einen Großteil der Vorarbei-
ten zu den beschlossenen Satzungsänderungen. 

Als weitere Mitglieder wurden gewählt: 

- Franziska Weigand (44, Grundschullehrerin aus Niederroth bei Dachau) 
- Gerd Schopp (60, Wirtschaftsingenieur, Friedberg) 
- Karl Depner (33, Beamter der Bundesnetzagentur, Würzburg) 
- Dr. Thomas Krämer (46, Physiker aus Berlin) 
- Bruder Elija Morbach (58, Physiotherapeut aus München). 

Damit steht dem Verein ein Team vor, dass durch erfahrene Mitglieder die für unsere 
Arbeit notwendige Kontinuität sicherstellt und zugleich durch Impulse unserer Neuzu-
gänge bereichert wird. 

Nicht mehr gewählt wurde Sarah Leuterer. Die 28jährige angehende Sozialarbeiterin 
aus Rosenheim wird dem BBSB weiter – und hoffentlich nicht nur – in der Jugendarbeit 
erhalten bleiben.  

Wir bedanken uns bei den alten und neuen Mitgliedern des Landesvorstands für ihr En-
gagement, ihre Bereitschaft, Verantwortung zu tragen, und besonders für ihren Einsatz 
für die von uns vertretenen Menschen. 
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1.2.2 Strukturanpassung der Landesgeschäftsstelle 

Der Landesvorstand beschloss am 27.09.2014 nach langen Beratungen eine Anpas-
sung der Struktur im hauptamtlichen Bereich des BBSB e. V. Aufgrund von Meinungs-
verschiedenheiten kündigte Christian Seuß, Landesgeschäftsführer, sein Arbeitsver-
hältnis nach 24 Jahren und verließ den BBSB e. V am 31.03.2015. Sein unermüdliches 
Engagement, sein Können und sein Wissen trugen in dieser Zeit wesentlich zum Erfolg 
unseres Vereins bei, wofür wir ihm herzlich danken. 

Im Kern der Strukturanpassung steht die Zweiteilung der Geschäftsführung in einen Be-
reich Verbands- und Sozialpolitik sowie den Bereich Finanzen und Administration. 

Nach vielen Umstellungen und Gesprächen übernahm Christian Scherm (46) aus 
Dachau die Landesgeschäftsführung im Bereich Finanzen und Administration sowie der 
Verfasser, Steffen Erzgraber aus München (31), die Verbands- und Sozialpolitik am 
01.04.2015. 

Das neue Organigramm ist im Internet einsehbar und wurde mit Rundschreiben Nr. 65 
aus 2015 verteilt. 

Mit vereinten Kräften ist es uns mit den Kollegen im Ehren- und Hauptamt mittlerweile 
gelungen, die größten Umstellungen und Änderungen zu bewältigen. In jedem Fall war 
die Umsetzung der Strukturanpassung eines der entscheidenden Themen des Jahres 
2015. 

 

1.3 Auszeichnungen 

 

1.3.1 Öffentliche Auszeichnungen 

Durch öffentliche Auszeichnungen wurde das langjährige ehrenamtliche Wirken für den 
Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. einiger Persönlichkeiten des 
BBSB e. V. gewürdigt. 

Gustav Doubrava erhielt am 04.12.2015 den Luise-Kiesselbach-Preis für bürgerschaftli-
ches Engagement. Damit wurde vom Paritätischen Landesverband Bayern sein jahr-
zehntelanges ehrenamtliches Engagement gewürdigt. 

Am 03.11.2015 wurde Frau Dippold das Bundesverdienstkreuz verliehen. Frau Dippold 
engagiert sich seit zwei Jahrzehnten ehrenamtlich für Menschen mit Diabetes sowie für 
blinde und sehbehinderte Menschen. Selbst an Diabetes erkrankt und stark sehbehin-
dert, widmet sie sich tatkräftig dem Ehrenamt im Bayerischen Blinden- und Sehbehin-
dertenbund e. V. und im Deutschen Diabetiker Bund e. V. Ob als Beisitzerin im Bezirks-
gruppenausschuss Oberfranken, als Leiterin der BBSB-Selbsthilfegruppe Hof oder als 
Blinden- und Sehbehindertenberaterin – sie ist die Ansprechpartnerin für Diabetikerin-
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nen und Diabetiker sowie für blinde und sehbehinderte Menschen in ihrer Region und in 
ganz Bayern. 

Große Ehrung für den Augsburger Schachspieler Anton Lindenmair: Für seine Ver-
dienste um den Schachsport wurde das Mitglied des SK Keres Augsburg 1980 vom 
Deutschen Schachbund mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.  

 

1.3.2 Ehrungen durch den Bayerischen Blinden- und 
Sehbehindertenbund e. V. 

Ehrenmitgliedschaft für Ingrid Lischke 
Seit 1973 ist Ingrid Lischke ununterbrochen als ehrenamtliche Blinden- und Sehbehin-
dertenberaterin für die Bezirksgruppe Oberbayern-Rosenheim unterwegs, zu deren 
stellvertretenden Leiterin sie 2015 gewählt wurde. Für diesen langjährigen Einsatz 
zeichnet sie der BBSB auf der Festveranstaltung mit der Ehrenmitgliedschaft aus. 

Medaille für hervorragende Verdienste für Lothar Süß 
Der Landesvorstand des BBSB hat beschlossen, Lothar Süß mit der Medaille für her-
vorragende Verdienste auszuzeichnen. Mit dieser Medaille ehrt der BBSB Pfarrer und 
Kirchenrat außer Dienst Lothar Süß, der über 30 Jahre die evangelische Blinden- und 
Sehbehindertenseelsorge in Bayern geleitet hatte. Bei seiner Tätigkeit sei er immer sehr 
nah am Menschen gewesen und habe in Arbeitsgruppen auch die verbands- und sozi-
alpolitischen Aktivitäten des BBSB mitgestaltet. Herr Süß hat mit seinem engagierten 
Wirken die Inklusion blinder und sehbehinderter Menschen unterstützt und gefördert 
und sich damit hohe Anerkennung im Blinden- und Sehbehindertenwesen erworben. 

Medaille für besondere Verdienste  
Herr Freunscht ist seit 36 Jahren ehrenamtlich für den BBSB tätig. Von 1979 bis 1995 
war er Beisitzer im Bezirksgruppenausschuss von Mittelfranken, und von 1983 bis 1995 
gehörte er dem Landesvorstand an. Er war viele Jahre BSB im LK Erlangen-Höchstadt.  

Frau Fischer ist seit vielen Jahren als Begleitperson für die ehrenamtlichen BSB der 
Bezirksgruppe Oberfranken im Einsatz. Anfangs mit ihrem damaligen Lebensgefährten, 
Werner Müller. Nach dem Tod von Herrn Müller übt sie diese Funktion weiterhin für 
Herrn Peckmann und Frau Heilmann in Bayreuth und Kulmbach aus. Am Monatstreff in 
Bayreuth ist sie seit vielen Jahren als Co-Organisatorin und Abholdienst im Einsatz. 
Hierbei unterstützt und organisiert sie Stammtischausflüge, Weihnachtsfeiern etc. Die 
Erstellung der akustischen BBSB Lokalzeitschrift für den Bereich Oberfranken Ost leitet 
sie ebenfalls und übernimmt Vervielfältigung und Verteilung. 

Seit 1999 organisiert und leitet sie Mehrtagesfahrten für die Region Bayreuth. Mittler-
weile nehmen Mitglieder aus dem gesamten Bezirksgruppengebiet teil.  

Herr Maier übernahm im August 1998 die Leitung des Stammtisches Pfarrkirchen. Im 
Dezember 1998 wurde er zum damals noch Kreisbeauftragten berufen. Im Jahr 2001 
kandidierte er erfolgreich für das Amt des stellvertretenden Bezirksgruppenleiters der 
Bezirksgruppe Niederbayern, welches er zwei Wahlperioden ausübte. Im Jahr 2007 
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kandidierte er für dieses Amt nicht mehr. Seit 2007 gehört Herr Maier dem Bezirksgrup-
penausschuss der Bezirksgruppe Niederbayern an. 

Treuering für Judith Faltl 
Für ihr großes ehrenamtliches Engagement würdigt der BBSB die Landesvorsitzende, 
Judith Faltl, mit dem Treuering. Bereits in den 90er Jahren war Judith Faltl mit Schulbe-
suchen für den BBSB unterwegs und im Bezirksgruppenausschuss von Oberbayern-
München tätig. Seit 1994 ist sie im Landesvorstand und seit 12 Jahren Landesvorsit-
zende. Judith Faltl ist beim Sozialministerium und bei den Fraktionen des Bayerischen 
Landtags als kompetente Gesprächspartnerin anerkannt. Der Kampf ums Sehbehinder-
tengeld zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Amtszeit. Um ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen, geht sie einer Vollzeittätigkeit nach. Für das Ehrenamt beim BBSB setzt sie 
fast ihre komplette Freizeit und ihre ganze Kraft ein. 

 

1.4 Ehrendes Gedenken 

Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. und die Blinden- und Sehbe-
hindertenselbsthilfe haben im Jahr 2015 einige verdiente Personen verloren. 

Wir trauern um: 

Ferdinand Wischert – er verstarb am 22.06.2015. Herr Wischert war über 20 Jahre 
Kreisbeauftragter bzw. BSB’ler für den Landkreis Bad Kissingen und hat dort 20 Jahre 
den Stammtisch geleitet. 

Karl-Heinz Paul verstarb am 04.08.2015. Herr Paul war langjähriger ehrenamtlicher 
Mitarbeiter der Bezirksgruppe Unterfranken-Würzburg. 

Jutta Gertz verstarb am 03.03.2015. Frau Gertz war langjährige Mitarbeiterin der Be-
zirksgruppe Mittelfranken. 

Ebenfalls im Jahr 2015 verstorben sind Frau Jaksch, ehemalige Mitarbeiterin des  
AURA-HOTEL Saulgrub, Herr Von Vequel, vormals externer Prüfer des BBSB, und 
Frau Fikenscher, Ehefrau von Herrn Fikenscher, stellvertretender Landesvorsitzender 
des BBSB und Geschäftsführer der BBH.  
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2. Verbands- und Sozialpolitik 
(Steffen Erzgraber) 

Im Jahr 2015 war vor allem die Geduld gefragt: Zwar bot der Wechsel in der Landesge-
schäftsführung die Gelegenheit, neue und alte Kontakte zu pflegen, jedoch wurde unse-
re Arbeit oft auch durch Gespräche, Abwarten und viel zu oft auch Zurückstecken ge-
prägt. Der Landesgeschäftsführer Verbands- und Sozialpolitik stellte sich unter ande-
rem ab April bei Parlamentariergesprächen allen Fraktionen im Landtag vor. Themen 
wie das Bundesteilhabegesetz, die Initiative für ein Sehbehindertengeld aber auch 
Lichtblicke wie Fortschritte bei der Barrierefreiheit und die Öffnung der Selbsthilfe für 
neue Anliegen und Menschen waren Schwerpunkte dieses Jahres. 

 

2.1 Grundlagen und Ziele 

Richtlinie und Maßstab unserer Arbeit ist die Konzeption 2020, die von der Landesta-
gung 2011 verabschiedet wurde. Dort heißt es: "Der BBSB fühlt sich der UN-Behinder-
tenrechtskonvention verpflichtet.“ Daher ist es unser Ziel, mit der Konzeption die UN-
Behindertenrechtskonvention sowohl BBSB-intern als auch auf politischer Ebene nach 
außen hin umzusetzen." 

Und weiter: "Als wesentliche Aufgabe betrachten wir es, blinde, sehbehinderte und zu-
sätzlich gehandikapte Menschen zu befähigen, ein selbstbestimmtes und möglichst 
selbstständiges Leben führen zu können." 

Es gilt, innerhalb dieses weit gespannten Rahmens,  

- Kernfelder unserer Politik zu identifizieren und intensiv zu behandeln (Nachteils-
ausgleiche, Barrierefreiheit u. v. m.), 

- Gelegenheiten zu erkennen (z. B.: Novellierung der bayerischen Schulordnung 
(BaySchO auch im Hinblick auf Notenschutz und Nachteilsausgleich) und 

- Bedarfe und Schwierigkeiten zu erkennen, die relevanten Adressaten zu sensibi-
lisieren sowie, wenn möglich, für Abhilfe zu sorgen. 

Dabei arbeiten wir stets konstruktiv und partnerschaftlich mit den Verantwortlichen in 
Politik, Verwaltung und Verbänden zusammen. 

 

2.2 Landesweite Interessenvertretung 

Wen wir vertreten 

Zu unseren satzungsmäßigen Aufgaben zählt die Vertretung der Interessen der rund 
13.436 blinden, 55.960 sehbehinderten, der 5.003 hochgradig sehbehinderten sowie 
nicht zuletzt der gemäß des bayerischen Blindengeldgesetzes (BayBlindG) als taub-
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blind anerkannten 302 Menschen in Bayern (statistische Angaben des Zentrum Bayern 
Familie und Soziales, ZBFS, mit Stand vom 31.12.2015). Zudem vertreten wir seit jeher 
die Interessen der Menschen, deren Erkrankung zur Sehbehinderung oder Blindheit 
führen kann. 

Besonders erfreulich ist, dass wir seit der Satzungsänderung vom 21.11.2015 nun auch 
den zukünftig Betroffenen die ordentliche Mitgliedschaft im BBSB e. V. bieten können.  

Aufgabe und Umfang 

Wir beziehen Stellung, unter anderem bei Verbändeanhörungen und Ausschusssitzun-
gen im Gesetzgebungsverfahren, aber auch bei großen Bauvorhaben, wo unsere Ex-
perten in eigener Sache gemeinsam mit der Landesverkehrsbeauftragten die Belange 
unserer Zielgruppe im Berichtszeitraum vertreten haben. 

Es ist von Bedeutung, dass sich diese Aufgabe keineswegs auf den zur Vertretung be-
rufenen Landesvorstand oder die Landesgeschäftsführung beschränkt. Auf allen Ebe-
nen sind unsere haupt- und ehrenamtlichen Kollegen in Netzwerken, Verbänden, Gre-
mien und vor allem im persönlichen Austausch mit Politik, Verwaltung und Gesellschaft.  

Unsere Partner 

Gute Kontakte zum Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, 
zur Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung – Frau Irmgard Badu-
ra – sowie zu allen Sozial- und Behindertenverbänden, um nur ein paar unserer An-
sprechpartner zu nennen, sind für die Arbeit des BBSB e. V. besonders wichtig. 

Im Bereich der Verwaltung arbeiten wir mit dem Zentrum Bayern Familie und Soziales 
(ZBFS) eng und vertrauensvoll zusammen. Beim ZBFS in Bayreuth und seinen sieben 
Regionalstellen in Augsburg, Bayreuth, Landshut, München, Nürnberg, Regensburg 
und Würzburg erhalten die Bürgerinnen und Bürger wichtige soziale Leistungen aus ei-
ner Hand; und zwar einerseits umfassende Hilfen für Menschen mit Behinderung, wie 
den Schwerbehindertenausweis, begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben und 
das Blindengeld, und andererseits Leistungen an Familien.  

Das ZBFS stellte uns auch in diesem Jahr wieder umfangreiches statistisches Material 
über die regionale und altersbezogene Zusammensetzung der blinden und sehbehin-
derten Menschen in Bayern zur Verfügung. 

Zusammenfassung und Dank 

Ob beim Neujahrsempfang des bayerischen Ministerpräsidenten, Horst Seehofer, beim 
Jubiläum des ZBFS, im Gespräch mit den Landtagsfraktionen oder bei einer Weih-
nachtsfeier mit dem lokal verantwortlichen Abgeordneten in Niederbayern: Der BBSB 
e. V. tritt stets als kompetenter, verlässlicher und meinungsstarker Partner auf. 

Ich danke an dieser Stelle allen, die zu unserer großen gesellschaftlichen und vor allem 
politischen Präsenz beitragen. Ohne Sie wäre ein Großteil unserer Arbeit nicht möglich.  
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2.3 Blindengeld und Initiative für ein "Sehbehindertengeld" 

Der Erhalt und die Weiterentwicklung des in Bayern seit 1949 als Landesleistung ge-
währten Blindengeldes sind für uns Ziel und Aufgabe. Es "… ist eine staatliche Leis-
tung, die dem Ausgleich blindheitsbedingter Mehraufwendungen und Nachteile dient 
und die darauf abzielt,  

- die Folgen der Behinderung zu mindern,  
- die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und eine möglichst selbstständige und 

selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern,  
- Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Ver-

schlimmerung zu verhüten." (aus: Schriftenreihe zum Blindenrecht - Heft 6: Blin-
dengeld - Sehbehindertengeld - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit). 

Das volle Blindengeld beträgt ohne Anrechnungen 85 Prozent der Blindenhilfe nach 
dem SGB XII und wird jährlich dynamisch angepasst. Seit der Kürzung im Jahr 2004 
um 15 Prozent ist es stabil geblieben. Die Zahl der Blindengeldempfänger ist dagegen 
rückläufig (vgl. Anhang). 

Maßgeblich für die Weiterentwicklung in Bayern ist der Vier-Punkte-Plan aus dem Jahr 
2012. Er wurde von Joachim Unterländer (MdL, Vorsitzender des Ausschusses für Ar-
beit und Soziales, Jugend, Familie und Integration im bayerischen Landtag) vorgestellt: 

1. Das bestehende Blindengeld ist unverzichtbar. Das kann als Bestandsgarantie 
gewertet werden. 

2. Die besonderen Belastungen taubblinder Menschen werden anerkannt. Ab dem 
Jahr 2013 soll es ein Taubblindengeld in doppelter Höhe des Blindengeldes ge-
ben. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf wird die CSU erarbeiten und vorle-
gen. 

3. Bei der Erstellung des Nachtragshaushaltes 2014 soll überprüft werden, ob ein 
Nachteilsausgleich für hochgradig sehbehinderte Menschen eingeführt werden 
kann. 

4. Der Freistaat Bayern wird im Rahmen der Beratungen für ein Teilhabegeld Vor-
schläge für Nachteilsausgleiche für Blinde, Taubblinde und hochgradig Sehbe-
hinderte einbringen. 

Ein großer Erfolg war die Einführung des Taubblindengeldes 2013. Sie konnte nicht zu-
letzt aufgrund des Engagements und der Beteiligung selbst Betroffener erreicht werden. 

Für hochgradig sehbehinderte Menschen, die zwischen zwei und fünf Prozent (Visus) 
sehen oder eine vergleichbare Einschränkung haben, konnte indes noch kein Fortschritt 
erzielt werden. Wir beförderten das Thema in mehreren Parlamentariergesprächen mit 
den Landtagsfraktionen. Parallel unterstützten wir den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der inhaltlich unserem entspricht. Am 11.06.2016 fand hierzu eine ge-
meinsame Pressekonferenz statt, an der auch eine selbst Betroffene teilnahm und ihre 
Schwierigkeiten schilderte. Der Vorstoß wurde wie bereits derjenige der SPD-Fraktion 
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aus haushaltspolitischen Erwägungen abgewiesen, es solle die Einführung des Bundes-
teilhabegesetzes abgewartet werden. 

Unsere Forderung bleibt bestehen. Hochgradig sehbehinderte Menschen haben in vie-
len Feldern ganz ähnliche Bedarfe wie blinde Menschen. Diesen muss durch einen an-
gemessenen finanziellen Nachteilsausgleich Rechnung getragen werden. Wir werden 
das Thema bei den kommenden Haushaltsverhandlungen wie auch bisher durch kon-
struktive und nachdrückliche Verhandlungen verfolgen. 

 

2.4 Taubblinde Menschen 

Allgemein 

Ende 2015 waren 302 Personen als Empfänger des 2013 eingeführten doppelten Blin-
dengeldes für taubblinde Menschen beim ZBFS erfasst.  

Der BBSB e. V. fördert die "Integration taubblinder Menschen gGmbH" (ITM), die in 
Trägerschaft der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe e. V. (LAG Selbsthilfe) die Be-
troffenen durch Assistenzleistungen unterstützt.  

Merkzeichen TBl im Schwerbehindertenausweis 

Taubblindheit ist eine Behinderung eigener Art. Sie muss daher im Schwerbehinderten-
ausweis als solche anerkannt werden. Hierfür ist ein Merkzeichen "TBl" erforderlich. Die 
folgenden Kriterien müssen maßgeblich sein: 

- mindestens hochgradige Sehbehinderung (Grad der Behinderung von 100) und 
zugleich 

- mindestens an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit (Grad der Behinderung von 
70) und alternativ 

- die Möglichkeit, die spezifische Behinderung nachzuweisen, besonders dann, 
wenn die Betreffenden über den genannten Grenzen liegen und dennoch nach-
weisen können, dass sie einen taubblindenspezifischen Hilfebedarf haben, wenn 
ihre Hör- oder Seheinschränkung in zerebralen Wahrnehmungsstörungen be-
steht bzw. bei ihnen durch die Schwere ihrer Behinderung das Hör- und Sehver-
mögen nicht mit den gängigen Methoden diagnostiziert werden kann. 

Die Sozialministerkonferenz hatte im November 2013 die Einführung eines Merkzei-
chens als Ziel vorgegeben. Im Herbst 2015 zeichnete sich ab, dass die Einführung mit 
Erlass des Bundesteilhabegesetzes geschehen sollte. Aus Sicht des BBSB e. V. kann 
den Betroffenen dieses Abwarten des BTHG nach so langer Wartezeit nicht zugemutet 
werden, zumal der Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens noch offen ist.  

Wir wandten uns daher im Dezember 2015 mit einem Schreiben an Staatsministerin 
Emilia Müller (Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration). Ein 
ähnliches Anschreiben ging kurz darauf an die bayerischen Bundestagsabgeordneten. 
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Nach derzeitigem Stand soll es mit Erlass des BTHG ein Merkzeichen mit erweitertem 
Personenkreis geben: Es soll "aHS" (=außergewöhnlich hör-sehbehindert) heißen. 

Ziel ist, ein Merkzeichen "TBl" zu schaffen, das die Schwere der Beeinträchtigung klar 
zum Ausdruck bringt und an Nachteilsausgleiche geknüpft werden. 

Beitritt zum bayerischen Präventionsplan 

Im Rahmen einer Festveranstaltung im Kaisersaal der Residenz München trat der 
BBSB e. V. am 25.11.2015 als einer der Gründungsväter dem Bayerischen Präventi-
onsplan bei.  

Dem Bündnis, das auf die Anfang 2014 gegründete Landesarbeitsgemeinschaft Prä-
vention zurückgeht, gehörten bei seiner Gründung 83 Mitunterzeichner an. Wir melde-
ten uns für alle der vier genannten Handlungsfelder. Diese sind: 

- Handlungsfeld 1 – Gesundes Aufwachsen 
- Handlungsfeld 2 – Gesundheitskompetenz in der Arbeitswelt 
- Handlungsfeld 3 – Gesundes Altern 
- Handlungsfeld 4 – Gesundheitliche Chancengleichheit. 

Festzustellen ist, dass sich die Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche wie-
der verstärkt der Erwachsenen- und Seniorenbetreuung zuwenden. Hier ist aus Sicht 
der Selbsthilfe die Einbindung und aktive Mitwirkung der Betroffenen selbst notwendig. 

Es muss der Grundsatz gelten: Nichts über uns ohne uns. 

Eine kleine Gruppe aus Landesvorstand und Landesgeschäftsführung soll hierzu An-
fang 2016 eine Strategie erarbeiten. 

 

2.5 Sehen im Alter 

Studie zur Standortbestimmung 

Die Studie „Sehen im Alter“ in Unterfranken war ein Gemeinschaftsprojekt der Blinden-
institutsstiftung (BIM), des Caritasverbandes Unterfranken, des BBSB e. V., der Wilhelm 
Klein Akademie und des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und In-
tegration. Es wurde vom Sozialministerium mit 300.000 € gefördert. 

In 20 stationären Pflegeeinrichtungen wurde rund 600 Klienten ein Beratungsangebot 
unterbreitet. 203 Bewohner nahmen direkt am Projekt teil, der Altersdurchschnitt lag bei 
83 Jahren. 

Mittels eines Fragebogens wurden Daten zur Augenerkrankung, der medizinischen 
Versorgung, der Versorgung mit Hilfsmitteln, der eigenen Einschätzung des Sehens 
und dem sozialen Umfeld erhoben. Alle Projektteilnehmer wurden von Augenärzten in 
den Einrichtungen untersucht.  
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Nach dem Projekt werden von der Blindeninstitutsstiftung folgende Forderungen aufge-
stellt: 

- Gewährleistung einer augenmedizinischen Versorgung in Pflegeeinrichtungen 
- Ausweitung der Beratungsangebote zum Thema gutes Sehen in Senioreneinrich-

tungen 
- Fortbildung für die Mitarbeiter in der Pflege 
- interdisziplinäre Vernetzung aller am Prozess Beteiligten. 

Die Studie ergab großen Handlungsbedarf: Rund 30 Prozent der Probanden weisen ei-
ne Seheinschränkung auf. Einen Überblick finden Sie unter 
www.blindeninstitut.de/sehen-im-alter.  

Arbeitsgruppe 

Unter der Überschrift „Sehen im Alter“ hat der DBSV ein Aktionsbündnis ins Leben ge-
rufen. Um das Thema in Bayern voranzubringen, hat der Landesausschuss im Juli 2015 
ein Projektteam eingesetzt. Es besteht aus Judith Faltl, Elke Runte, Gerd Schopp, Vol-
ker Tesar und Steffen Erzgraber. Dieses Projektteam wird sich zum einen einen Über-
blick über bestehende Studien in diesem Umfeld verschaffen, zum anderen ein Brain-
storming durchführen: 

- Was brauchen wir noch an Fakten, um uns auf der politischen Ebene erfolgreich 
zu bewegen? 

- Was gefällt uns, was brauchen wir noch? 
- Was tun wir heute schon, was ist der Bedarf, was können wir zukünftig verbes-

sern? 

Unser Angebot deckt bereits viele Bedarfe auf diesem Gebiet ab. Dennoch prüfen wir 
selbstverständlich, welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt. Ziel ist dabei vor allem 
die Interessenvertretung, Vernetzung und am Ende ein verbessertes Angebot für die 
Betroffenen von allen Seiten. 

 

2.6 Barrierefreiheit 

Um die Folgen einer Sehbehinderung oder Blindheit so weit wie möglich auszugleichen, 
ist Barrierefreiheit bei der Umwelt- und Verkehrsgestaltung, bei der Informationsvermitt-
lung und in der Kommunikation unverzichtbar. 

Diesem Leitsatz der Konzeption 2020 folgend haben wir in diesem Jahr vor allem auf 
den Gebieten  

- bauliche Barrierefreiheit, Umwelt- und Verkehrsraumgestaltung, 
- barrierefreier Rechtsverkehr (E-Government) und 
- barrierefreie Technologie (Inklusionspreis) 

http://www.blindeninstitut.de/sehen-im-alter
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Aktivitäten entfaltet. 

 

2.6.1 E-Government und Digitalisierung 

Wir nahmen die Gelegenheit zur Stellungnahme im Juni 2015 bei der Verbandsanhö-
rung zum Erlass des bayerischen E-Government-Gesetzes wahr. Wir weisen darin be-
sonders darauf hin, dass die Belange der Barrierefreiheit bei den Themen elektroni-
scher Personalausweis und Gesundheitskarte, elektronische Bezahlung, DE-Mail-
Verfahren, Bereitstellung von Dokumenten und der Erstellung von Internetseiten zu be-
rücksichtigen sind. Außerdem ist es wichtig, darauf zu achten, dass die internen Infor-
mations- und Arbeitssysteme zur elektronischen Verwaltung so gestaltet werden, dass 
auch blinde und sehbehinderte Menschen weiterhin in diesen Behörden und Dienststel-
len arbeiten können. 

Markus Söder, Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, sicher-
te zu, die hohen Standards aufrechtzuerhalten und auszuweiten. Neue IT-Lösungen will 
er gleich barrierefrei entwickeln lassen; das sei, so Herr Söder, effektiver, als Barriere-
freiheit nachträglich „einzubauen“. Große Aufmerksamkeit wendet er in seinem Ministe-
rium auch dem Thema Schriftformersatz zu. Unter Schriftformersatz versteht man Alter-
nativen zu in Papierform vorgelegten Anträgen und Formularen, die händisch, also mit 
einem Stift, vom Antragsteller unterzeichnet werden. Die auf Bundesebene angedach-
ten Lösungen DE-Mail und elektronischer Personalausweis sind nicht für alle Menschen 
barrierefrei nutzbar. Nicht jeder Bürger kann mit E-Mail arbeiten und der elektronische 
Personalausweis kann aktuell von blinden und sehbehinderten Menschen nicht barrie-
refrei genutzt werden. Daneben wird in Bayern zusätzlich, das kündigt Herr Söder an, 
die Möglichkeit geschaffen, durch Rechtsverordnung auch weitere Formen des Schrift-
formersatzes zuzulassen. Bedingung für die Zulassung weiterer Verfahren des Schrift-
formersatzes ist hierbei ausdrücklich auch die Gewährleistung der Barrierefreiheit. Das 
Angebot des BBSB e. V., die praktische Umsetzung zu begleiten, nahm Herr Söder 
gerne auf.  

Welche Auswirkungen das Ende 2015 beschlossene BayeGovG haben wird, muss eine 
eingehendere Auswertung zeigen. Klar ist, dass eine enge Verfolgung der gesetzgebe-
rischen Aktivitäten für die Interessenvertretung insgesamt unerlässlich ist. Unser Dank 
gilt unserem Treuering-Träger Wolfgang Kurzer, der uns auf den Handlungsbedarf hier 
aufmerksam machte.  

 

2.6.2 Bauliche Barrierefreiheit 

Unser starkes Engagement geht unter anderem auf Gustav Doubrava zurück. Er war 
bis 2012 ehrenamtlicher Landesverkehrsbeauftragter und bis zuletzt Ehrenvorsitzender. 
Um Umfang und Qualität seiner Tätigkeit aufrechtzuerhalten, entschloss sich der BBSB 
e. V. 2013 zur "Offensive Barrierefreiheit", die noch vor der Regierungserklärung des 
Ministerpräsidenten Horst Seehofer begann und vorerst bis 30.06.2016 läuft. Über die 
derzeit bereits beschlossene Fortsetzung erfahren Sie im Bericht über das Jahr 2016 
mehr. 
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Service-Büro Barrierefreie Umwelt (kurz: SBU) 

Zusammen mit den blinden und sehbehinderten Mitgliedern des Arbeitskreises für bar-
rierefreie Umwelt- und Verkehrsraumgestaltung (abgekürzt: AKB, ehemals Team Barri-
erefreiheit) wirkt das SBU auf Planungen sowie Bauvorhaben und damit auf die barrie-
refreie Gestaltung des öffentlichen Raumes ein. Ihm gehören im Berichtszeitraum Erika 
Mühlthaler (Landesverkehrsbeauftragte), Julia Reicheneder (Wiss. Mitarbeiterin) sowie 
projektbezogen Andrea Klenner-Felbinger (Baukosten-Datenbank) an. 

Die Landesverkehrsbeauftragte vertritt die Interessen blinder und sehbehinderter Men-
schen bei der Herstellung und Erhaltung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Die 
Aufgabe besteht darin, die Interessen blinder und sehbehinderter Menschen den zu-
ständigen Stellen gegenüber überzeugend zu vermitteln sowie den barrierefreien Zu-
gang und die angemessene Nutzung öffentlich zugänglicher Räume und Gebäude zu 
fordern und durch aktive Mitwirkung in allen Planungsphasen zu fördern. Zu den we-
sentlichen Aufgaben der Landesverkehrsbeauftragten gehört ebenso die Fortbildung 
und Unterstützung der Mitglieder des AKB. Hierzu fanden 2015 zwei Schulungstreffen 
mit den sog. „Experten in eigener Sache“ statt. 

Bayernweit hat das Service-Büro Barrierefreie Umwelt im Jahr 2015 an 96 Bespre-
chungs- und Ortsterminen teilgenommen und an 134 Projekten verschiedener Größe 
mitgearbeitet.  

Projektdokumentation SBU (Auswahl): 

 KZ-Gedenkstätte in Dachau 

 Freilichtmuseum in Glentleiten 

 Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration in 
München 

 Continental-Arena in Regensburg 

 Landesgartenschau in Bayreuth. 

Baukostendatenbank (kurz: BKD) 

Das für 14 Monate angesetzte Projekt „Baukostendatenbank“, initiiert durch das Ser-
vice-Büro Barrierefreie Umwelt, in Kooperation mit dem Baukosteninformationszentrum 
Deutscher Architekten (BKI), wurde im Juli 2015 abgeschlossen. Es wurden 181 Pro-
jektdaten zu barrierefreien Bauvorhaben gesammelt, davon konnten drei Projekte an 
den Kooperationspartner „BKI“ zur vollständigen Auswertung und Veröffentlichung 
übergeben werden. Leider konnten aufgrund der engen Vorgaben unseres Kooperati-
onspartners nicht mehr Bauvorhaben übernommen werden. Dennoch bieten die ge-
sammelten Daten nützliche Anhaltspunkte für unsere weitere Arbeit. 

Fachassistenz für Barrierefreiheit (kurz: FAB) 

Das SBU hat in Kooperation mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, gefördert 
durch die Edith Haberland-Wagner-Stiftung, das Pilotprojekt „Barrierefreiheit im öffentli-
chen Raum –Fachassistenz für Barrierefreiheit“ in der ersten Hälfte des Jahres 2015 
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entwickelt und in der zweiten Hälfte des Jahres mit fünf geeigneten studentischen 
Fachassistenzen umgesetzt. 

Die fünf Fachassistenzen haben in den 8 Monaten ihres Praktikums (Zeitraum 1. Au-
gust 2015 bis 31. März 2016) zusammen mit dem AKB an insgesamt 90 Projekten un-
terschiedlicher Größe und Intensität mitgearbeitet. 

Das Ziel, die bauliche Barrierefreiheit in Bayern durch die Unterstützung von sehenden 
Fachassistenzen voranzutreiben, zu vervielfachen und die Experten in eigener Sache 
entsprechend zu unterstützen, wurde erreicht.  

Zudem wurden die Studierenden für das Thema „Barrierefreiheit“ sensibilisiert. Die 
FABs nehmen das erlernte Wissen mit, wenden es zunächst im Studium und später im 
Berufsleben an; sie sind somit Multiplikatoren zur stetigen Verbesserung der baulichen 
Barrierefreiheit für blinde und sehbehinderte Menschen.  

Ausblick 

Es wurde bis 2014 versucht, die wichtige Arbeit der hauptamtlich tätigen Nachfolgerin 
von Herrn Doubrava, Erika Mühlthaler, seitens des Staates fördern zu lassen. Denn: 
Die Herstellung von Barrierefreiheit ist in erster Linie Aufgabe des Staates, der sich 
durch die Ratifizierung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderung (UN-BRK) zur Herstellung von Barrierefreiheit verpflichtete. Trotz intensiver 
Bemühungen entschied sich der Freistaat Bayern, stattdessen die Beratungsstelle Bar-
rierefreiheit der bayerischen Architektenkammer besser auszustatten. Sie hat nunmehr 
18 Beratungsstellen und ist, wie bis heute bekannt wurde, auch für andere Aspekte der 
Barrierefreiheit zuständig.  

Am 27.08.2015 fand ein Gespräch mit Vertretern der Architektenkammer statt. Es wur-
den u. a. Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtert und vereinbart, ein gemeinsames 
Modellprojekt durchzuführen und Schulungspotentiale zu besprechen. Allerdings wurde 
auch deutlich, dass die bisherige Beratung des Servicebüros Barrierefreie Umwelt- und 
Verkehrsraumgestaltung des BBSB e. V. einen anderen Beratungsauftrag hat. Während 
dieses die Belange unserer Zielgruppen in allen Phasen eines Bauvorhabens im Blick 
hat, betrifft das Angebot der Beratungsstelle Barrierefreiheit die Planungsphase und alle 
Menschen mit Behinderung.  

Während die Beteiligung aller grundsätzlich sehr zu begrüßen ist, werden wir darauf zu 
achten haben, dass – ähnlich wie in den Diskussionen zwischen körperbehinderten und 
seheingeschränkten Menschen in den Normungsgremien – in der Abwägung unsere 
Belange das nötige Gewicht erhalten.  

 

2.6.3 Inklusionspreis 2015 für die Apple GmbH 

Der anlässlich der Landestagung verliehene Inklusionspreis 2015 des BBSB e. V. ging 
an die Firma Apple GmbH für ihr hervorragendes Engagement bei der barrierefreien 
Gestaltung ihrer Produkte.  
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Die standardmäßig mitgelieferte Brückensoftware VoiceOver, ein so genannter Screen 
Reader, ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen das Bedienen der Apple Ge-
räte ohne zusätzliche Hard- oder Software, sagte Judith Faltl in ihrer Laudatio. Im Be-
reich der Smartphones sei das iPhone unter blinden und sehbehinderten Menschen am 
häufigsten verbreitet. Mit dem Schritt, Brückensoftware von Anfang an auf den Geräten 
zur Verfügung zu stellen, habe die Firma Apple einen Trend gestartet, der weitere Her-
steller nach und nach dazu bewege, ebenfalls Adaptionen zur Herstellung von Barriere-
freiheit standardmäßig in Geräte zu integrieren. Das sei ein großer Schritt hin zu univer-
sellem Design, wie es die Behindertenrechtskonvention der UN fordere.  

Als sichtbares Zeichen des Dankes überreichte sie beim Festakt im Augsburger Kon-
gresszentrum den Inklusionspreis, das vom Bildhauer Wokurka gestaltete Bronze-
kunstwerk mit dem Titel „Unendliche Fläche“.  

Den Preis nahm der selbst blinde Apple-Mitarbeiter Jakob Kwietniewski entgegen, der 
sich im Namen der Apple GmbH sehr herzlich bedankte. Als er vor knapp zwölf Jahren 
zum ersten Mal „so eine glatte Fläche mit Touchscreen“ in die Hände bekommen habe, 
hätte er sich nicht vorstellen können, dass das die Zukunft sei, so Jakob Kwietniewski. 
Heute sei das iPhone sein ständiger Begleiter, der ihm das Leben unglaublich erleichte-
re. Er lese damit Briefe am Küchentisch und könne an der Haltestelle nachsehen, wann 
der nächste Bus kommt, ohne jemanden zu fragen.  

Er hoffe für die Zukunft, dass behinderte Menschen noch viele Produkte, egal aus wel-
cher Branche, erwarten, bei denen Bedienungshilfen von Anfang an integriert seien und 
Inklusion nicht erst nachgereicht werden müsse, weil diese Geräte ein Stück mehr Le-
bensqualität böten. 

Dem ist voll und ganz zuzustimmen: Wir freuen uns, dass wir durch die Preisverleihung 
ein Zeichen für gelungene Inklusion setzen konnten und auch in den Medien ein Echo 
fanden. Zudem zeigt sich hier, dass die Herstellung von Barrierefreiheit durch Private 
keine unnötige belastende Gängelei ist, sondern vielmehr ein weiteres Wegstück hin zu 
einer inklusiven Gesellschaft aufzeigt. 

 

2.7 Bildung 

 

2.7.1 Hochschulen 

Volker Tesar vertrat im Berichtszeitraum den BBSB e. V. als Mitglied des Forums Arbeit 
und Beruf (FArBe) bei den Treffen der bayerischen Hochschulen zum Thema Studie-
rende mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Hier entwickeln die Beauftragten 
der Hochschulen und Studentensprecher Konzepte zur besseren Teilhabe von Studie-
renden am Uni-Betrieb. Es fanden zwei Treffen in Bayern statt. Im Moment arbeiten die 
Hochschulen Bayreuth und Würzburg an einem Verbundkonzept, um die Arbeit an 
Hochschulen zu koordinieren. 
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Es wurde auch bekannt gegeben, dass ab Januar 2016 wieder die Zentrale Arbeitsver-
mittlung für Akademiker (ZAV) von der Bundesagentur eingerichtet werden soll. An die-
sem Thema ist Herr Tesar zusammen mit dem Arbeitskreis Arbeit und Beruf des DBSV 
und DVBS beteiligt. 

Bayern übernimmt im Bereich der Hochschulen wieder einmal die Vorreiterrolle. Die 
Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit Behinderung und chronischen Er-
krankungen in Würzburg ist hierfür wegweisend 

 

2.7.2 Schulische Inklusion 

Wir halten hier gute Kontakte zum Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst sowie zu den Förderzentren "Sehen" und allen Interessierten. Wir 
greifen alle Gelegenheiten auf, die beste verfügbare Bildung für blinde bzw. sehbehin-
derte Kinder und Jugendliche im Rahmen unserer Interessenvertretung sicherzustellen. 
Wir fordern ein inklusives Schulsystem, das den Erhalt und die Weiterentwicklung der 
Förderzentren gewährleistet und hohe Qualitätsstandards bietet. 

Der BBSB e. V. unterstützte im Berichtszeitraum die Petition der Stiftung ICP (ICP = In-
fantile Cerebralparese; früher Spastikerzentrum) zur Änderung des Schulfinanzierungs-
gesetzes im Bereich öffentlicher und privater Grundschulen. Gefordert wird die Erstat-
tung der Fahrtkosten für Schüler mit Schwerbehinderung. 

Zwar ist nach der Änderung des Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes BayEUG die 
schulrechtliche Barriere für Inklusion beseitigt, es zeigen sich aber in der praktischen 
Realisierung neue Barrieren, wie insbesondere die Finanzierung der Fahrtkosten, wenn 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf einen Fahrdienst angewiesen sind. 
Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz sieht bei Grundschulen die Übernahme von 
tatsächlich anfallenden Fahrtkosten für schwerstbehinderte Schüler, die einen Fahr-
dienst benötigen, nicht vor. Der Schulaufwandsträger erhält lediglich eine jährliche 
Sachkostenpauschale pro Schüler in Höhe von 1.647 €. In dieser sind kalkulatorisch ca. 
400 € Fahrtkosten enthalten. Dieser Betrag entspricht den durchschnittlich anfallenden 
Fahrtkosten in einem Schulsprengel für Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbe-
darf per anno. Mit der Öffnung der Regelschule für Schüler mit Behinderung fallen nun 
im Einzelfall wesentlich höhere Fahrtkosten an, die aber aus der Pauschale nicht finan-
ziert werden können.  

Besucht ein Schüler mit Förderbedarf eine Förderschule, werden die Fahrtkosten voll-
umfänglich vom Freistaat erstattet. Besucht er eine inklusive Grundschule, werden le-
diglich die in der Pauschale enthaltenen Fahrtkostenanteile von ca. 400 € per anno refi-
nanziert.  

Beantragt wird, diese Inklusionsbarriere zu beseitigen und, unabhängig von der Schul-
art, dem Schulaufwandsträger die tatsächlich anfallenden Fahrtkosten für Schüler mit 
Schwerbehinderung zu erstatten. Der Nachweis kann durch Vorlage des Schwerbehin-
dertenausweises des Schülers erfolgen. Für den Freistaat entstehen keinerlei Mehrkos-
ten. Es handelt sich lediglich um die Verlagerung der Kosten innerhalb des Schulwe-
sens in Bayern.  
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2.8 Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. 

 

2.8.1 Zusammenarbeit 

Der BBSB e. V. ist ordentliches Mitglied des Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-
verbands (DBSV) e. V. Seine Arbeit ist entscheidend für die Wirksamkeit und die 
Reichweite der bundesweiten Sehbehinderten- und Blindenselbsthilfe. 

Wir unterstützen die Arbeit des DBSV sowohl finanziell als auch personell. Rund ein 
Drittel unseres Mitgliedsbeitrags fließt nach Berlin. Ferner sind wir stolz, dass zahlreiche 
ehrenamtliche Kollegen gleichzeitig im DBSV aktiv sind: 

- Dr. Thomas Krämer ist gleichzeitig Mitglied im Landesvorstand und im Präsidium 
des DBSV. 

- Margit Giegerich, unsere Frauenreferentin Nordbayern, ist auch Frauenbeauf-
tragte des DBSV. 

- Irmgard Badura ist Leiterin der Koordinationsstelle "Leben mit Sehbehinderung". 
- Andrea Kuchenreuther (Referentin für Sehbehindertenbelange) gehört dem KS-

Leitungsteam gleichfalls an. 
- Franz Kamhuber (Mitglied im Arbeitskreis Jugend und Ausbildung) ist zugleich 

Bundesjugendsprecher. 
- Robert Böhm ist Sprecher des Bundesarbeitskreises der Führhundhalter – eine 

Funktion, die er als Referent auch in Bayern ausübt. 
- Peter Bleymaier, Referent für Hör-/Sehbehinderte des BBSB e. V., ist Mitglied 

des gemeinsamen Fachausschusses Taubblinde. 
- Der "Task Force Blindengeld" beim DBSV und DVBS gehört Dr. Herbert Demmel 

an. 
- Darüber hinaus unterstützen wir den DBSV selbstverständlich durch unsere bay-

ernweite Interessenvertretung, wie etwa  
- durch die Beteiligung am Anhörungsverfahren zur Vorbereitung des Teilhabege-

setzes beim Sozialministerium, 
- ein Schreiben an Staatsministerin Emilia Müller – gleichfalls zum Bundesteilha-

begesetz oder auch 
- ein Rundschreiben, das Ende 2015 an die bayerischen Bundestagsabgeordne-

ten versandt wurde, und die Einführung des Merkzeichens TBl einforderte. 
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2.8.2 Politik, Recht und Öffentlichkeitsarbeit 

Der DBSV leistet sowohl bei der bundesweiten Interessenvertretung als auch bei allen 
länderübergreifenden Aufgaben unschätzbare Arbeit. Das Louis Braille-Festival, das al-
le vier Jahre gemeinsam mit einem Landesverein ausgerichtet wird, wurde zu einer Er-
folgsgeschichte. 

Von zunehmender Bedeutung ist die politische und juristische Arbeit. So werden in 
2015 unter anderen die Novelle des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes und v. 
a. die Reform der Eingliederungshilfe (Stichwort Bundesteilhabegesetz) vorbereitet. 
Auch das Merkzeichen "TBl" ist Bundesangelegenheit. Eine schlagkräftige und fachlich 
kompetente Interessenvertretung ist zentral für unseren Erfolg in Zeiten, da die Rege-
lungsdichte und Anzahl der erforderlichen Stellungnahmen stark ansteigt. Daneben er-
hielten wir auch beim Thema Migration und Aufenthaltsrecht konkrete, fachkundige Un-
terstützung durch die neue Rechtsreferentin des dBSV, Christiane Möller. 

 

2.8.3 Laufende Arbeit 

Die Landesverbände und korporativen Mitglieder des DBSV treffen sich zweimal jährlich 
zum Verwaltungsrat, der das Präsidium bei seiner Arbeit unterstützt. Für die Vernetzung 
und den eher informellen Austausch treffen sich die ordentlichen Mitglieder zudem 
zweimal jährlich zum „Runden Tisch“. Über die laufenden Aktivitäten und Themen des 
DBSV berichtet ausführlich dessen Tätigkeitsbericht, den Sie unter 
www.dbsv.org/dbsv/aufgaben-und-themen/taetigkeitsbericht/ abrufen können. 

Von besonderer Bedeutung war im Berichtszeitraum die höchst umstrittene Erhöhung 
des Mitgliedsbeitrags, der von den Landesvereinen für jedes ihrer ordentlichen Mitglie-
der zu entrichten ist. Nach der Vorbereitung des Themas beim „Runden Tisch“ in Kas-
sel (Juni 2015) wurde nach einer weiteren, hitzigen Diskussion am 08.10.2015 durch 
den Verwaltungsrat eine zweistufige Erhöhung wie folgt beschlossen: 

1. Der DBSV-Beitrag wird 2017 um 1,50 € erhöht. 
2. Der DBSV-Beitrag wird im Jahr 2019 um weitere 2,50 € erhöht. Der Beitrag der 

Korporativen wird um jeweils 20 Prozent erhöht. 

Kritisiert wird vor allem das Verfahren. Begründet wurde die Erhöhung einerseits mit 
dem gesteigerten Finanzbedarf für die Rechte behinderter Menschen gGmbH (RbM), 
andererseits mit dem zur Erhaltung des Kerngeschäfts notwendigen zusätzlichen Mit-
telbedarf. Teilweise muss wohl die Frage aufgeworfen werden, inwieweit eine Finanzie-
rung aus Mitgliedsbeiträgen noch zeitgemäß ist.  

Dagegen ist die Arbeit der RbM grundsätzlich sehr zu begrüßen, da sie in schwierigen 
oder bedeutsamen Fällen fachlich kompetente Rechtsvertretung für die Landesverbän-
de bzw. deren Mitglieder leistet. Einen Antrag, deren Arbeit gegenüber den Landesver-
einen noch transparenter zu dokumentieren, wird der BBSB e. V. in 2016 stellen. 

 

http://www.dbsv.org/dbsv/aufgaben-und-themen/taetigkeitsbericht/
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2.8.4 Zukunftsprojekte 

Daneben ist der DBSV stark in Projekten engagiert. Ein Vorzeigebeispiel ist der deut-
sche Hörfilmpreis, der weitgehend aus Drittmitteln finanziert ist und sowohl an Größe 
und öffentlicher Aufmerksamkeit ein starkes Wachstum vorweisen kann. 

Das Projekt "Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe bei Sehverlust" geht 2015 in den Regelbe-
trieb. Es weist den Weg zur Öffnung gegenüber Menschen, deren Augenerkrankung zur 
Sehbehinderung oder Blindheit führen kann, und bietet Information und Rat für alle, die 
betroffen oder interessiert sind. Nähere Informationen erhalten Sie auch unter 
www.blickpunkt-auge.de sowie im Kapitel "Beratung und Rehabilitation" und teilweise 
beim Bericht über die Arbeit der Bezirksgruppen.  

Die Initiative "Sehen im Alter" hat mit Christian Seuß (vormals unser Landesgeschäfts-
führer) im Sommer 2015 einen starken und erfahrenen Koordinator erhalten. Während 
Blickpunkt Auge direkt die Ratsuchenden anspricht, richtet sich „Sehen im Alter“ an 
Fachkreise. Die Initiative konzentriert sich auf die politische und gesellschaftliche Arbeit 
für Menschen, die von Sehverlust im Alter betroffen sind, wirkt hinein in den wissen-
schaftlichen Raum und stärkt die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Augenme-
dizin, Geriatrie, Pflege, Psychologie, Rehabilitation, Selbsthilfe, Seniorenorganisationen 
und Versorgungsforschung (vgl. 5-Punkte-Papier des DBSV zum Verhältnis der Initiati-
ven Blickpunkt Auge (BPA) und Sehen im Alter (SiA vom 17.03.2016)). Weitere Infor-
mationen finden Sie unter www.sehenimalter.org.  

 

2.8.5 Internationale Zusammenarbeit: Europäische Blindenunion 

Die Europäische Blindenunion (EBU) ist die Dachorganisation der Blinden- und Sehbe-
hindertenverbände in 44 Ländern Europas und vertritt die Belange von rund 30 Millio-
nen blinden und sehbehinderten Menschen. Das EBU-Präsidium ist das höchste Ent-
scheidungsorgan der EBU zwischen den alle vier Jahre stattfindenden Generalver-
sammlungen. Wir unterstützen die vom DBSV initiierte "Fördergemeinschaft internatio-
nale Arbeit“ durch einen jährlichen Beitrag während und zur Unterstützung der laufen-
den Amtsperiode des Präsidenten, Wolfgang Angermann. Zudem vertrat unser Ehren-
vorsitzender, Gustav Doubrava, uns am 10.03.2015 beim Europaforum.  

Ein koordiniertes Auftreten der Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe in ganz Europa 
wird durch die wachsende Zahl und Bedeutung supranationaler Normen immer wichti-
ger. 

 

http://www.blickpunkt-auge.de/
http://www.sehenimalter.org/
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3. Beratung und Rehabilitation 
(Steffen Erzgraber) 

 

3.1 Überblick 

Neben der politischen und gesellschaftlichen Interessenvertretung hat der BBSB e. V. 
eine Vielfalt von Angeboten, die er seinen Mitgliedern, aber auch allen blinden, sehbe-
hinderten sowie zusätzlich gehandicapten Menschen und seit November 2015 auch 
Menschen mit einer Erkrankung, die zur Blindheit oder Sehbehinderung führen kann, 
bietet. Dieses Kapitel wählt einen bestimmten Ausschnitt hieraus und bündelt bestimm-
te eng verwandte Themen. Die Abgrenzung ist oft nicht trennscharf, folgen Sie bei Be-
darf den gegebenen Querverweisen. 

Unter der thematischen Überschrift Beratung und Rehabilitation versammeln sich hier 
die folgenden Dienste: 

Ausgangspunkt sind unsere zehn Beratungs- und Begegnungszentren. Sie bilden das 
Rückgrat der Arbeit in den Bezirksgruppen und beherbergen unsere regional tätigen 
Kollegen. Jedem BBZ steht ein ehrenamtlich tätiger Bezirksgruppenleiter vor. Mehr zur 
Arbeit der Bezirksgruppen lesen Sie im Kapitel 5. 

Die Fachberater unserer fünf Sozialabteilungen leisten unter anderem allgemeine Sozi-
alberatung sowie Rechtsberatung und -vertretung für unsere Mitglieder. Sie sind die 
fachliche Leitung des ambulanten sozialen Reha-Dienstes. Hinzu kommt für die Kolle-
gen in Mittel- und Oberfranken die Vorbereitung und Durchführung des Berufswahlhilfe-
seminars "Fit For Future". Die Kollegen in Mittelfranken, Niederbayern, Oberfranken, 
der Oberpfalz sowie in Schwaben sind zudem als Berater im Integrationsfachdienst 
(IFD) tätig. 

Wie unsere Fachberater sind auch die Reha-Lehrer für Lebenspraktische Fähigkeiten 
(LPF) im Außendienst tätig: Sie schulen sehbehinderte und blinde Menschen in Alltags-
fertigkeiten individuell und vor Ort. 

Die Basis unseres ambulanten sozialen Reha-Dienstes stellen die Blinden- und Sehbe-
hindertenberater sowie ihre Begleiter dar. Diese hoch engagierten, ehrenamtlich tätigen 
Frauen und Männer sind selbst blind oder sehbehindert. Sie stellen oft einen ersten 
Kontakt zu neu Betroffenen her, leisten Hausbesuche und schaffen Begegnungsmög-
lichkeiten („Peer Counseling“). Nicht zuletzt wird ihre Arbeit in vielen Fällen erst mög-
lich, weil Angehörige und Freunde ihnen unermüdlich und tatkräftig als Begleiter zur 
Seite stehen. 

In München und Nürnberg wird unser Angebot durch die Hilfsmittelberater ergänzt.  
Ihre Tätigkeit wird in Kapitel 4.1.1. eingehend beschrieben: Sie sind organisatorisch 
dem BIT-Zentrum angegliedert und zählen nicht zum ambulanten sozialen Reha-Dienst.  
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Gleiches gilt für das Forum Arbeit und Beruf sowie unsere Referenten: Auch sie leisten 
fachlich spezialisiert und bayernweit einen unschätzbaren Beitrag zum Angebot des 
BBSB e. V. In Kapitel 6 stellen wir Ihnen ihr großes ehrenamtliches Engagement aus-
führlicher vor. 

Zusätzlich vermitteln die Sozialabteilungen Nürnberg und München Schulungen in Ori-
entierung und Mobilität an freiberuflich tätige Reha-Lehrer.  

 

3.2 Ambulanter sozialer Reha-Dienst 

 

3.2.1 Motivation und Ziel 

In Bayern leben Ende 2015 mehr als 70.000 Menschen, die von Sehbehinderung oder 
Blindheit betroffen sind. Weil im Allgemeinen 80 % aller Informationen optisch wahrge-
nommen werden, führt die Erblindung zunächst häufig zu zeitlichen und räumlichen 
Orientierungsproblemen. Außerdem ist in aller Regel eine seelische Erschütterung zu 
beobachten. 

Für die Aufgabenstellung ist es dabei von Bedeutung, dass 70 % der Neubetroffenen ihr 
Augenlicht nach Vollendung des 60. Lebensjahres verlieren. Im Blick ist daher vor allem 
die große Gruppe der Seniorinnen und Senioren und Hochbetagten, die aufgrund feh-
lender Anbindung in Bildung und Beruf keinerlei sonstige Beratungs- und Befähigungs-
möglichkeiten haben. Seniorenspezifische Phänomene wie Vereinsamung und Abhän-
gigkeit würden sich durch die Behinderung verschlimmern bzw. potenzieren. 

Als wesentliche Aufgabe betrachten wir es, blinde, sehbehinderte und zusätzlich ge-
handicapte Menschen sowie Personen, deren Erkrankung zur Sehbehinderung oder 
Blindheit führen kann, zu befähigen, ein selbstbestimmtes und möglichst selbstständi-
ges Leben führen zu können, indem wir sie nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen 
fördern und unterstützen. Es geht darum, eine echte Teilhabe an der Gesellschaft zu er-
reichen, ein Verbleiben in der gewohnten Umgebung trotz eingetretener Behinderung 
zu ermöglichen und Heimaufenthalte zu vermeiden oder möglichst hinauszuschieben. 
Wo die große Kompetenz und Erfahrung unserer Kollegen endet, vermitteln wir die 
notwendigen Kontakte zu den passenden Fachleuten. 

Gerade Neubetroffenen hilft der Kontakt mit den qualifizierten Blinden- und Sehbehin-
dertenberaterinnen und -beratern des BBSB e. V. Diese tragen im persönlichen Ge-
spräch dazu bei, Schritte zur Behinderungsbewältigung zu unterstützen. 

Die in Folge der Sehschädigung verlorengegangene Selbstständigkeit kann im individu-
ellen Unterricht durch die Rehabilitationsfachkraft für blinde und sehbehinderte Men-
schen in vielen Bereichen zurückgewonnen werden.  
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3.2.2 Konzeption und Finanzierung 

Der ambulante soziale Rehabilitationsdienst stellt ein professionelles fachspezifisches 
Angebot des BBSB e. V. dar und richtet sich an alle blinden und wesentlich sehbehin-
derten Menschen in Bayern, unabhängig von einer Mitgliedschaft im Verein. Wir haben 
auch Menschen im Blick, die von einer Sehbehinderung oder Blindheit bedroht sind. Al-
le Angebote sind kostenfrei und finden in der Regel im gewünschten Umfeld der Be-
troffenen – egal ob zuhause oder in Seniorenheimen – statt. 

Der Dienst wurde in den 90er Jahren maßgeblich von Christian Seuß und Dr. Herbert 
Demmel gegründet: Seitdem ist er stetig gewachsen und setzt in Deutschland Maßstä-
be. Es handelt sich um ein einzigartiges Angebot für unsere Zielgruppe, das andere so-
zialrechtliche Maßnahmen ergänzt und dem demographischen Wandel bereits seit Jah-
ren angepasst ist. 

Grundlage unserer Arbeit ist die vom Landesvorstand zuletzt am 31.01.2015 geänderte 
Reha-Konzeption. Die Förderung richtet sich nach der Richtlinie zur Förderung von 
überregionalen ambulanten Diensten zur Sicherung der Teilhabe von Menschen mit 
körperlicher und/oder geistiger Behinderung sowie sinnesgeschädigten und chronisch 
kranken Menschen (Förderrichtlinie Überregionale "Offene Behindertenarbeit") vom 
22.02.2010 (AllMBl S. 74), geändert durch Bekanntmachung vom 02.05.2012 (AllMBl S. 
519).  

Die Schwerpunkte der Arbeit liegen in der allgemeinen Beratung und Unterstützung von 
Menschen mit Behinderung, in der Förderung der Selbstständigkeit, in der Öffentlich-
keitsarbeit und in der Durchführung von Veranstaltungen.  

Die fachliche Leitung des ambulanten sozialen Reha-Dienstes durch die Fachberater 
der Sozialabteilung, die Arbeit der Reha-Lehrer sowie ihrer Verwaltungskräfte wird von 
den bayerischen Bezirken und dem Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie 
und Integration in großen Teilen gefördert. Ohne die freiwillige Förderung der öffentli-
chen Hand wären diese Aktivitäten nicht möglich. Der BBSB e. V. trägt einen Eigenan-
teil von zirka 20 bis 30 %. Die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit unseren 
Zuschussgebern und dem Paritätischen, unserem Spitzenverband in Bayern, ist für den 
Erfolg und Fortbestand unseres Dienstes von entscheidender Bedeutung. 

 

3.2.3 Arbeitsweise 

Nach einer Situationsanalyse wird mit den Betroffenen im Rahmen eines individuellen 
Reha-Plans ein "Maßanzug" für die persönliche Rehabilitation erstellt und fortgeschrie-
ben. Die persönlichen Fähigkeiten und Neigungen spielen eine maßgebliche Rolle. An-
gehörige, Freunde und weitere Bezugspersonen werden – je nach Situation – in den 
Rehabilitationsprozess einbezogen. Rehabilitation meint hier niedrigschwellige, indivi-
duelle Lern- und Fördermöglichkeiten im Bereich Alltags-, Orientierungs- oder Kommu-
nikationshilfen, die nicht Teil anderer sozialrechtlicher Leistungspakete sind. 

Hausbesuche beinhalten vorwiegend die häusliche Beratung zur Unterstützung und 
Verbesserung im Zurechtfinden innerhalb des Wohnbereiches von Sehbehinderten und 
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Blinden. Dabei werden auch Informationen über die Dienste und Angebote der Bezirks-
gruppen besprochen und in schriftlicher oder anderer passender Form (etwa auch akus-
tisch) weitergegeben.  

Die Beratungen umfassen die Überprüfung von Eintragungen in den vorhandenen 
Schwerbehindertenausweis sowie Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen. Während 
des Beratungsgespräches wird der Verlauf der jeweiligen Augenerkrankung bespro-
chen.  

In geeigneten Fällen wird durch Unterricht in Blindenschrift, im Tastaturschreiben, in 
PC-Benutzung und im Schwarzschriftschreiben die Fähigkeit zur schriftlichen Kommu-
nikation und zur unabhängigen Informationsaufnahme zurückgewonnen. 

Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF) 

Die Schulung der lebenspraktischen Fähigkeiten hilft, die Anforderungen des täglichen 
Lebens, z. B. im Bereich der Körper- und Kleiderpflege, der Nahrungszubereitung, der 
Nahrungsaufnahme und im Freizeitbereich etc. besser zu bewältigen. Einzelne Maß-
nahmen umfassen: 

- Markierungen an Elektroherd und Waschmaschine 
- Umgang mit Messer und Gabel, Essensfertigkeiten, Orientierung auf dem Teller, 

Kochen 
- Grundlagen der Orientierung im Raum 
- Bedienung und Markierung von elektronischen Geräten wie z. B. sprechendes 

Blutzuckermessgerät 
- Arbeitsplatzorganisation, Knoten und Schleifenbinden, Umgang mit der Schere 
- Münz- und Banknotenerkennung und Erlernen der Unterschrift. 

Durch gezielte Sinnesschulung und weitere Übungen kann die Fähigkeit, Wege zu ge-
hen und Ziele in der Wohnung zu erreichen, wiedergewonnen werden. Die Rehabilitati-
onsfachkraft vermittelt den bewussten und gezielten Einsatz des Hör-, Tast- und Ge-
ruchssinnes, das sichere Gehen mit einer Begleitperson, den Einsatz des weißen Lang-
stockes und weiterer Hilfsmittel, die der Orientierung in geschlossenen Räumen dienen. 
Eine Schulung in Orientierung und Mobilität, wie sie von den Krankenkassen gemäß 
den Vorschriften des SGB V finanziert wird, findet nicht statt. 

Optische Rehabilitation – Low Vision 

Im Low Vision-Bereich findet die Abklärung des funktionalen Sehvermögens und das 
Training mit individuell geeigneten optischen und/oder elektronischen Hilfsmitteln – ins-
besondere deren praktischer Einsatz im Alltag – statt. Im Bedarfsfall wird der sehbehin-
derte Mensch bei der Versorgung bzw. Beschaffung der entsprechenden Hilfsmittel un-
terstützt. Eine Zusammenarbeit mit niedergelassenen Augenärzten und Augenoptikern, 
mit Sehbehindertenambulanzen sowie mit anderen Fachdiensten ist selbstverständlich. 

Praktisch zählen hierzu:  

- das Einüben von Lese- und Schreibfähigkeiten unter einem Bildschirmlesegerät 
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- der Einsatz und das Erproben von Kantenfiltern 
- das Anwenden von unterschiedlichen Leuchten. 

Angehörigenarbeit 

Partnerinnen und Partner, Angehörige und Freunde werden in die Schulung einbezo-
gen. Ihnen wird insbesondere vermittelt, wie man einem Blinden oder stark Sehbehin-
derten in verschiedenen Lebenssituationen helfen kann. So hat es sich beispielsweise 
bewährt, dass die Speisen-Anordnung auf dem Teller nach dem Prinzip der Uhr erläu-
tert wird oder dass die/der Sehende eine/n Blinde/n am besten begleitet, indem der 
Blinde die Begleitperson am Oberarm anfasst. 

Um die Auswirkung des Sehverlustes auf das Alltagsgeschehen zu verdeutlichen, wer-
den den Sehenden aus dem persönlichen Umfeld der Betroffenen Simulationsbrillen, 
Filme und Selbsterfahrungen angeboten. 

 

3.2.4 Zahlen und Fallbeispiele 

Im Jahr 2015 wurden von unseren Reha-Lehrern 2.445 Personen beraten (Vorjahr: 
1.546) 

Die folgenden Beispiele aus der Praxis zeigen, wie effektiv der ambulante soziale Re-
habilitationsdienst arbeitet. Ich danke den Kollegen für die Bereitstellung der anonymi-
sierten Berichte. 

Beispiel 1 

Die Mutter einer jungen Frau bat um LPF-Unterricht für ihre Tochter. Sie war als Früh-
chen auf die Welt gekommen und ist geburtsblind. Sie hatte eine Förderschule besucht, 
wo sie einiges gelernt, aber teilweise wegen Nichtgebrauchs inzwischen wieder verlernt 
hatte. Innerhalb eines halben Jahres im Verlauf von 15 Hausbesuchen wurden ver-
schiedene Themen behandelt. 

Frau G. übte zunächst das Brotstreichen und das Verschließen von Tütenverpackungen 
mit einem Gummiband. Aufbauend auf letzterem lernte sie sich einen Pferdeschwanz 
zu machen. An der Unterschrift mit Schablone wurde mehrere Wochen gearbeitet – 
immer verschränkt mit anderen LPF-Inhalten (Kochen und Backen unter Einsatz ver-
schiedener Techniken und Utensilien). Dazu kam auch noch das Binden einer Schleife 
(Vorübungen mit dicker Schnur, erreichtes Ziel: Schuhbändel). Da Frau G. auch Schnei-
den von Papier und Folie lernen wollte, aber mit der Schere Schwierigkeiten hatte, wur-
de eine Schneidemaus angeschafft, mit der sie den Umgang schnell lernte. 

Beispiel 2 

Die Mentorin einer geburtsblinden Studentin rief bei der Beratungsstelle an, um nach 
Hilfe zur Selbstständigkeit für die Studentin zu fragen. Bisher hatten immer Kommilito-
nen ausgeholfen.  
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Der Reha-Lehrer nahm Kontakt auf. Es ging um Reinigungstechniken, Einkaufen und 
Kochen. 

Das Bad, die Toilette und der Boden sollten geputzt werden. Mit der Beratung zu den 
richtigen Putzmitteln (gut taktil unterscheidbare Plastikflaschen für die Reinigungspro-
dukte) und zu den effektivsten Putzvorgängen hat die Studentin – nach konkreten An-
weisungen durch den Reha-Lehrer – in zwei Doppelstunden gelernt, die Fensterbank, 
das Waschbecken, die Dusche, das Klo und den Boden zu putzen.  

Kochen war das zweite Thema. Bisher hatte die Studentin – außer dem Mensa-Essen – 
nur Fertiggerichte verzehrt, was ihr zu teuer und ungesund war. Sie war sehr motiviert 
und nach einer Planung sollte sie zuerst die Lebensmittel einkaufen und dann zuberei-
ten.  

Für die Kochtechnik musste sie den Umgang mit Töpfen und Pfannen sowie mit der 
Hitze am Herd erlernen. Dazu kamen die Schältechnik für Gemüse, das Abmessen von 
Mengen sowie Einfülltechniken. Auch das Entsorgen der Abfälle gehörte dazu. Mit ei-
nem Kurzzeitmesser konnte sie die erforderliche Koch- bzw. Bratzeit einstellen. Der 
spätere Abwasch war das letzte Thema.  

Abschließend war die Studentin sehr zufrieden mit den Ergebnissen, insbesondere mit 
ihren neuen selbstständigen Tätigkeiten. Für die gesamte Zeit benötigten wir zehn 
Doppelstunden. 

 

3.2.5 Fachliche Leitung 

Die Fachberater der Sozialabteilung stehen als fachliche Leitung den ehrenamtlich täti-
gen helfend zur Seite und ihnen für fallbezogene Fragen und zur Einzelsupervision zur 
Verfügung.  

Sie moderieren die regionalen Reha-Teams, die drei- bis viermal jährlich bei den Be-
zirksgruppen zusammenkommen. Hier arbeiten alle haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiter, die am Beratungs- und Rehabilitationsgeschehen in einer Bezirksgruppe beteiligt 
sind, interdisziplinär zusammen.  

In den drei- bis viermal jährlich stattfindenden Teamsitzungen werden insbesondere 
Fallbesprechungen vorgenommen und Rehabilitationsziele und Aktivitäten festgelegt 
und protokolliert.  

Die Fachberater sind weiterhin stark an der Qualifizierung unserer ehrenamtlichen Be-
rater beteiligt, worauf in Kapitel 7 näher eingegangen wird. 

 

3.2.6 Supervision und Fortbildung 

Drei externe Gruppensupervisionen für die Fachkräfte des Reha-Dienstes und zwei 
dreitägige Fortbildungsveranstaltungen für die hauptamtlichen Kollegen sind üblich. Sie 
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dienen dem Fachaustausch sowie der Vertiefung, Erneuerung und Erweiterung ihrer 
besonderen Fachkenntnisse. 

 

3.2.7 Fortbildung für Externe 

Die Rehabilitationsdienste wirkten auch wieder bei Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men für Mitarbeiter von Altenheimen, Krankenhäusern, örtlichen Betreuungsdiensten 
und Nachbarschaftshilfen mit. Informiert wird über spezielle Alltagshilfsmittel und über 
den richtigen Umgang mit blinden oder sehbehinderten Menschen. Die Möglichkeit zur 
Selbsterfahrung unter der Augenbinde bzw. unter der Simulationsbrille (für Sehbehinde-
rungen) wird gegeben. 

 

3.3 Sozialabteilungen 

Die Fachberater der Sozialabteilung bilden das fachliche Fundament im Bereich Bera-
tung und Rehabilitation. Zentral ist ihre Arbeit bei der konzeptionellen Ausgestaltung 
unserer Dienste, der allgemeinen Sozialberatung und der Unterstützung der Kollegen. 
Neben diesen zentralen Aufgaben und der fachlichen Leitung unserer Aktivitäten im 
Rahmen der überregionalen offenen Behindertenarbeit (üOBA; siehe oben, S. 38) ist ih-
re Kernaufgabe die Rechtsberatung und -vertretung. Im Jahr 2015 leisteten sie 2.584 
Ratsuchenden individuelle soziale und sozialrechtliche Beratung. Hier ist eine enorme 
Steigerung zu verzeichnen: Die Zahlen stiegen auf diesen Wert von 1.827 Beratungen 
im Jahr 2012, was eine Steigerung um mehr als 40 Prozent ausmacht. 

 

3.3.1 Rechtsberatung und -vertretung im Überblick 

Die Sozialabteilungen sind verlässliche Partner in allen sozialrechtlichen Angelegenhei-
ten. Sie beraten, begleiten und unterstützen Ratsuchende bei der Durchsetzung sozial-
rechtlicher Ansprüche, wenn nötig bis hin zur Rechtsvertretung. In den fünf Sozialabtei-
lungen erhalten blinde und sehbehinderte Mitglieder Unterstützung bei der Beantragung 
von Nachteilsausgleichen (Schwerbehindertenausweis, Blindengeld), Hilfsmitteln, Blin-
denführhunden sowie Informationen in Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten etc. 

Bei ablehnenden Bescheiden wird ggf. Widerspruch eingelegt und die Betroffenen wer-
den, wenn notwendig, im Klageverfahren von den Fachberatern der Sozialabteilungen 
vertreten und unterstützt. 

Obwohl sie regional tätig sind, sind sie wegen ihrer zentralen Stellung direkt dem Lan-
desgeschäftsführer Verbands- und Sozialpolitik angegliedert. Er ist zugleich zentrale 
Anlaufstelle und Verantwortlicher für die Rechtsberatung und -vertretung. 

Im Unterschied zu reinen Anwaltskanzleien liegt unsere besondere Aufmerksamkeit auf 
der Beratung. Unnötige, kostenintensive und langwierige Verfahren können häufig ver-
hindert werden, indem den Betroffenen Bescheide erklärt und die Rechtslage verständ-
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lich dargestellt werden. Andererseits kann durch die Expertise und Erfahrung unserer 
Fachberater oft ein spürbarer Gewinn für unsere Klienten erzielt werden. Unser Ziel ist 
es, ein objektives, gerechtes Verfahren für unsere Mitglieder zu erreichen und ihnen bei 
der Durchsetzung ihrer bestehenden Ansprüche nachdrücklich zu helfen. Unsere Ob-
jektivität, Verlässlichkeit, Kompetenz und unser maßvolles Auftreten spiegeln sich in der 
guten Zusammenarbeit mit dem Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) wieder. 

Besonders umfangreiche oder komplexe Fälle werden an die Rechte behinderter Men-
schen gGmbH (RbM) abgegeben. Dieser vom DBSV betriebene Dienst bündelt 
deutschlandweit die Kompetenz zur Lösung bedeutender oder schwieriger Rechtsfälle 
im Sozialrecht. Wir sind durch unseren an den DBSV abgeführten Beitrag an der Finan-
zierung des Dienstes mittelbar beteiligt. 

Daneben sind unsere Fachberater teilweise auch als Gespannprüfer an der Prüfung 
von Führhunden bzw. von Führhund-Mensch-Gespannen vor der Abgabe an die Be-
troffenen als Vertreter der Selbsthilfe beteiligt. 

 

3.3.2 Schwerpunkte in 2015 

Klassische Schwerpunkte sind das Schwerbehindertenrecht, die Beantragung von 
Nachteilsausgleichen und weiteren Förderungen sowie von Hilfsmitteln. Hinzu kommt 
jeweils, soweit rechtlich möglich und gewünscht, die Vertretung beim Einlegen von 
Rechtsbehelfen – vor allem Widerspruch und Klage – in den genannten Bereichen.  

Von zunehmender Bedeutung ist das Fachwissen über medizinische Beurteilungsver-
fahren. In Rechtsstreits im Schwerbehindertenverfahren kommt es zunehmend auf die 
Beurteilung verschiedener Methoden und Befunde an. Ein Thema der Fortbildung mit 
Christiane Möller (Rechtsreferentin des DBSV) im Herbst war daher auch das Gutach-
tenverfahren. 

Es ist festzuhalten, dass es in keinem Fall darum geht, Grenzwerte irreführend darzu-
stellen oder anderen zu erklären, wie dies möglich sein könnte. Richtschnur und An-
spruch ist es, für die Betroffenen ein möglichst objektives Verfahren im Schwerbehin-
dertenrecht zu gewährleisten. 

Daneben nehmen die Anfragen blinder und sehbehinderter Migrantinnen und Migranten 
zu. Es zeigte sich, dass ein Großteil der möglichen Leistungen von der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels abhängt. Ausführliche Informationen erhielten die Fachberater sowie 
der Landesgeschäftsführer Verbands- und Sozialpolitik gleichfalls anlässlich der Herbst-
Fortbildung. 

Eine grundlegende Änderung gab es im Bereich des Blindengeldes: Das Bundessozial-
gericht entschied mit Urteil vom 11.08.2015, Az. B 9 BL 1/14 R, dass auch schwerst 
Hirngeschädigte, die nicht sehen können, Anspruch auf Blindengeld haben. Die bisheri-
ge Rechtsprechung wird mit Verweis auf den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) aufge-
geben. So sollen Personen nicht schlechter gestellt sein, weil sie neben der rechtlich-
faktischen Blindheit auch noch weitere, erhebliche Sinneseinschränkungen haben (ver-
einfachend ausgedrückt). Dies wird flankiert durch den Verweis darauf, dass der Ersatz 
blindheitsbedingter Mehraufwendungen zwar der Zweck, aber keine Tatbestandsvo-
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raussetzung des Blindengeldes ist. Außerdem wird auf die schwierige Nachweissituati-
on verwiesen. Die sich für die Verwaltungspraxis ergebenden Konsequenzen sind noch 
nicht absehbar und werden sich erst im Jahr 2016 voll auswirken.  

 

3.3.3 Fallbeispiele aus der Arbeit der Sozialabteilungen 

Die folgenden Beispiele sollen die Arbeit der Sozialabteilungen an konkreten, realen 
Fällen veranschaulichen. Unser Dank gilt den Fachberatern in Niederbayern bzw. der 
Oberpfalz und Schwaben, die dieses Jahr berichten. 

Beispiel 1 

Unter den vielen Kriegsflüchtlingen aus Syrien, die 2015 nach Deutschland kamen, wa-
ren natürlich auch sehbehinderte und blinde Menschen. Sowohl die zuständigen Behör-
den als auch viele ehrenamtliche Unterstützer wandten sich vor Ort an die Beratungs-
stellen des BBSB und an die Sozialabteilungen mit der Bitte um Beratung und Unter-
stützung für blinde und sehbehinderte Flüchtlinge. Der BBSB leistete, soweit möglich, 
schnell und unbürokratisch Hilfe.  

So wandte sich eine ehrenamtliche Unterstützerin an das BBZ in Regensburg mit der 
Bitte um Beratung. Sie unterstützt eine Mutter aus Syrien, die mit ihren 5 Töchtern allei-
ne über die Balkan-Route nach Deutschland geflüchtet war. Drei von den Töchtern lei-
den an einer unklaren progredienten Netzhautdystrophie, die mit hoher Myopie und 
Netzhautablösung vergesellschaftet ist. Die älteste, 19-jährige Tochter ist bereits erblin-
det und kann nur noch auf einem Auge leichten Lichtschein wahrnehmen. Die 16-
jährige Schwester ist hochgradig sehbehindert, die 6-jährige Schwester wesentlich seh-
behindert. 

Ziel der Beratung war es, den drei Töchtern Wege aufzuzeigen, dass sie sich trotz ihrer 
Sehbehinderung langfristig schulisch und beruflich integrieren können. Berücksichtigt 
werden mussten dabei die in rechtlicher Hinsicht geltenden engen Grenzen und die 
vom Aufenthaltstitel abhängigen Leistungen. Als vorteilhaft zeigten sich hierbei die gu-
ten Kontakte der Selbsthilfe zu den zuständigen Behörden vor Ort, zu der Frühförde-
rung, zum mobilen sonderpädagogischen Dienst und zu Hilfsmittelfirmen. Die Sozialab-
teilung übernahm die sozialrechtliche Vertretung. 

Allen Familienmitgliedern wurde mittlerweile die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. Sie 
haben vorerst ein Aufenthaltsrecht für 3 Jahre. Sie sind jetzt auch in einer gesetzlichen 
Krankenkasse versichert, die für die Hilfsmittelversorgung zuständig ist.  

Die blinde Tochter und die beiden sehbehinderten Töchter wurden als schwerbehindert 
anerkannt und haben einen vorerst auf 3 Jahre befristeten Schwerbehindertenausweis 
mit dem entsprechenden Grad der Behinderung und den entsprechenden Merkzeichen 
erhalten. 

Die Entscheidung im Blindengeldverfahren der blinden Tochter steht noch aus. 

Für die 5-jährige sehbehinderte Tochter wurde aufgrund des herabgesetzten Sehver-
mögens und dem Vorliegen einer progredienten Augenerkrankung eine sehbehinder-
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tenspezifische Frühförderung durch die „Frühförderung Sehen“ eingeleitet. Die Kosten-
übernahme für eine von der Frühförderung für nötig erachtete und vom behandelnden 
Augenarzt verordnete  Leselampe Multilight LED Akku 6500 Lumen wurde über die 
Eingliederungshilfe bei der Sozialverwaltung des Bezirks beantragt. Die 5-Jährige benö-
tigt die Leselampe, damit sie bei optimaler Beleuchtung blendungsfrei Bücher anschau-
en, malen und Gegenstände detailgenau betrachten kann. 

Die 16-jährige Tochter unterliegt der Schulpflicht. Sie besucht die 8. Klasse eines Pilot-
projekts „InGym“ an einem Regensburger Gymnasium. Dieses Pilotprojekt richtet sich 
an besonders leistungsfähige und leistungsbereite Schüler mit Flucht- oder Migrations-
hintergrund, die über eine gymnasiale Vorbildung, aber nicht über die erforderlichen 
Kenntnisse in der deutschen Sprache verfügen. Damit sie Ihrer Schulpflicht nachkom-
men kann, benötigt sie eine sehbehinderungsgerechte Ausstattung des Schülerarbeits-
platzes. Bei einer Hilfsmittelerprobung in der Schule zeigte sich folgende Ausstattung 
als zweckmäßig und notwendig: 

 Mobiles Kamera-Lesesystem mit Notebook (MagniLink S-USB, Notebook HP Pavil-
ion 17,3“) 

 Vergrößerungssoftware Zoom Text Magnifier/Reader  

 Kreuztisch Magnilink Reading Table 

 Microsoft Office 2013. 

Die Kosten für die sehbehinderungsspezifischen Komponenten wurden von der gesetz-
lichen Krankenkasse auf Antrag hin übernommen. Die Kostenübernahme der restlichen 
Komponenten wurde über die Eingliederungshilfe beim Bezirk beantragt. Bis zur Ge-
nehmigung durch die Krankenkasse und den Bezirk wurde der 16-Jährigen vorüberge-
hend eine sehbehinderungsgerechte Schülerarbeitsplatzausstattung leihweise durch ei-
ne Hilfsmittelfirma zur Verfügung gestellt. Der Sonderpädagogische Dienst wurde bera-
tend hinzugezogen. 

Für die 19-jährige blinde Tochter wurden bei der gesetzlichen Krankenkasse 2 Blinden-
langstöcke und 40 Stunden Orientierungs- und Mobilitätstraining beantragt. Das Trai-
ning läuft bereits. Die 19-Jährige ist laut Aussage des Trainers sehr motiviert und trai-
niert fleißig. Erschwerend für das Training erweisen sich natürlich die fehlenden 
Deutschkenntnisse. Die 19-jährige nimmt auch an einem Integrationskurs teil. Sie fährt 
mit dem Bus zur durchführenden Bildungseinrichtung und wird von einer ehrenamtli-
chen Unterstützerin begleitet, da sie das notwendige Umsteigen noch nicht selbststän-
dig bewältigen kann. Bei der Krankenkasse wurde ein offenes Blindenlesesystem mit 
Braillezeile beantragt. Die Kosten für die blindenspezifischen Komponenten –
Braillezeile, Screenreader, Texterkennungssoftware – wurden von der Krankenkasse 
übernommen. Die restlichen Komponenten – Notebook, Scanner, MS Office – wurden 
über die Eingliederungshilfe beim Bezirk beantragt. 

Die 19-Jährige hat bereits in Syrien die Brailleschrift erlernt. Zur Vertiefung der Braille-
schriftkenntnisse und zum Erlernen der deutschen Kürzungen bei der Kurzschrift erhält 
sie Unterricht von der zuständigen Reha-Fachkraft des BBSB. 

Für die Zukunft muss noch geklärt werden, ob eine weitere Beschulung in Regensburg 
oder ein Wechsel an das Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte in Nürnberg 
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zweckmäßig ist, um die notwendigen schulischen und beruflichen Abschlüsse zu er-
werben. 

Beispiel 2 

In diesem Jahr wird von einem Fall berichtet, der die Sozialabteilung schon seit sechs 
Jahren beschäftigt. Damit soll aufgezeigt werden, wie die verschiedenen Dienstleis-
tungsangebote des BBSB ineinandergreifen und mit externen Dienstleistungsangeboten 
vernetzt werden können, vor allem aber auch, wodurch eine langjährige Begleitung er-
forderlich werden kann und welche Problematiken sich hierbei vor allem auf psychisch-
emotionaler Hinsicht ergeben können. 

Frau L. ist bereits seit 2009 in der Sozialabteilung bekannt, sie bat damals um Rechts-
vertretung im Blindengeld- und Schwerbehindertenverfahren (GdB 100, Merkzeichen 
RF, B, G und H). Der zuständige Rehabilitationslehrer unterstützte sie bei der Erlernung 
von Techniken für die eigenständige Haushaltsführung trotz Visuseinschränkung. Sie 
war bereits Mitglied im BBSB und stand mit der zuständigen ehrenamtlichen Blinden- 
und Sehbehindertenberaterin sporadisch in Kontakt.  

Unabhängig von der Mitgliedschaft im BBSB wurde im März 2010 die Sozialpädagogin 
in ihrer Funktion als Integrationsfachdienst durch das Integrationsamt beauftragt, eine 
fachdienstliche Stellungnahme in einem Kündigungsschutzverfahren abzugeben. Die 
Klientin arbeitete als Kindergärtnerin. Während der Elternzeit (Geburt ihrer drei Kinder 
2003, 2005 und 2008) trat eine so rapide Sehverschlechterung ein, dass man erst jetzt 
erkannte, dass sie eine angeborene Sehbehinderung hat, die vor allem mit einer Ein-
schränkung des peripheren Gesichtsfeldes einherging. Im Laufe der Begleitung berich-
tete sie, dass sie als Kind immer als „tollpatschig“ bezeichnet wurde, da sie ständig über 
Gegenstände stolperte oder seitlich an Hindernissen anstieß. Frau L. hatte also trotz 
Gesichtsfeldeinschränkungen den Beruf der Erzieherin erlernt; dass auch die Sehschär-
fe beeinträchtigt war, wurde nicht erkannt, da sie von klein auf mit der Visusminderung 
gelebt und dadurch automatisch gelernt hat, das verbliebene Sehvermögen bestmöglich 
einzusetzen. Durch die sprunghafte Minderung von Sehschärfe und Gesichtsfeld in der 
Elternzeit erst erkannte man die Erkrankung (Retinopathia pigmentosa), die auch ver-
erbt werden kann und Frau L. auch zweien ihrer drei Kinder vererbt hatte. Im Kündi-
gungsschutzverfahren konnte eine Weiterbeschäftigung nicht mehr erreicht werden, da 
sie insbesondere die Aufsichtspflicht nicht mehr hätte erfüllen und auch andere Aufga-
ben nicht mehr hätte bewältigen können. Auch eine innerbetriebliche Umsetzung war 
nicht möglich. Dem Kündigungsantrag des Arbeitgebers musste durch das Integrations-
amt zugestimmt werden. Erst als klar wurde, dass Frau L. nicht nur diesen Arbeitsplatz 
verlor, sondern in diesem ihrem Traumberuf nie mehr würde arbeiten können, erlebte 
sie einen emotionalen Zusammenbruch.  

Seither wurde mit Frau L. durch die ehrenamtliche Blinden- und Sehbehindertenberate-
rin wie auch durch die Sozialabteilung regelmäßig Kontakt gehalten. Seitens der Sozi-
alabteilung wurde sie beim Antrag auf Arbeitslosengeld unterstützt und insbesondere 
auf dem Weg der beruflichen Wiedereingliederung begleitet. Es wurden Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben beantragt und eine Abklärung der beruflichen Eignung in ei-
nem für sehbehinderte oder blinde Menschen geeigneten Berufsförderungswerk durch-
geführt. Sie konnte sogar zur Teilnahme an einem stationären Langstocktraining in Ba-
den-Württemberg beim „Sehwerk.com“ bewegt werden.  
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Nachdem jedoch klar wurde, dass eine berufliche Eingliederung auf Grund der psy-
chisch-emotionalen Belastung nicht möglich war, wurde Antrag auf Erwerbsminde-
rungsrente gestellt, der bis zum Ende des Berichtsjahres in einem umfangreichen Wi-
derspruchsverfahren mit der Gewährung einer befristeten vollen Erwerbsminderungs-
rente abgeschlossen werden konnte. 

In all den Jahren konnte neben den berichteten „formalen“ Abklärungen jedoch nicht er-
reicht werden, Frau L. in ihrer Behinderungsbewältigung so zu unterstützen, dass sie 
die Sehbehinderung annehmen konnte. Alle auch noch so vorsichtigen Versuche schei-
terten. Zwar sprach sie die Bewältigungsproblematik auch immer wieder von sich aus 
an, zog sich jedoch stets wieder rasch zurück. 

Im Berichtsjahr jedoch wandte die Sozialpädagogin, die sich derzeit in einer berufsbe-
gleitenden Ausbildung zur systemischen Beraterin befindet, erstmals systemische Me-
thoden in einem persönlichen Gespräch an. Durch den Blick auf die gesamte Familie 
mit Hilfe der Erstellung eines Genogramms konnte mit Frau L. gemeinsam erarbeitet 
werden, dass sämtliche schweren Erkrankungen bzw. Unfälle, die in der Familie vorka-
men, im familiären System nicht gemeinsam bewältigt wurden. Stattdessen wurden sie 
totgeschwiegen oder „schöngeredet“, die Familie fand auch einen „Symptomträger“, auf 
den sich alle Familienmitglieder konzentrieren, so dass Erkrankungen und Behinderun-
gen anderer Familienmitglieder wie die Sehbehinderung der Frau L. nicht thematisiert 
werden „müssen“. Die Verdrängung scheint die einzige Art zu sein, die der Familie be-
kannt ist, mit Problemen umzugehen. 

Durch den systemischen Beratungsansatz konnte nun eine neue Möglichkeit gefunden 
werden, Frau L. auf dem Weg der Behinderungsbewältigung zu begleiten. Für diese vo-
raussichtlich sehr intensive Unterstützung, die eine engmaschige Begleitung erfordert 
und darüber hinaus das Mikrosystem Familie einschließen muss, wurde Kontakt zu ei-
ner systemisch arbeitenden psychosozialen Begleitung vor Ort hergestellt. Die erreichte 
befristete volle Erwerbsminderungsrente verschafft Frau L. nun auch die erhoffte Zeit, 
sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen mit dem Ziel, zu einem späteren Zeit-
punkt beruflich wieder eingegliedert werden zu können. Trotz Einschaltung eines sys-
temisch arbeitenden psychosozialen Fachdienstes wird die Begleitung und Unterstüt-
zung auf dem weiteren Weg der Frau L. durch die Sozialabteilung wie auch durch die 
ehrenamtliche Blinden- und Sehbehindertenberaterin auch in Zukunft weitergeführt 
werden. 

 

3.4 Integrationsfachdienste (IFD) 

Zur Verbesserung der beruflichen Eingliederung blinder und sehbehinderter Menschen 
hat der BBSB e. V. 1,3 Fachberaterstellen – verteilt auf vier Sozialabteilungen, die sich 
auf die berufliche Unterstützung des von uns vertretenen Personenkreises konzentrie-
ren. In Kooperation mit den allgemeinen Integrationsfachdiensten leisten sie fachspezi-
fische Beratung und betreuen blinde und sehbehinderte Personen in berufsbezogenen 
Fragen. 

Unsere Fachberaterinnen und -berater erledigen die IFD-Tätigkeit in Kombination mit 
den Aufgaben der Sozialabteilungen. Im Berichtszeitraum waren dies: 
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- Klaus Weber für Mittelfranken 
- Ludwig Hopfensperger für Niederbayern und die Oberpfalz 
- Annerose Kaiser für Oberfranken bis 31.12.2015 
- Annette Diessner für Schwaben. 

Hinzukommen 1,5 Fachberaterstellen, die nicht beim BBSB e. V., sondern bei den IFDs 
München-Freising und Würzburg angesiedelt sind, zu deren Spezialgebiet die Beratung 
blinder und sehbehinderter Menschen in beruflichen Fragen gehört. Die beiden ehema-
ligen Fachberater des BBSB e. V. – Andreas Lehmann (Würzburg) und Axel von Prey-
sing (München) – nehmen diese Aufgaben wahr. 

Auf Anforderung werden alle auch in den übrigen Integrationsfachdiensten der jeweili-
gen Regierungsbezirke tätig. 

Der BBSB e. V. ist Mitgesellschafter  

- der IFD München-Freising gGmbH 
- der IFD Nürnberg gGmbH  
- der IFd Oberfranken gGmbH. 

Bei den Integrationsfachdiensten Aschaffenburg, Niederbayern, Oberpfalz, Schwaben, 
Schweinfurt und Würzburg ist der BBSB e. V. Kooperationspartner. Er sorgt allgemein 
für die notwendige fachspezifische Binnendifferenzierung. 

 

3.4.1 Aufgaben 

Die gesetzlichen Aufgaben der Integrationsfachdienste sind in den §§ 102 ff Sozialge-
setzbuch IX genannt. Im Wesentlichen gehören hierzu: 

- Beratung und Betreuung blinder und sehbehinderter Menschen am Arbeitsplatz 
im Auftrag des Integrationsamtes, der Arbeitsagentur, der Berufsgenossenschaft 
oder der Rentenversicherungsträger; z. B. psychosoziale Betreuung, Einleitung 
von Maßnahmen zur Wiedereingliederung ins Erwerbsleben, Mitwirkung im Kün-
digungsverfahren, Information und Beratung von Kollegen am Arbeitsplatz 

- Unterstützung von Arbeitgebern, die z. B. sehbehinderte oder blinde Menschen 
beschäftigen bzw. deren Einstellung planen (z. B. in Fragen der richtigen Hilfs-
mittelausstattung oder der Förderung einer Arbeitsassistenz) 

- Erschließung neuer Arbeitsplätze für blinde oder sehbehinderte Menschen 
- Mitwirkung bei Fortbildungsangeboten für Schwerbehindertenvertrauensleute 

oder Personalräte 
- Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten (z. B. Forum Arbeit und Beruf des 

BBSB e. V., Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke, Förderzentren für blin-
de und sehbehinderte Schüler und Behördenvertreter). 
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3.4.2 Entwicklung  

Im Berichtszeitraum wurden in Mittelfranken 50, Niederbayern 27, in der Oberpfalz 23 
und in Schwaben 28 Beratungen durchgeführt. In Oberfranken konnte leider nur eine 
Handvoll Beratungen geleistet werden. Grund hierfür war ein schwebender Rechtsstreit 
mit sowie eine Umstrukturierung innerhalb der IFD Oberfranken gGmbH. Aufgrund des 
Ausscheidens von Annerose Kaiser zum 31.12.2015 wird es etwas dauern, bis an die 
Vorjahre angeknüpft werden kann. Im Jahr 2014 waren die Zahlen in den genannten 
Bezirken wie folgt: Mittelfranken 52, Niederbayern 35, Oberfranken 21, Oberpfalz 19 
und Schwaben 25. 

Für die Zahlen der anderen Dienste bitten wir ggf. auf deren Berichte Bezug zu neh-
men. 

 

3.4.3 Fallbeispiele 

Beispiel 1 

Eine 48-jährige sehbehinderte Frau kam über die Hilfsmittelabteilung Nordbayern in die 
Beratung des Fachberaters für die Sozialabteilung und den IFD Mittelfranken. 

Es stellte sich heraus, dass sie die Augenerkrankung Morbus Stargard hat und links 
noch 10 % sah, rechts hat sich das Sehvermögen auch auf 30 % verschlechtert. Den 
Führerschein hatte sie vor kurzem abgegeben, jetzt hatte sie Probleme am Arbeitsplatz. 
Mit der normalen PC-Ausstattung kam sie immer schlechter zurecht, sie arbeitet seit 15 
Jahren in einer Nürnberger Wohnungsgenossenschaft im Büro bzw. am Empfang und 
muss dort vor allem Reparaturscheine bearbeiten, Empfang und Telefondienst machen, 
aber auch eigenständig ein Warenwirtschaftsprogramm bearbeiten. Der Chef weiß von 
der Sehbehinderung, sie hat sich bisher aber nicht getraut, einen Antrag auf Gleichstel-
lung zu stellen, hatte aktuell nur einen Grad der Behinderung (GdB) von 30.  

Nach dem Erstbesuch beim Integrationsberater unterstützte dieser und ermutigte sie, 
erst mal einen Verschlechterungsantrag beim Versorgungsamt zu stellen. Er erklärte 
sich auch bereit, sie gegenüber dem Arbeitgeber zu unterstützen, und bot ein gemein-
sames Gespräch beim Arbeitgeber an, um diesem die Situation genau zu klären und als 
externer Fachberater Unterstützung anzubieten, sei es bei der Beantragung der Hilfs-
mittel als auch in puncto potentiellem Antrag auf außergewöhnliche Belastungen des 
Arbeitgebers beim Integrationsamt. 

Gleichzeitig vermittelte der Integrationsberater nach Durchsicht von verschiedenen 
Hilfsmittelfirmen ihr einen entsprechenden Beratungstermin bei einer Hilfsmittelfirma.  

Nach diesem ersten Termin bei der Hilfsmittelfirma war Frau D. total begeistert von ei-
nem Kameralesesystem mit Schwenkarm, großem Bildschirm, Vergrößerungssoftware 
und einer elektronischen Leselupe. Außerdem benötigt sie zum Telefonieren ein Soft-
phone und ein Headset, dass sie bisher noch nicht hatte. Damit kann sie wieder sehr 
gut arbeiten. 
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Sie willigte daraufhin ein, ein gemeinsames Gespräch mit allen Beteiligten beim Arbeit-
geber zu suchen und wollte sich erst mal selbst mit dem Chef um diesen Termin küm-
mern.  

Dieser Termin fand dann zwei Wochen später beim Arbeitgeber statt mit den 2 Vor-
ständen der Wohnungsgenossenschaft, Frau D., dem Integrationsberater und dem Ver-
treter der Hilfsmittelfirma. 

Es wurde schnell klar, dass dem Arbeitgeber die Probleme von Frau D. so nicht be-
kannt bzw. klar waren, und auch hatte dieser keine Ahnung von der Möglichkeit einer 
Förderung einer sehbehindertengerechten Arbeitsplatzausstattung durch einen ent-
sprechenden Kostenträger.  

Der Arbeitgeber hatte auch nichts dagegen, einen Antrag auf Gleichstellung zu stellen, 
obwohl die Schwerbehindertenquote schon ganz gut erfüllt war.  

Der Integrationsberater beantragte daraufhin bei der Deutschen Rentenversicherung 
eine komplette sehbehindertengerechte Arbeitsplatzausstattung, die Hilfsmittelfirma 
stellte übergangsweise ein Equipment zur Verfügung und installierte es.  

Es wurde ein zweiter Termin beim Arbeitgeber ausgemacht und dies alles nochmal aus-
führlich erläutert. Da der Arbeitgeber hier keine eigenen Kosten beisteuern musste, gab 
er sich einverstanden mit dieser Vorgehensweise und begrüßte diese sogar ausdrück-
lich. Man wollte Frau D. schließlich als gute Bürokraft behalten. 

Ca. 4 Wochen nach der Beantragung kam der positive Bescheid der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund. Die gesamte Ausstattung wurde zu 100 % genehmigt.  

Noch einmal 4 Wochen später wurde die Ausstattung geliefert und installiert. Frau D. ist 
mittlerweile überglücklich, damit wieder gut arbeiten zu können und wurde auch Mitglied 
im BBSB.  

Beispiel 2 

Ende 2014 nahm ein 54-jähriger Arbeitnehmer auf Anraten das Integrationsamtes mit 
dem IFD Kontakt auf. Er leidet an der fortschreitenden Retinopathia Pigmentosa (RP), 
weshalb ihm zum damaligen Zeitpunkt ein GdB 70 sowie die Merkzeichen RF, B und G 
zuerkannt worden waren. Durch einen weiteren Verschlechterungsschub konnte er sei-
ne Aufgaben nicht mehr bewältigen und war arbeitsunfähig. Ziel der Kontaktaufnahme 
war die Abklärung geeigneter Hilfsmittel für den Arbeitsplatz sowie Unterstützung bei 
der Antragstellung, um den Arbeitsplatz zu erhalten. 

Es wurde ein Verschlechterungsantrag gestellt, worauf ein GdB 100 sowie zusätzlich 
das Merkzeichen H zuerkannt wurden. 

Im Betriebsbesuch stellte sich heraus, dass der Arbeitnehmer sowohl an einem PC-
Arbeitsplatz als auch in einer großen Fertigungshalle Aufgaben hatte. Beide Aufgaben-
bereiche konnten mit den Einschränkungen an Sehschärfe und Gesichtsfeld nicht mehr 
erfüllt werden. In Abstimmung mit dem Arbeitgeber wurde beim zuständigen Leistungs-
träger Antrag auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gestellt. Dieser wurde präzi-
siert zum einen in Form einer berufsbezogenen Sehhilfenerprobung in einem auf seh-



3. Beratung und Rehabilitation 

48 

behinderte Menschen spezialisierten Berufsförderungswerk, die zum Teil auch vor Ort 
am Arbeitsplatz stattfinden sollte, um die Besonderheiten insbesondere in der Werkhal-
le mit laufenden Maschinen, kleinen kontrastarmen Bildschirmen und hohem Lärmauf-
kommen berücksichtigen zu können, und zum anderen auf ein anschließendes Case-
Management durch das gleiche Berufsförderungswerk. Die Berufsbezogene Sehhilfe-
nerprobung wurde auf Grund der Stellungnahme des IFD gewährt. Hier wurde gemein-
sam mit dem Arbeitnehmer erarbeitet, dass zunächst eine leihweise Arbeitsplatzaus-
stattung auf Zeit erfolgen soll, so dass er zunächst unverbindlich testen kann, ob die 
Hilfsmittel am Arbeitsplatz auf Dauer die Arbeitsleistung erhöhen können. Für den Fall, 
dass dieser Versuch scheitert, wurde mit ihm vereinbart, eine Blindentechnische 
Grundausbildung zu beginnen, an die sich eine Umschulung in einen sehbehinderten-
gerechten Beruf – bzw. auf Grund der fortschreitenden Erkrankung in einen blindenge-
rechten Beruf – anschließen kann. 

Nach einer zwischenzeitlich erforderlichen orthopädisch bedingten Operation wurde der 
Beginn der Maßnahme verzögert, danach nahm er die Arbeit im Oktober des Berichts-
jahres wieder vollschichtig auf, die leihweise Arbeitsplatzausstattung wurde in Abstim-
mung mit dem Kostenträger zügig eingeleitet. Diese wird nun bis Ende des Jahres er-
probt. Anfang des Folgejahres wird entschieden, ob der Arbeitsplatz erhalten werden 
kann oder eine Umschulung erforderlich wird. 

Während des gesamten Verfahrens wurde der Ratsuchende durch den Integrations-
fachdienst intensiv in der Behinderungsbewältigung begleitet. Als Vater zweier Kinder 
war für ihn die Vorstellung, sein Augenlicht gänzlich zu verlieren, sehr schwer zu tragen. 
Auch die mögliche Trennung von Frau und Kindern für eine ggfs. mehrjährige Maß-
nahme war für ihn kein einfacher Weg. Mögliche Wege und deren Konsequenzen wur-
den intensiv erörtert und Perspektiven aufgezeigt. Eine weitere psychosoziale wie auch 
berufliche Begleitung im folgenden Jahr ist angezeigt. 

 

3.5 "Fit For Future - Drei Tage Rund Um Den Job" 

Unter dieser Überschrift veranstaltet der BBSB e. V. im ersten Quartal jeden Jahres ein 
dreitägiges Seminar zur vertieften Berufsorientierung für junge blinde, sehbehinderte 
und zusätzlich gehandicapte Menschen. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler der 
achten und neunten Klassen der Haupt- und Realschulen sowie in geeigneten Fällen 
der siebten und zehnten Jahrgangsstufen. Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit 
der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Während die Leitung Gerd Schopp als Mit-
glied im Landesvorstand oblag, zeichneten Klaus Weber und Annerose Kaiser seitens 
der Sozialabteilungen verantwortlich für Organisation und Realisierung vor Ort. Sie 
wurden dabei durch den Arbeitskreis Jugend und Ausbildung ehrenamtlich unterstützt.  

Ziel des Seminars ist, die Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung optimal 
zu unterstützen. Wir sind der Überzeugung, dass dies von besonderer Bedeutung ist, 
da die Möglichkeiten und Grenzen sehbehinderter und blinder Arbeitnehmer vielfältig 
und verschieden sind. Unser Seminar bietet deshalb – ganz im Sinne der Selbsthilfe – 
die Chance, Informationen, Erfahrungsberichte, Rat und Orientierung aus erster Hand 
zu erhalten. 
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Es dient der Förderung eines reibungslosen Übergangs von der Schule zur Ausbildung 
sowie von der Ausbildung zum Beruf. Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen 
Überblick über und einen ersten Eindruck von verschiedenen Berufssparten, die mit ei-
ner Seheinschränkung bereits erprobt sind. Die Aufgabe unserer Seminar-Referenten 
besteht aber auch darin, Grenzen deutlich zu machen, wenn beispielsweise der Traum-
beruf mit einer Seheinschränkung nicht machbar ist. In diesem Fall kann individuell 
nach neuen beruflichen Perspektiven gesucht werden.  

Beim Seminar zur vertieften Berufsorientierung wird zudem ein Überblick über Bildungs- 
und Berufsmöglichkeiten für Jugendliche mit mehrfachem Förderbedarf und verschie-
dene Werkstätten gegeben. Aber auch Interessierte an weiterführenden Schulen und 
Studienberufen erhalten von unseren Referenten ausführliche Informationen.  

Blinde und sehbehinderte junge Erwachsene (Mitglieder des Arbeitskreises Jugend und 
Ausbildung sowie des Forum Arbeit und Beruf) gaben im Rahmen des Bewerbungstrai-
nings ihre Erfahrungen zu Bewerbung und Vorstellungsgesprächen weiter. Unter der 
Anleitung sehbehinderter junger Erwachsener des Vereins „Sehbehindert – aber Rich-
tig! e.V.“, mit eigenen Erfahrungen auf dem Weg Übergang Schule-Beruf, setzten sich 
die Schüler/innen mit ihrer Sehbehinderung und damit verbundenen Schwierigkeiten 
und besonderen Herausforderungen im Ausbildungs- und Arbeitsleben auseinander. 
Die Eltern wurden in einem eigenen Workshop unter der gleichen Leitung aus Sicht der 
jungen Erwachsenen dafür sensibilisiert, wie sie ihre Kinder auf dem Weg ins Arbeitsle-
ben begleiten können. 

Erstmals wurde bei Fit for Future 2015 gezielt die Entstehung von langfristigen Paten-
schaften – über die Dauer von FFF hinaus – zwischen den anwesenden selbst betroffe-
nen Referentinnen und Referenten und Schülerinnen und Schülern gefördert.  

Mit 33 teilnehmenden Jugendlichen und 55 ehrenamtlichen Referenten war das Semi-
nar auch 2015 sehr gut nachgefragt und bestens ausgestattet.  

Der BBSB e. V. steckt jedes Jahr erhebliche Ressourcen an Zeit, Energie und Geld in 
dieses bewährte Seminar. Wir sind der Überzeugung, dass es für die Teilhabe sehein-
geschränkter Menschen von entscheidender Bedeutung ist, ihre Ausbildung und Be-
rufswahl an diesem kritischen Zeitpunkt zu unterstützen, indem ihnen Perspektiven, Ri-
siken und Chancen der verschiedenen Wege und Strategien aufgezeigt werden. 

 

3.6 Schulungen in Orientierung und Mobilität 

Durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den freiberuflichen Reha-
Lehrern in Bayern ist es uns möglich, Schulungen in Orientierung und Mobilität schnell 
und mittels eines vereinfachten Verfahrens für unsere Zielgruppe anzubieten. Die Kos-
ten für eine Orientierungs- und Mobilitätsschulung werden – soweit es ärztlich verordnet 
ist – wie im Rest der Republik von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. 
Der BBSB e. V. tritt hier als Vermittler bzw. Auftraggeber auf. Wir verhandeln gemein-
sam mit den Reha-Lehrern einen Rahmenvertrag für Bayern mit folgenden Kranken-
kassen: 
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- AOK Bayern - Die Gesundheitskasse 
- BKK Landesverband Bayern 
- Knappschaft - Regionaldirektion München 
- Landesverband der Landwirtschaftlichen Krankenkassen und Pflegekassen in 

Bayern (LdL/LdLP) 
- SIGNAL IDUNA IKK. 

Dieser Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V regelt das Verfahren sowie die zu erstatten-
den Kostensätze für Schulungen und Langstöcke. 

Für die Vermittlung und Verwaltung sind die Sozialabteilungen in München und Nürn-
berg verantwortlich. 

Im Rahmen einer individuellen Schulung wird blinden Schulungspartnerinnen und -
partnern vermittelt, wie man sich mit Hilfe des weißen Blindenlangstocks unter Ausnut-
zung der übrigen Sinne selbstständig in der eigenen Wohnung und außer Haus bewe-
gen kann.  

Auch 2015 waren unsere Mobilitätstrainerinnen und -trainer sehr gut ausgelastet. Sie 
führten im Auftrag des BBSB e. V. 150 Orientierungs- und Mobilitätsschulungen durch 
(Vorjahr: 174). 

Bei der jährlichen Besprechung waren die Neuverhandlung der Vergütungssätze in 
2016 sowie die zunehmend geforderte Präqualifizierung wichtige Themen. 

 

3.7 Blickpunkt Auge 

Der DBSV hat im Jahr 2011 sein Modellprojekt "Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe bei 
Sehverlust" gestartet. Es wendet sich in erster Linie an Menschen mit nachlassendem 
Sehvermögen (Augenpatientinnen und -patienten). Hauptanliegen ist es, Betroffenen, 
ihren Angehörigen und Bezugspersonen Rat und Hilfe zu allen mit einer Augenerkran-
kung verbundenen Fragen anzubieten. Jeder ist willkommen, der Information, Beratung, 
Orientierung und Unterstützung sucht.  

Die Beraterinnen und Berater sind vorwiegend selbst von einer Augenerkrankung be-
troffen und stehen im Austausch mit Fachleuten der Augenmedizin, Augenoptik, Reha-
bilitation, Psychologie, Pädagogik und Alterswissenschaften. Neben dem Auf- und Aus-
bau der regionalen Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten werden ergänzend Pa-
tientenveranstaltungen zu Augenerkrankungen, Hilfsmitteln sowie weiteren Themen, 
zum Erfahrungsaustausch oder zur Bildung krankheitsspezifischer Gruppen organisiert. 

Blickpunkt Auge ersetzt unsere Dienste und Angebote nicht: Es ist vielmehr eine "Mar-
ke", eine Ergänzung unseres Angebots durch einen stärkeren Fokus auf die Gruppe der 
Menschen, deren Erkrankung zur Sehbehinderung oder Blindheit führen kann. Der bis-
her verwendete Begriff "Augenpatienten" ist für unsere Arbeit in Bayern im Prinzip irre-
führend, legt er doch nahe, es handle sich bei Blickpunkt Auge um eine Leistung aus 
dem Medizinbereich oder ein Angebot, dass von den Krankenkassen getragen werde. 
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Im Gegenteil: Schon immer stehen wir auch Menschen mit einer bedrohlichen Augener-
krankung zur Seite. Blickpunkt Auge schafft vielmehr einen freundlichen, offenen, nie-
derschwelligen Zugang und eine Hervorhebung unseres Angebots für diese Menschen. 
Blickpunkt Auge ist daher ein noch junges, aber klassisches Angebot der Selbsthilfe. 

 

3.7.1 Blickpunkt Auge im BBSB e. V. 

Im November 2013 beschloss der Landesausschuss, dem Projekt beizutreten: Der 
BBSB e. V. trat zum 01.01.2014 dem DBSV-Projekt „Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe 
bei Sehverlust“ bei. Seitdem wurde eine Projektgruppe, bestehend aus haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eingesetzt, die den Prozess plant, be-
gleitet und unterstützt.  

Unser Ziel ist es, bereits geschulte Berater für Blickpunkt Auge zu gewinnen, sowohl 
neue als auch erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Projekt zu qualifizieren 
und bis Ende 2015 in allen Bezirksgruppen entsprechende Angebote zu etablieren.  

So ist bei der laufenden Qualifizierungsmaßnahme „Beratungszertifikat“ ein Modul 
„Blickpunkt Auge“ enthalten: Damit können wir unsere hohe Beratungsqualität mit zu-
sätzlichem Wissen weiter steigern. Daneben führen wir in eigener Trägerschaft Aufbau-
qualifizierungen (in 2015 zwei) durch. 

Feste Beratungsangebote sind in vielen Teilen Bayerns gegeben. Als erste "Blickpunkt 
Auge-Beratungsstelle" wurde im Mai 2015 das BBZ Rosenheim nach seinem Umzug in 
barrierefrei gestaltete Räumlichkeiten an den Rosenheimer Bahnhof neu eröffnet. 

Während die sichtbare Weiterentwicklung unserer Beratungsstellen (Beschilderung, 
Design, telefonische Angebote) in 2016 stark zunehmen wird und bereits viele in den 
Inhalten von Blickpunkt Auge geschulte Berater ihre Tätigkeit aufgenommen haben, ha-
ben wir unser selbstgestecktes Ziel, Angebote in allen Bezirksgruppen zu etablieren, in 
2015 noch nicht erreicht. 

Die bisherigen Erfolge verdanken wir in erster Linie der Projektgruppe sowie Elke Run-
te, die die Projektgruppe leitete, und Kirsten Hüser-Nuß als Blickpunkt-Auge-
Botschafterin. An ihre Arbeit wird ab 2016 ein Lenkungskreis anknüpfen, der Anfang 
2016 berufen wird. Im Fokus soll hier das Ehrenamt sowie das weitere Abdecken des 
Flächenlands Bayern stehen. 

 

3.7.2 BBSB-Beratungsmobil Blickpunkt Auge 

Mit dem BBSB-Beratungsmobil ergänzen wir unser gewachsenes Beratungsangebot. 
Während der BBSB e. V. mit seinen zehn Beratungs- und Begegnungszentren in den 
Städten jeweils gut erreichbar ist, stellen wir eine Unterversorgung in den ländlich struk-
turierten Bereichen Bayerns fest. Dort erfahren Menschen, die von Blindheit oder we-
sentlicher Sehbehinderung betroffen sind, häufig viel zu spät von den Hilfs- und Rehabi-
litationsangeboten, die es für diesen Personenkreis in Bayern gibt. 
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Besonders im Blick haben wir die große Zahl von blinden und sehbehinderten Senioren, 
die häufig erst im fortgeschrittenen Lebensalter Sehprobleme erleiden, und Augenpati-
enten, die aufgrund ihrer Augenkrankheit in absehbarer Zeit mit einer erheblichen Seh-
beeinträchtigung rechnen müssen. 

Wir wollen mit dem dreijährigen Modellprojekt einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesse-
rung der Teilhabe blinder und wesentlich sehbehinderter Menschen in Bayern und zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention leisten. Wir erwarten, dass sich die 
Lebenssituation des betroffenen Personenkreises durch den Einsatz des BBSB-
Beratungsmobils bereits nach zwei Jahren signifikant verbessert. Durch seine regelmä-
ßige Präsenz an zentralen Plätzen in ländlichen Regionen erwarten wir uns mittelfristig 
eine spürbare Verbesserung der Versorgungssituation der betroffenen Augenpatienten 
und sehbehinderten Menschen und eine steigende Bekanntheit der vorhandenen An-
gebote des BBSB e. V. 

Unser grünes Beratungsmobil ist mit modernen Hilfsmitteln und Informationsmaterialien 
ausgestattet und in den Regionen Schwaben-Augsburg, Unterfranken-Würzburg, Ober-
pfalz und Niederbayern unterwegs. Wir machen Station in Großstädten und in ländli-
chen Regionen. Zwei Beraterinnen pendeln jeweils zwischen den Modellregionen. Sie 
werden durch die Projektkoordination in München sowie weitere haupt- und ehrenamtli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt. Die Route steht rund vier Wochen im 
Voraus fest und die Termine sind online unter www.blickpunkt-auge.de einzusehen. 

Der Startschuss für dieses innovative Angebot auf Bayerns Straßen fiel am 07.01.2015.  

Das Kostenvolumen des Projekts für Personal- und Sachkosten beläuft sich für drei 
Jahre auf rund 380.000 €. Die finanzielle Förderung der Aktion Mensch bezieht sich auf 
Personal- und Sachkosten des Projekts. Anschaffung und Kosten für den Umbau des 
ausgewählten Fahrzeugs konnten wir durch die Förderung der Edith-Haberland-
Wagner-Stiftung absichern. Den verbleibenden Eigenanteil übernimmt der Brelie-Fonds 
– hier verweisen wir auf den im Rundschreiben 2013/171 angefügten Beschluss. Hinzu 
kommt eine Förderung der Antenne Bayern-Stiftung. Zudem freuen wir uns, dass Mela-
nie Hummel, Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, die Patenschaft für unser Pro-
jekt übernimmt. 

Im Kapitel über die Aktivitäten der Bezirksgruppe Oberpfalz (5.3.7) lesen Sie einen de-
taillierteren Bericht über den Einsatz des Mobils. 

 

3.7.3 Ausblick 

Unsere Aktivitäten zur Verbreitung und Ausbildung gehen in 2016 weiter: Die Eröffnung 
von zwei Beratungsstellen sowie ein Aufbaukurs und die Beendigung der Qualifizierung 
mit der Erweiterung zu Blickpunkt Auge sind geplant. Das Mobil wird sich weitere Berei-
che Bayerns erfahren und die Vorbereitungen zur Fortsetzung des Projekts nach 2017 
stehen an. 

Blickpunkt Auge ist ein Zukunftsprojekt der Selbsthilfe. Es steht für Offenheit, erweiter-
tes Fachwissen und ein niederschwelliges Angebot für Personen, die in der Zukunft be-
troffen sein werden. Als "Marke" oder "Überschrift" macht dieser Personengruppe den 

http://www.blickpunkt-auge.de/
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Zugang zur Selbsthilfe leichter und kann es vielleicht ermöglichen, die Beratung auch 
der bisherigen Zielgruppen hierunter zu subsummieren. Diese werden jedoch keines-
falls marginalisiert: Blickpunkt Auge ist und bleibt ein Angebot des BBSB e. V.  
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4. Beratungs-, Informations- und 
Textservicezentrum (BIT-Zentrum) 
(Robert Müller) 

In den letzten Jahren wurden die Produktionsstätten sukzessive umgebaut und den di-
gitalen Anforderungen anpasst. Angefangen vom Audioumbau, bei dem das Zeitalter 
der Kassette von Studiotechnik und MP3 – DAISY-Produktionen abgelöst wurde, über 
die Modernisierung der Produktionsmaschinen im Audio- und Textbereich und nun auch 
der räumlichen Neugestaltung der Hilfsmittelberatung.  

Nachdem der Hilfsmittelraum in München 2013 grundlegend modernisiert wurde, konn-
te 2015 auch in den Räumen der Hilfsmittelberatung in Nürnberg begonnen werden. 
Sehr positiv wirkt sich hier die Hinzunahme eines kleinen angrenzenden Raumes aus, 
was Funktionalität und Übersicht der Beratungsbereiche sehr zugute kommt. Das Pro-
jekt wird in 2016 abgeschlossen. 

Mit Unterstützung der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung wurde für den Bereich Text-
service ein neuer Blindenschriftschnelldrucker angeschafft. Schnelligkeit und Qualität 
des Druckes sind dadurch auffällig besser geworden. Die Lebensdauer eines solchen 
Druckers beträgt etwa 10-15 Jahre. 

In der Praxis entwickelte sich die Gestaltung barrierefreier PDFs zu einem sehr dynami-
schen Aufgabengebiet. Neben den Aufträgen entwickelte das BIT-Zentrum auch Bera-
tungsmodule und trat in Fachgruppen als Referent auf. Als Bindeglied zwischen den 
Anbietern und Nutzern von digitalen Informationen fungierte unser IT-Berater für blinde 
und sehbehinderte Menschen. 

Taktile Abbildungen von Bauplänen werden in enger Zusammenarbeit mit Architekten 
und der Landesverkehrsbeauftragten grafisch aufbereitet und als barrierefreies taktiles 
Medium erstellt. Mit der Zunahme der barrierefreien Aspekte bei Bauprojekten stieg 
auch deren Anzahl. 

Der barrierefreie Zugang zu Informationen ist im Informationszeitalter wichtiger denn je 
geworden. Das Thema barrierefreie Dateien gewinnt insgesamt immer mehr an Bedeu-
tung. Das BIT-Zentrum übernimmt hier als Berater und Dienstleister bei der Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen 
eine wichtige Rolle. 

In den beiden Bereichen Audio- und Printmedien überstieg die Nachfrage jeweils die 
Kapazitäten des BIT-Zentrums. 

Im Folgenden werden die genauen Ergebnisse der einzelnen Bereiche aufgeführt. 
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4.1 Die Aufgabenbereiche des BIT-Zentrums 

 

4.1.1 Beratung 

Blinde und sehbehinderte Menschen werden über Hilfsmittel des täglichen Bedarfs und 
über Hilfsmittel, die bei der beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe hilfreich sind, 
beraten. Das BIT-Zentrum verfügt über eine umfangreiche Hilfsmittelausstellung. In 
München stehen mit Frau Lerch sowie in Nürnberg mit Frau Hüser-Nuß und Herrn 
Frühwald erfahrene Hilfsmittelberater und Low-Vision-Trainer zur Verfügung und führen 
diese Hilfsmittel vor. 

Im Jahr 2015 fanden 2.115 Beratungen statt. 

Das Interesse an technischen Neuentwicklungen ist allgemein groß. Besonders im Fo-
kus sind die Möglichkeiten der neuen Smartphone- und Tabletgeneration sowie der Ge-
räte für DAISY-Hörbücher. Klassische wichtige Hilfsmittel sind sprechende und tastbare 
Uhren, Hilfen zur Münz- und Geldscheinerkennung, Blindenschriftschreibmaschinen, 
elektronische Notizgeräte, Blindenlangstöcke, sprechende Küchen- und Personenwaa-
gen, Farberkennungsgeräte, Spiele mit tastbaren Markierungen sowie Lese-Sprech-
Geräte und vergrößernde Sehhilfen wie Monokulare, Lupen und Bildschirmlesegeräte. 

 

4.1.2 Information 

Das BIT-Zentrum informiert verschiedenste Gruppen (z. B. Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertreter, Schwerbehindertenvertretungen, Schulklassen und Studenten) über 
Möglichkeiten der sozialen Rehabilitation und beruflichen Integration blinder und seh-
behinderter Menschen. Dies geschieht durch Führungen durch das BIT-Zentrum, Fach-
vorträge, Videofilme und Diskussionsveranstaltungen in den Veranstaltungsräumen des 
BBSB, aber auch vor Ort. 

Unsere Veranstaltungsräume stehen darüber hinaus verschiedenen Gruppen und Initia-
tiven als Ort der Begegnung zur Verfügung. Blinde und sehbehinderte Senioren- und 
Frauengruppen treffen sich hier ebenso wie Hörfilm-Freunde und taubblinde Menschen. 

Weiterhin bieten wir in unserem "Hörfilm-Kino" einmal im Monat einen Hörfilmabend, zu 
dem Blinde, Sehbehinderte und Sehende eingeladen sind. Der Raum Schwa-
ben/Franken ist dazu mit einer großen Leinwand und Dolby-Surround-Anlage ausge-
stattet. 

 

4.1.3 Textservice 

Der Textservice bietet blinden und sehbehinderten Menschen die Möglichkeit, Bücher 
und Texte aller Art individuell und ihren Anforderungen gemäß aufbereiten zu lassen. 
Möglich sind die Aufsprache auf CD im DAISY-Format, das Übertragen in Blindenschrift 
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oder als barrierefreie Dateien und das Anfertigen von tastbaren Abbildungen. Darüber 
hinaus werden aktuelle Informationsbroschüren und Zeitschriften angeboten. 

Das BIT-Zentrum bietet ferner die Möglichkeit, Texte in Großdruck anzufertigen. Damit 
wird dem Bedürfnis sehbehinderter Menschen entsprochen, die Texte in vergrößerter 
Schrift benötigen, die weit über die vereinzelt im Fachhandel erhältlichen Großdruck-
bücher hinausreichen. 

Die Dienste des BIT-Zentrums kann jeder, unabhängig von einer Mitgliedschaft im 
BBSB e. V., in Anspruch nehmen. 

 

4.1.3.1 Aufsprachedienst 

Individuelle Aufsprachen 

Der Aufsprachedienst des BIT-Zentrums ermöglicht blinden und sehbehinderten Men-
schen ihren individuell benötigten Text, ein Buch oder Skript von einem geschulten 
Sprecher aufgelesen zu bekommen. 

Etwa 65 ehrenamtliche Sprecherinnen und Sprecher, davon 12 auch Honorarsprecher, 
die eine professionelle Sprecherausbildung besitzen, lesen für das BIT-Zentrum Texte 
auf CD im DAISY-Format. 

Am 28. April 2015 fand das jährliche Treffen der Sprecher statt. Die Veranstaltung hat 
eine lange Tradition und trägt zum gegenseitigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch 
bei. Diesmal berichtete der IT-Berater des BIT-Zentrums, Dr. Aleksander Pavkovic, in 
einem bemerkenswerten Vortrag über die Möglichkeiten blinder Menschen, sich über 
Smartphone und Sprachsteuerung die digitale Technik zu Nutze zu machen. Anschlie-
ßend gab es noch Diskussion und einen regen Austausch mit den Sprechern des BIT-
Zentrums. 

Der Aufsprachedienst ist ein sehr gefragter Service. Ein Gefühl für die Volumen des 
BIT-Zentrums bekommt man im Vergleich mit der Jahresproduktion kommerzieller Hör-
verlage. Hier verteilen sich jährlich 2.000 Hörbücher auf ca. 600 Verlage in Deutsch-
land. Diese Produktionen sind in der Regel auch noch gekürzt. 

Audioaufträge im DAISY-Format im Jahresvergleich: 

Jahr Gesamtzahl der Aufträge Stunden DAISY-CD 

2015 512 2.357 

2014 508 2.193 

BIT-Produktionen und Zeitschriften auf Tonträgern 
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Das Angebot an Fach- und Lokalzeitschriften umfasst 14 Periodika auf DAISY-CD; da-
runter Ökotest, Combit (Computerzeitschrift), Diabetikerinfo, Münchner Woche und das 
Neue Blatt. 

Die Summe aller Abonnenten von Informationen auf DAISY-CD, die im BIT-Zentrum 
hergestellt wurden, betrug für das Jahr 2015 4.240. 

Darüber hinaus produziert das BIT-Zentrum für sehbehinderte Beschäftigte Mitarbeiter-
zeitschriften als DAISY-Hörfassung für Unternehmen wie Deutsche Post AG. 

DAISY-CD 

Insgesamt hat das BIT-Zentrum im Jahr 2015 28.158 DAISY-CDs angefertigt. Eine  
DAISY-CD kann bis zu 24 Stunden Aufsprache enthalten. 

Zusätzlich wurden 2015 auch 1.287 Audio- und Daten-CDs produziert. Durch die Son-
derproduktion von Informations-CDs für Wahlen waren die Stückzahlen im Vorjahr et-
was höher. 

CD-Kopien im Jahresvergleich: 

Jahr Anzahl der DAISY-CD-Kopien Anzahl der Audio-CD-Kopien 

2015 28.158 1.287 

2014 30.389 12.323 

4.1.3.2 Textübertragung in Blindenschrift 

Individuelle Aufträge 

Neben Übertragungen von Literatur und Texten für den privaten Gebrauch benötigen 
vor allem Berufstätige und junge Menschen in Ausbildung Textvorlagen in Blindenschrift 
oder als Datei. Gesetzestexte, Skripten, Fachbücher und Prüfungstexte werden in Auf-
trag gegeben.  

Texte werden in Brailleschrift auf Papier oder auf Datenträger zum Lesen mit der 
Braillezeile bzw. zum Anhören mit der synthetischen Sprachausgabe aufbereitet. Bei 
der Ausgabe auf Datenträger entsprechen 784 Zeichen einer Blindenschriftseite. 

Bei Lehrbüchern sind wegen des oft erheblichen Umfangs die Ausgaben auf Diskette 
bzw. CD sehr gefragt. 

Im Jahre 2015 wurden insgesamt 457 Texte mit einem Umfang von über 44.508 Blin-
denschriftseiten neu bearbeitet. Für eine personell eher kleine Einrichtung hält das BIT-
Zentrum hier ein sehr hohes Niveau. 
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Textübertragungen in Blindenschrift und auf Datenträger im Jahresvergleich:  

Jahr Anzahl der Übertragungen Anzahl der Punktschriftseiten 

2015 457 44.508 

2014 486 43.773 

BIT-Produktionen und Zeitschriften 

Neben der Bearbeitung von Einzelaufträgen bietet das BIT-Zentrum auch zahlreiche In-
formationsschriften in Blindenschrift an. Außerdem werden aktuelle Bücher zur Eigen-
produktion ausgewählt und in Blindenschrift übertragen. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Produktion von Zeitschriften in Blindenschrift. 
Für die „News“ werden englische Texte in Blindenschrift umgesetzt und mit einem Vo-
kabelteil versehen. Weitere Periodika, wie die Musikzeitschrift "Rocket" und das Wis-
senschaftsmagazin „in puncto wissen“, tragen zum vielseitigen Informationsangebot des 
Textservice im BIT-Zentrum bei. 

2015 wurden vier aktuelle Romane in Fortsetzungen in Blindenschrift (wahlweise in 
Kurz- oder Vollschrift) angeboten. Diese Art der Literaturform wird besonders von den-
jenigen geschätzt, die die Blindenschrift erlernen. 

Nachdruck und Vervielfältigung 

Die Blindenschrifterzeugnisse des BIT-Zentrums sprechen einen großen Kreis von blin-
den und sehbehinderten Menschen an. Sie finden interessante, beruflich notwendige 
oder unterhaltsame Literatur in unserem stetig wachsenden Archiv. 

Insgesamt wurden 2015 in Punktschrift 331.347 Seiten ausgedruckt. Das sind etwa 
65.000 mehr als im Vorjahr. Auf Datenträger wurden umgerechnet weitere 47.461 
Punktschriftseiten produziert. 

 

4.1.3.3 Textübertragungen in Großdruck 

Bei Großdruck handelt es sich um eine Darstellung in den bedarfsgerecht wählbaren 
Schriftgraden 20, 25 und 30. Dieser spezielle Großdruck ermöglicht vielen Sehbehin-
derten, Texte unabhängig von vergrößernden Sehhilfen zu lesen. 

Im Jahr 2015 hat das BIT-Zentrum 12 Aufträge mit 1.215 Seiten in Großdruck umge-
setzt. Der Nachdruck fertiggestellter Titel betrug 10.236 Seiten. 

Großdruck spielte 2015 unter den gewünschten Formaten nur eine geringe Rolle. Die 
meisten Aufträge dienen der Unterstützung im Beruf.  
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4.1.3.4 Erstellen von tastbaren Abbildungen 

Das Thermokopierverfahren eignet sich besonders zur taktilen Abbildung von Grundris-
sen und Lageplänen. Auch kann mit diesem Verfahren Blindenschrift aus Grafikdateien 
tastbar gemacht werden. 

Die Umsetzung stellt hohe Anforderungen an den Bearbeiter. Grafiken müssen in der 
Regel nach den Kriterien der Tastbarkeit individuell neu gezeichnet werden. 

Im Jahre 2015 konnten 28 Erstaufträge bearbeitet und 571 tastbare Abbildungen erstellt 
werden.  

 

4.1.4 BIT-Teleservice 

Seit 1997 kann der Videotext von ARD, ZDF und Bayerntext durch Steuerung per Tele-
fontastatur angehört werden. Weitere Inhalte werden jeweils dem aktuellen Bedarf an-
gepasst. Derzeit hören Sie über den BIT-Teleservice auch den Newsletter des AURA-
HOTEL Saulgrub, Buchvorstellungen aus dem BIT-Zentrum und die Rundschreiben 
ausgewählter Bezirksgruppen. 

Der BIT-Teleservice ist unter der Telefonnummer 089/14 377 399 rund um die Uhr er-
reichbar. Er verzeichnete 2015 35.904 Anrufe. 

 

4.2 Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Institutionen 
im Blinden- und Sehbehindertenbereich 

Am 20. und 21. Januar 2015 fand in Marburg die Mitgliederversammlung der Arbeits-
gruppe Braille von MEDIBUS (Mediengemeinschaft für blinde und sehbehinderte Men-
schen e. V.) statt. Sie setzt sich aus den in MEDIBUS vertretenen Herstellern von Blin-
denschrifterzeugnissen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen und 
nennt sich „MEDIBRAILLE“. 

Ebenso tagte am 21./22. September in Wien die Mitgliederversammlung von MEDIBUS. 
Die Veranstaltung hilft Medienproduzenten für blinde und sehbehinderte Menschen, ihre 
Aktivitäten zu koordinieren und sich für zukünftige Entwicklungen abzustimmen. Durch 
den Erfahrungs- und Informationsaustausch trägt die Tagung wesentlich zu einer ver-
besserten und effektiveren Zusammenarbeit bei. 

 

4.3 Finanzielle Situation 

Erhebliche Zuschüsse zum laufenden Betrieb des BIT Zentrums gewährten wiederum 
die Bayerischen Bezirke in Höhe von insgesamt 185.000 € und die Landeshauptstadt 
München mit 29.391 €. Das Integrationsamt des Zentrums Bayern Familie und Soziales 
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(ZBFS), Regionalstelle Oberbayern, gewährte einen Zuschuss von 102.000 €. Wir be-
danken uns bei den Zuschussgebern sehr herzlich für Ihre Unterstützung! 

Die öffentlichen Zuschüsse sind eine sehr wichtige Unterstützung für das BIT-Zentrum. 
Sie reichen allerdings nicht, um die Kosten des laufenden Betriebs vollständig zu de-
cken. Für 2015 verbleibt ein vom BBSB e. V. auszugleichendes Defizit in Höhe von 
214.330,34 €. 
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5. Bezirksgruppen 
(Judith Faltl) 

 

5.1 Die Bezirksgruppen 

Die Bezirksgruppen bilden die Basis für die Tätigkeit des BBSB e. V. 

Unsere Organisation ist in 10 Bezirksgruppen gegliedert. Es sind dies die Bezirksgrup-
pen 

- Allgäu mit einem Beratungs- und Begegnungszentrum (BBZ) in Kempten 
- Schwaben-Augsburg, BBZ in Augsburg 
- Oberbayern-München, BBZ in München 
- Oberbayern-Rosenheim, BBZ in Rosenheim 
- Niederbayern, BBZ in Plattling 
- Oberpfalz, BBZ in Regensburg 
- Mittelfranken, BBZ in Nürnberg 
- Unterfranken-Würzburg, BBZ in Würzburg 
- Unterfranken-Aschaffenburg-Miltenberg mit dem BBZ in Aschaffenburg. 

 

5.2 Tätigkeitsfelder der Bezirksgruppen 
Zum Tätigkeitsfeld einer Bezirksgruppe gehören insbesondere: 

- Beratung und Betreuung von blinden und sehbehinderten Menschen sowie ihrer 
Angehörigen und Freunde 

- Durchführung von Veranstaltungen 
- Kontakte zu örtlichen Behörden 
- Zusammenarbeit mit regionalen Organisationen und Institutionen 
- Einleitung von Maßnahmen zur sozialen und beruflichen Eingliederung 
- Durchführung eigener Rehabilitationsmaßnahmen. 

Detaillierte Tätigkeitsberichte der einzelnen Bezirksgruppen liegen in gedruckter und di-
gitaler Form vor. 
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5.2.1 Beratung und Betreuung von blinden und sehbehinderten 
Menschen sowie ihrer Angehörigen und Freunde 

Auf Grund der statistischen Angaben des Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) 
wissen wir, dass jährlich in Bayern 2.500-3.000 Menschen ihr Augenlicht verlieren oder 
erheblich einbüßen; 65 % sind älter als 65 Jahre. Menschen, die plötzlich von einer Er-
blindung oder wesentlichen Sehbehinderung betroffen werden, sind in aller Regel nie-
dergeschlagen und hilflos. Sie und ihre Angehörigen erhalten von den selbst blinden 
oder stark sehbehinderten ehrenamtlichen Beraterinnen und Beratern unserer Selbsthil-
feorganisation Beistand und Hilfe, um trotz der schwerwiegenden Sinnesbehinderung 
wieder Mut zu schöpfen und einen "Weg zurück ins Leben" zu finden. 

Beraten wird in der häuslichen Umgebung der blinden oder sehbehinderten Person, in 
den Beratungs- und Begegnungszentren der Bezirksgruppen, am Telefon, bei Informa-
tionstreffen und Begegnungsnachmittagen oder im Rahmen von Sprechstunden in den 
Landrats- oder Gesundheitsämtern. Feste Sprechtage werden von den Bezirksgruppen 
in nahezu allen Landkreisen Bayerns regelmäßig angeboten. 

Die Beratungsgespräche sind der „Schlüssel“ unserer Betreuungsarbeit. Hier wird Kon-
takt zu Menschen aufgenommen, die von Blindheit oder Sehbehinderung neu betroffen 
sind, und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie werden über staatliche Leistungen 
zum Nachteilsausgleich, zu Einrichtungen und Diensten für Blinde und Sehbehinderte 
sowie Unterstützungsangeboten unserer Selbsthilfeorganisation informiert. 

Im Jahr 2015 wurden von unseren Blinden- und Sehbehindertenberatern 2.065 Bera-
tungsgespräche bei Hausbesuchen und weiteren Gelegenheiten durchgeführt. Im Jahr 
2014 waren es 2.466, 2013 waren es 2.632, 2012 waren es 2.792, 2011 waren es 
2.603, 2010 waren es 2.437 und 2009 waren es 2.542. 

Bezirksgruppe Beratungsgespräche 

Allgäu 122 

Mittelfranken 116 

Niederbayern 314 

Oberbayern-München 55 

Oberbayern-Rosenheim 121 

Oberfranken 305 

Oberpfalz 380 

Schwaben-Augsburg 400 

Ufr.-Aschaffenburg-Miltenberg 135 

Unterfranken-Würzburg 117 
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Gesamt: 2.065 

 

5.2.2 Informationsversorgung und Hilfsmittelberatung 

Zur Information der Mitglieder werden von den Bezirksgruppen Rundschreiben versen-
det. Darin werden Veranstaltungen und Angebote bekanntgegeben und wichtige Infor-
mationen für blinde und sehbehinderte Menschen verbreitet. 

Die Rundschreiben erscheinen wahlweise in Normalschrift, Punktschrift, auf CD sowie 
per E-Mail. Auf den Internetseiten des BBSB werden sie auf den Unterseiten jeder Be-
zirksgruppe ebenfalls veröffentlicht. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, sich das 
Rundschreiben am Telefon vorlesen zu lassen. Dafür nutzt der BBSB e. V. das System 
Phonepublisher, das auch beim Newsletter BBSB-Inform eingesetzt wird. 

Die Bezirksgruppen Oberbayern-Rosenheim, Oberfranken und Unterfranken-Aschaffen-
burg-Miltenberg veröffentlichen monatlich bzw. im Abstand von zwei Monaten Informa-
tionen auf CD an die Mitglieder der Bezirksgruppe. Veranstaltungen und Angebote der 
Bezirksgruppe sowie wichtige Informationen für blinde und sehbehinderte Menschen 
sind hier ebenfalls enthalten. Die Beiträge werden aufgelockert durch Artikel aus der 
Lokalpresse oder Fachzeitschriften. 

Alle Bezirksgruppen bieten ein sogenanntes Infotelefon. Unter einer festen Rufnummer 
können aktuelle Veranstaltungstipps und Informationen rasch verbreitet und von den In-
teressierten abgehört werden. 

Die Bezirksgruppen Allgäu, Niederbayern, Oberbayern-München, Oberbayern-Rosen-
heim, Oberfranken und Unterfranken-Aschaffenburg-Miltenberg geben mit tatkräftiger 
Unterstützung meist ehrenamtlicher Sprecherinnen und Sprecher Lokalzeitschriften auf 
CD – teilweise Musik-CD und teilweise CD im DAISY-Format – heraus. 

Tageszeitungen wie die "Mittelbayerische Zeitung", die "Augsburger Allgemeine", die 
"Mainpost", das "Straubinger Tagblatt"/"Landshuter Zeitung", die „Nürnberger Nachrich-
ten“ und die „Nürnberger Zeitung“ können am Telefon abgehört werden. In der Zeitung 
kann mit der Telefontastatur navigiert und damit gewünschte Artikel angesprungen wer-
den. Der Interessierte muss dafür einen Abonnementvertrag mit der jeweiligen Zeitung 
schließen. Die Bezirksgruppen vermitteln den Kontakt und weisen die Abonnenten in 
die Handhabung ein. 

In allen Bezirksgruppen werden für Sehbehinderte individuelle Sehhilfenberatungen 
durchgeführt. Die Beratung erfolgt durch unsere Rehabilitationsfachkräfte, die über 
Spezialkenntnisse im Bereich vergrößernde Sehhilfen verfügen, teilweise in Kooperati-
on mit Optikern sowie in Zusammenarbeit mit den Sehbehindertenambulanzen in Mün-
chen, Regensburg und Würzburg.  

In sämtlichen Beratungs- und Begegnungszentren befinden sich Hilfsmittelausstellun-
gen für Blinde und Sehbehinderte. Die wichtigsten Hilfsmittel zur Bewältigung des All-
tags, wie etwa der weiße Blindenlangstock, Verkehrsschutzzeichen (gelbe Armbinde mit 
drei schwarzen Punkten), Uhren mit Zeitansage oder tastbarem Ziffernblatt, Geräte zum 
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Schreiben der Blindenschrift, elektronische Notizgeräte, DAISY-Player, blinden- bzw. 
sehbehindertengerecht gestaltete Spiele, Klingelbälle, Leselupen und Ferngläser, wer-
den vorgeführt und teilweise zum Selbstkostenpreis an Interessierte abgegeben. 

 

5.2.3 Durchführung von Veranstaltungen 

Unsere Bezirksgruppen bieten eine unglaubliche Vielfalt an kurzen, eintägigen und 
mehrtägigen Veranstaltungen, Ausflügen und Reisen. Sie alle hier zu nennen, würde 
den Rahmen sprengen. 

Beispielhaft seien genannt: 

- Bezirksgruppenversammlungen 
- Stammtische, Informationstreffen und Begegnungsnachmittage 
- Blindenschriftkurse und U- und S-Bahn-Sicherheitsschulungen 
- Diabetes-, Frauen-, Jugend-, Eltern-, Führhundhalter-, Smartphone- und Senio-

rentreffs 
- Freizeitangebote für Blinde und Sehbehinderte (z. B. Besichtigungen, Basteln, 

Hörfilmkino, Faschingsball, Weihnachtsfeier, Gymnastik, Luftgewehrschießen, 
Skilanglauf, Kegeln, Wandern, Reiten, Schach, Spieletreff, Wassergymnastik, 
Yoga, Museumsführungen, Showdown (Tischball), Töpfern). 

Zahlreiche Bezirksgruppen kamen zu Begegnungsaufenthalten in unserem AURA-
HOTEL Kur- und Begegnungszentrum Saulgrub gGmbH zusammen. 

Den Höhepunkt der Bezirksgruppenveranstaltungen bildeten die Weihnachtsfeiern. In 
Anwesenheit von Bundestags- oder Landtagsabgeordneten, Landräten und Bürger-
meistern, Leitern der Versorgungs- oder Sozialämter oder sonstiger Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens haben wir die Möglichkeit, unsere Anliegen vorzutragen und 
auf die besonderen Probleme blinder und sehbehinderter Menschen hinzuweisen. Wir 
nutzen die Gelegenheit auch dazu, uns in der Öffentlichkeit für die Hilfsbereitschaft und 
die Unterstützung im abgelaufenen Jahr zu bedanken. 

 

5.3 Berichte aus einzelnen Bezirksgruppen 
(von Judith Faltl) 

Nachfolgend lesen Sie kurze Auszüge aus den Tätigkeitsberichten jeder der 10 Be-
zirksgruppen. Sie sollen Ihnen einen kleinen Einblick in deren Arbeit geben. Die darge-
stellten Angebote und Veranstaltungen finden so oder so ähnlich in jeder unserer Be-
zirksgruppen statt. 

Wenn Sie mehr wissen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu der jeweiligen Bezirks-
gruppe auf; oder fordern Sie dort den vollständigen Tätigkeitsbericht an. 
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5.3.1 Allgäu 

In den Begegnungsnachmittagen, die die Blinden- und Sehbehindertenberater in allen 
Landkreisen anbieten, will die Bezirksgruppe Allgäu Möglichkeiten bieten, um die Kon-
taktaufnahme zu erleichtern. Alle Blinden- und Sehbehindertenberater geben sich mit 
der Planung und Organisation große Mühe. Auch 2015 fand jeden ersten Dienstag im 
Monat der Kemptener Treff im Ratscafe statt. Herr Böhm stand als Ansprechpartner für 
die Teilnehmer zur Verfügung. Im Juni nahmen 40 Mitglieder aus Kempten, dem Ober-
allgäu und Kaufbeuren an einem Ausflug nach Füssen teil. Auf dem Programm stand 
eine Stadtführung in 2 Gruppen und nach dem Mittagessen eine große Schifffahrt auf 
dem Forggensee. 

Jeden 2. Dienstag im Monat lädt Frau Mann die Mitglieder aus dem Raum Kaufbeuren-
Marktoberdorf zum Begegnungsnachmittag ins Hotel am Turm nach Kaufbeuren ein. So 
organisierte sie ein Referat des Seniorenbeauftragten der Stadt Kaufbeuren, Herrn 
Käpeler, im Juni nahmen 6 Personen am Tagesausflug nach Füssen teil und im Okto-
ber sprach Herr Schneider von der Polizei Kaufbeuren zum Thema "Trickdiebe – nicht 
mit uns".  

Hilfsmittel wurden gezeigt und konnten gekauft werden. Auch die Unterhaltung und der 
gegenseitige Austausch kamen nicht zu kurz.  

In Füssen bot Herr Böhm jeden 2. Mittwoch im Monat für die Mitglieder aus dem Raum 
Füssen-Pfronten einen Begegnungsnachmittag an.  

Jeden 1. Dienstag im Monat wird der Begegnungsnachmittag in Lindau von Frau 
Schiegg organisiert.  

Neben der schon zur Tradition gewordenen Tischmesse gab es im März einen Vortrag 
über Aromatherapie, im Juni den Ausflug nach Bregenz zum Vorarlberger Nationalmu-
seum und ein Grillfest im Juli.  

Im September informierte Herr Strodel von der örtlichen Polizei zum Thema Betrügerei-
en.  

Jeden 1. Samstag im Monat fand unter der Leitung von Herrn Baur und Herrn Freudling 
ein Begegnungsnachmittag im Hotel „Weißes Ross“ in Memmingen statt.  

Im August traf man sich zu einem Ausflug in der Ehwiesmühle bei Wolfertschwenden, 
im September war Rundgeburtstagsfeier und im November war die Bayerische Blin-
denhörbücherei zu Gast.  

Jeden 2. Samstag im Monat lud Herr Weichenmeier die Mitglieder aus dem Landkreis 
Oberallgäu in die Kulturwerkstatt nach Sonthofen ein. Höhepunkt war im Juni der Aus-
flug nach Füssen. Nach einer Stadtführung und einem Mittagessen wurde eine große 
Rundfahrt über den Forggensee angeboten. Unsere berufstätigen und jüngeren Mitglie-
der nutzten auch im Jahr 2015 das Angebot von Frau Rau, sich zum Abendstammtisch 
im Brauereigasthof Hirsch in Sonthofen zu treffen. 
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Weiterhin gut besucht ist die Allgäuer Infobörse, die in den ungeraden Monaten im Jahr 
von Herrn Baur organisiert wird. Auf dem Programm standen: Ein Vortrag von Frau Fi-
scher, einer blinden Buchautorin; sie stellte ihr Buch „Leben im Blindflug“ vor. Vom 
ZBFS referierte Frau Sedlmair zum Thema Schwerbehindertenrecht. Auch Hilfs-
mittelfirmen waren zu Gast; so präsentierten die Firma Synphon die neueste Version 
des Einkauffuchses und die Firma Vistac den Milestone 312 Ace. 

 

5.3.2 Mittelfranken 

Die Bezirksgruppe Mittelfranken unterhält einen ambulanten sozialen Betreuungsdienst. 
Dieser ist, trotz des ähnlichen Namens, nicht zu verwechseln mit unserem bayernweiten 
ambulanten sozialen Reha-Dienst, der in Kapitel 3.2 näher beschrieben wird. Dafür be-
schäftigt die Bezirksgruppe festangestellte Mitarbeiterinnen, die durch Mitarbeiter im 
Bundesfreiwilligendienst ergänzt werden. 

Der Dienst stellt für viele, insbesondere allein lebende ältere blinde oder hochgradig 
sehbehinderte Menschen eine wichtige Lebenshilfe dar, durch die die Abhängigkeit von 
fremder Hilfe verringert wird. 

Angeboten wird: 

- Begleitung zum Einkauf (Lebensmittel, Kleidung etc.) 
- Begleitung und Unterstützung bei Behördengängen 
- Begleitung bei Arztbesuchen und bei Einweisungen in Kliniken 
- Unterstützung bei Wohnungswechsel oder Umzug in Alten- oder Pflegeheime 
- Fahrt zur Kur oder an einen Urlaubsort (z. B. AURA-HOTEL Saulgrub) 
- Vorlesen privater Post 
- Hilfe beim Erledigen von Bankgeschäften 
- Vorführen von Blindenhilfsmitteln wie sprechenden Uhren, Fernsehlupen usw. 

Neben diesen Aufgaben begleiteten die Mitarbeiter auch Ausflüge und Veranstaltungen 
und die sehbehinderten und blinden ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bezirksgruppe bei 
Haus- oder Schulbesuchen. 

 

5.3.3 Niederbayern 

Eine große Hilfsmittelausstellung fand am 20.03.2015 mit 12 Ausstellerfirmen statt. Weit 
über 100 Besucher nutzten diese Gelegenheit, um sich über aktuelle Entwicklungen auf 
dem Hilfsmittelmarkt zu informieren.  

Neben den Firmen boten auch 3 Mitglieder, die im Blindenhandwerk aktiv sind, ihre Wa-
ren an bzw. zeigten die Herstellung von Bürsten. 
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Eine Auswahl gängiger Hilfsmittel, wie z. B. weiße Stöcke, Armbinden, Ansteckplaket-
ten, sprechende Farberkennungsgeräte, Fieberthermometer, Taschenrechner, Uhren, 
Waagen, Sehhilfen, Spiele, Schreibschablonen, Punktschriftpapier und einiges mehr, 
können Interessierte im Beratungs- und Begegnungszentrum oder bei Hausbesuchen 
oder Veranstaltungen der Bezirksgruppe ansehen und kaufen. 

Nicht vorrätige Hilfsmittel wurden auf Wunsch bestellt und zugesendet. 

Bei der Beantragung von Bildschirmlesegeräten, Sprech-Lesegeräten, Produkterken-
nungssystemen, DAISY-Spielern und Blindenlangstöcken inkl. Mobilitätstraining bei den 
Krankenkassen unterstützten die Mitarbeiter und erledigten die Abrechnungsmodalitä-
ten. 

 

5.3.4 Oberbayern-München 

Seit dem Jahr 1993 bietet der BBSB die Aktion „Wir gehen in die Schulen“ an. Seither 
besuchen selbstbetroffene, ehrenamtliche Mitarbeiter auf Anfrage Schulklassen, über-
wiegend der 3. Jahrgangsstufe aber auch in höheren Jahrgängen, im Ethik- oder 
Deutschunterricht. 

Bei den Besuchen informieren die Selbstbetroffenen über das Leben blinder und seh-
behinderter Menschen, zeigen den Umgang mit Hilfsmitteln wie Blindenstock und spre-
chender Uhr und erklären, wie man Blindenschrift schreibt und liest. 

Die Schülerinnen erhalten Informationsmaterial, ein Blindenschriftalphabet und einen in 
Blindenschrift gedruckten Text zum Selbstentziffern. 

Annette Pavkovic koordinierte wie jedes Jahr die Besuche der Bezirksgruppe Oberbay-
ern-München, bei denen 2.794 Kinder von 17 ehrenamtlichen Mitarbeitern in ihren 
Schulen besucht und informiert wurden.  

 

5.3.5 Oberbayern-Rosenheim 

Am Mittwoch, den 06.05.2015, wurde in Rosenheim die erste Blickpunkt Auge-Bera-
tungsstelle des BBSB e. V. eröffnet. 

Mit der Eröffnung des neuen Blickpunkt-Auge-Beratungs- und Begegnungszentrums in 
Rosenheim schlägt der BBSB e. V. ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte auf. Es 
ist das erste Zentrum dieser Art, in dem der BBSB e. V. seinen Fokus über die Gruppe 
der blinden und wesentlich sehbehinderten Menschen hinaus auf alle Menschen, die 
von Blindheit oder Sehbehinderung betroffen werden können, erweitert. Damit setzt der 
BBSB e. V. ein bundesweites Projekt des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenver-
bands e. V. (DBSV) um.  

Immer wieder berichten Betroffene mit Bedauern, dass sie viel zu spät vom Selbsthilfe-
angebot des BBSB e. V. erfahren haben. Deshalb war es mit Blick auf die UN-Behin-
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dertenrechtskonvention und auf das Selbstverständnis des BBSB e. V. – der Mensch 
steht im Mittelpunkt unserer Arbeit – konsequent und notwendig, das Beratungsangebot 
zu erweitern.  

Leitstreifen auf dem Gehsteig führen vom Hauptbahnhof gegenüber direkt zur Luitpold-
straße Nr. 5. Die neuen Räume sind in hellen, freundlichen Farben gehalten und barrie-
refrei ausgebaut. Auch die verkehrsgünstige Lage erleichtert den Zugang zum neuen 
Beratungsangebot.  

Im gleichen Haus befinden sich ein Augenzentrum, ein Optiker und verschiedene Kran-
kenkassen. Damit bestehen ideale Rahmenbedingungen für eine vernetzte Zusammen-
arbeit. 

 

5.3.6 Oberfranken 

Öffentliche Veranstaltungen und Infostände auf Messen, Märkten und in Fußgängerzo-
nen sind eine gute Möglichkeit, einer breiten Öffentlichkeit die Lebenssituation blinder 
und sehbehinderter Menschen näher zu bringen. 

Im Berichtsjahr wurden in der Bezirksgruppe Oberfranken unter anderem folgende Ver-
anstaltungen und Infostände angeboten: 

- eine Infoveranstaltung zu Barrierefreiheit und Mobilität in Bayreuth 
- ein Diabetes-Infostand bei der Gesundheitsmesse in Hof 
- ein Dunkelcafe als Selbsterfahrung im "Immerhin" in Bamberg 
- eine Ortsbegehung in Coburg zur Verkehrs- und Gehwegesituation 
- ein Infostand am 8. Mai in Marktredwitz "Behinderte stellen sich vor" 
- Autofahren für Blinde und Sehbehinderte am 9. Mai in Forchheim 
- ein Info-Stand bei der "Via Futura" der Stadt Bamberg zum Thema Barrierefrei-

heit 
- eine große Hilfsmittelausstellung zum Sehbehindertentag am 6. Juni in Bayreuth 
- eine Informationsveranstaltung zum Sehbehindertentag am 10. Juni in Hof 
- ein Infostand in Wunsiedel zum Thema Sehbehinderung 
- eine große Hilfsmittelausstellung und Referate zum Thema Führhunde am 8. Ok-

tober in Hof 
- ein Infostand im Kunstmuseum Bayreuth zur Woche des Sehens am 9. Oktober. 

 

5.3.7 Oberpfalz 

Die Bezirksgruppe Oberpfalz ist eine der vier Modellregionen für das Blickpunkt Auge-
Mobil. Am 06.02.2015 fand die Auftaktveranstaltung in Neumarkt in der Oberpfalz statt. 
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Mit dem grünen Blickpunkt Auge-Mobil, das seit Anfang Januar auf Bayerns Straßen 
unterwegs ist, hat der BBSB e. V. zusätzlich zu seinen zehn Beratungs- und Begeg-
nungszentren eine elfte, mobile Anlaufstelle für Menschen mit Sehproblemen geschaf-
fen. So kommen Hilfe und Unterstützung noch näher an die Ratsuchenden heran.  

In der dreijährigen Modellphase tourt das Mobil durch die Oberpfalz, aber auch durch 
Niederbayern, Nordschwaben und den Großteil von Unterfranken. Die Route steht rund 
vier Wochen im Voraus fest und die Termine sind online unter www.blickpunkt-auge.de 
einzusehen.  

Die Beratung ist kostenlos und jeder ist willkommen: Betroffene mit Sehverlust, Augen-
patienten sowie Angehörige. Pamela Brendel und Christina Schrader, die beiden ge-
schulten Beraterinnen, nehmen sich Zeit für Gespräche und beantworten Fragen zu op-
tischen und technischen Sehhilfen, zu Kontrast, Beleuchtung und vielem mehr. Bei so-
zialrechtlichen und beruflichen Fragen vermitteln sie zu weiterführenden Angeboten des 
BBSB e.V.  

Bis zu 20 Ratsuchende informieren sie an einem Beratungstag. 

Möglich wurde das Projekt durch die großzügige Unterstützung der Aktion Mensch, die 
die ersten drei Jahre der mobilen Beratungsstelle mit 250.000,- Euro fördert.  

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml ist Projektpatin des Mobils und dankt 
dem BBSB e. V. für sein Engagement: „Das Beratungsmobil des Bayerischen Blinden- 
und Sehbehindertenbunds ist eine tolle Idee! Es ermöglicht jedem, sich ohne Hürden In-
formationen zu verschaffen und unterstützt jeden in seiner individuellen Gesundheits-
vorsorge.“ 

 

5.3.8 Schwaben-Augsburg 

Neu in der Bezirksgruppe Schwaben-Augsburg ist seit Mitte des Jahres 2015 der soge-
nannte Montagstreff. Zu wechselnden Themen werden die Mitglieder und Interessierte 
in das Beratungs- und Begegnungszentrum Augsburg eingeladen. Auf dem Programm 
standen im Jahr 2015 Themen wie Vorstellung des Beratungsangebotes Blickpunkt Au-
ge, Einführung in die Smartphone-Technik, Lebenspraktische Fähigkeiten wie selbst-
ständiges Wiegen und Messen und Kennzeichnung der Kleidung, Gestalten mit Blu-
men, Binden von Weihnachtsgestecken, Vorstellung der Katholischen Blinden- und 
Sehbehindertenseelsorge, Schachspielen und vieles, vieles mehr. 

 

5.3.9 Unterfranken-Aschaffenburg-Miltenberg 

Sehende Menschen sind häufig verunsichert, wenn sie einem blinden bzw. sehbehin-
derten Menschen begegnen. Wie spricht man sie an, wie kann man ihnen helfen, wie 
geht man mit der eigenen Unsicherheit um? 
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Bei Schulungs- und Informationsveranstaltungen vermittelten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Bezirksgruppe Unterfranken-Aschaffenburg-Miltenberg den Umgang mit 
blinden und sehbehinderten Menschen, zeigten Begleitertechniken und den Umgang 
mit gängigen Hilfsmitteln. Die Besucherinnen und Besucher konnten mit Simulationsbril-
len oder unter der Augenbinde die Auswirkungen unterschiedlicher Seheinschränkun-
gen (Sehschärfe, Gesichtsfeld, Blendung) und den Einfluss der unmittelbaren Umge-
bungsbedingungen (Licht, Raum, Farbe, Kontrast und Zeit) auf das Sehen und das vi-
suelle Verhalten selbst erleben. Wer wollte, konnte unter fachkundiger Anleitung und 
Begleitung mit Dunkelbrille und Blindenstock eine Wegstrecke zurücklegen.  

Schülerinnen und Schüler der Fachakademie für Sozialpädagogik Aschaffenburg be-
suchten am 13.02., 21.05., 02.06. und 17.06.2015 das Beratungs- und Begegnungs-
zentrum Aschaffenburg und wurden von Renate Schnelle und Carmen und Peter Nüß-
lein geschult. Am 19.05., 21.05., 09.06. und 17.06.2015 schulten Renate Schnelle und 
Carmen und Peter Nüßlein Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Sozial-
pflege Aschaffenburg. Elf Schülerinnen und Schüler der Fachakademie für Sozialpäda-
gogik waren am 24.09.2015 für eine Schulung Gäste im Beratungs- und Begegnungs-
zentrum Aschaffenburg. Am 29.09.2015 schulten Corina Kopp und Renate Schnelle die 
Mitarbeiter der Galeria Kaufhof Aschaffenburg. 

 

5.3.10 Unterfranken-Würzburg 

Im Erwachsenenalter zu erblinden bedeutet auch, plötzlich die bisher genutzte 
Schwarzschrift, wie wir sie nennen, zum Schreiben und Lesen nicht mehr nutzen zu 
können. Deshalb werden in den Bezirksgruppen Kurse zum Erlernen der Blindenschrift, 
der sogenannten Brailleschrift, angeboten. 

In der Bezirksgruppe Unterfranken-Würzburg liefen unter Leitung von Frau Schäfermei-
er und Frau Ranis, beide Damen sind Mitglieder der Bezirksgruppe, wöchentlich insge-
samt 90 Kurse zum Erlernen der Punktschrift für Anfänger und Fortgeschrittene. 
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6. Referate, Arbeitskreise, Beauftragte, Forum Ar
beit und Beruf (FArBe) 

-

(Judith Faltl) 

 

6.1 Referate – Grundlage der Arbeit 

Der Landesvorstand beruft gemäß § 24 der geltenden Satzung Referenten für die lau-
fende Amtsperiode des Landesvorstandes.  

Ihnen obliegen folgende Aufgaben, die im § 24 Absatz 3 der Satzung definiert sind: 

1. Fachliche Beratung und Unterstützung der Vereinsorgane 
2. Fachliche Betreuung Ratsuchender 
3. Bereitstellung von Informationen zu Fachthemen 
4. Vorbereitung und Durchführung von zentralen und örtlichen Fachveranstaltungen im 

Einvernehmen mit dem Landesvorstand beziehungsweise mit dem Bezirksgruppen-
ausschuss. 

Für die Berufung ist die fachliche Eignung entscheidend. 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann jeder Referent mit Zustimmung des Landesvor-
standes einen Arbeitskreis bilden. Die Mitglieder der Arbeitskreise werden auf Empfeh-
lung des Referenten vom Landesvorstand für die Dauer der laufenden Wahlperiode be-
rufen und bleiben bis zur Neuberufung kommissarisch im Amt. Jeder Arbeitskreis hält je 
nach Bedarf Sitzungen ab. 

Die Referenten sind selbst blind bzw. sehbehindert. Neben der Kompetenz und Erfah-
rung, die sie mitbringen, ist das für die Ratsuchenden entscheidend. 

Es liegen Tätigkeitsberichte aus allen Referaten vor, die Sie gerne anfordern können. 

Im Berichtszeitraum waren folgende Referenten berufen: 

- Referentin Diabetesberatung: Irma Lies Dippold, Hof 
- Referent elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen: Alfred Schwegler, Meitin-

gen 
- Referent elektronische Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen: Sebastian Eckhart,  

Bayreuth (ab Mai 2015) 
- Referentin Frauenarbeit Nordbayern: Margit Giegerich, Obernburg 
- Referentin Frauenarbeit Südbayern: Rosemarie Kersten, Viechtach 
- Referent Führhundangelegenheiten: Robert Böhm, Baiersdorf 
- stellvertretende Referentin Führhundangelegenheiten: Karin Flößer, Nürnberg 
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- Referent Hör-Sehbehinderte: Peter Bleymaier, Augsburg 
- Referentin für Jugend und Ausbildung: Sarah Leuterer, Rosenheim 
- stellvertretende Referentin für Jugend und Ausbildung: Melanie Fleischmann, 

Nürnberg 
- Referentin Sehbehindertenbelange: Andrea Kuchenreuther, Weiden 
- Referent Sport: Johannes John, Nürnberg 

 

- Tourismusbeauftragte: Claudia Böhme, Augsburg 
- Hörfilmbeauftragter: Elmar Dosch, München 

 

- Sprecherin Forum Arbeit und Beruf: Gertraud Ramsbeck, Nürnberg 
- stellvertretende Sprecherin Forum Arbeit und Beruf: Petra Boldt, Nürnberg 
- stellvertretender Sprecher Forum Arbeit und Beruf: Michael König, Bamberg. 

Das Referat Elternarbeit war im Berichtszeitraum nicht besetzt. Die Betreuung und Be-
ratung übernahm der Arbeitskreis Elternarbeit. 

 

6.2 Aufgaben und besondere Termine der einzelnen Referenten 
und Referentinnen 

 

6.2.1 Diabetesberatung 

Liesl Dippold berät und informiert Diabetiker. Sie gibt ihnen Tipps zu Ernährung, medi-
zinischer Versorgung, Bewegung und Lebensführung. Dafür führt sie persönliche und 
telefonische Beratungen durch und organisiert Veranstaltungen. Viermal jährlich veröf-
fentlicht sie das Diabetikerjournal auf DAISY-CD mit aktuellen Informationen zu Ernäh-
rung, Wissenschaft und Lebensführung. 

Diabetes kann zu Augenerkrankungen führen. Deshalb ist die frühzeitige Beratung und 
Information zur Augengesundheit Diabetes Erkrankter enorm wichtig. Zu diesem Zweck 
pflegt Frau Dippold intensive Kontakte zum Deutschen Diabetikerbund, zu Krankenkas-
sen und zu anderen Selbsthilfeorganisationen und Gruppen. 

Es ist absehbar, dass es ab Herbst 2016 kein zugelassenes sprechendes Blutzucker-
messgerät mehr geben wird. Für blinde und sehbehinderte Diabetiker ist das eine be-
drohliche Aussicht und ein unhaltbarer Zustand. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Blinden- und Sehbehindertenverband ist Frau Dippold intensiv bemüht, Abhilfe zu 
schaffen. 



6. Referate, Arbeitskreise, Beauftragte, Forum Arbeit und Beruf (FArBe) 

73 

Aus der Vielzahl ihrer Aktivitäten sind die Folgenden besonders erwähnenswert:  

- monatliche Turnstunde für blinde und sehbehinderte Diabetiker 
- monatliche Sprechstunde in der AOK Hof 
- Vorstellung des neuen Zuckermessgeräts „FreeStyle Libre" beim AOK Gesund-

heitstag am 28.02. und 01.03.2015 in Hof und 13.10.2015 in Kempten 
- Hilfsmittelausstellung für Diabetiker am 06.06.2015 in Bayreuth und 28.10.2015 in 

Hof 
- 13.-20.06.2015 bayernweite Diabetiker-Woche im AURA-HOTEL Saulgrub mit  

Diabetologe Dr. Herrmann, einer Hilfsmittelausstellung, Vorträgen und Bewegung 
- das Insuliner-Treffen vom 28.10. bis 02.11.2015 in Nordwalde bei Münster/West-

falen. 

 

6.2.2 Elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen 

Damit blinde und sehbehinderte Menschen einen Computer bedienen können, benöti-
gen sie einen Screenreader (Brückensoftware) zum Umsetzen des Bildschirminhaltes in 
Sprache, dem Anzeigen auf einer Braillezeile (Brailleschriftdisplay) oder um den Bild-
schirminhalt zu vergrößern. 

Um gedruckten Text lesen zu können, muss das Lesegut eingescannt und von einer 
Texterkennungssoftware in lesbaren Text umgewandelt werden. Für die Fußgängerna-
vigation sind sprechende Navigationsgeräte auf dem Markt, die blinde und sehbehinder-
te Menschen zur Navigation nutzen können. Zur Produkterkennung sind sogenannte 
Barcodescanner mit Sprachausgabe verfügbar. Smartphones werden mittlerweile stan-
dardmäßig mit Sprachausgabe und Vergrößerungssoftware ausgestattet, so dass sie 
blinde und sehbehinderte Menschen nutzen können, ohne dass Zusatzsoftware instal-
liert werden muss. 

Alfred Schwegler berät Mitglieder und Nichtmitglieder bei Fragen zu Screenreadern, 
Braillezeilen, Vergrößerungssoftware, Texterkennungssoftware, Smartphones, Naviga-
tionssystemen und Themen rund um den PC und PC-Software. Herr Schwegler kann 
herstellerunabhängig beraten. Er unterstützt die Ratsuchenden bei ihrer Kaufentschei-
dung und unterstützt bei Fragen zum Umgang mit dem Gerät bzw. der Software. Die 
Beratungen fanden telefonisch, per E-Mail und bei persönlichen Treffen statt. Die Gre-
mien des Vereins informierte Herr Schwegler in Rundschreiben über Neuerungen auf 
dem Soft- und Hardwaremarkt und war Ansprechpartner bei Stellungnahmen zu neuen 
Produkten. Großer Beliebtheit erfreuten sich auch im Berichtszeitraum die sogenannten 
Smartphonetreffs. Neulinge und alte Hasen auf diesem Gebiet treffen sich zum Erfah-
rungsaustausch und zum Testen neuer Apps und Funktionen. Herr Schwegler bot 
selbst solch einen Smartphonetreff im BBZ Augsburg in der Bezirksgruppe Schwaben 
Augsburg an. In den weiteren Bezirksgruppen gab er denjenigen Starthilfe, die eine 
derartige Veranstaltung ins Leben riefen. 
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6.2.3 Elektronische Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen 

Aus dem Referat für Sehbehindertenbelange wurde der Wunsch geäußert, ein Referat 
elektronische Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen einzurichten. Die Betroffenen 
wünschten sich einen Ansprechpartner zu elektronischen vergrößernden Sehhilfen und 
zu allgemein verfügbaren Geräten, die sehbehinderten Menschen als Hilfsmittel dienen 
können, die sie also im alltäglichen Leben unterstützen können. Sehbehinderte Men-
schen erhalten keinen staatlichen Nachteilsausgleich. Ihre Hilfsmittel und die notwendi-
gen Assistenzleistungen zur Bewältigung ihres Alltags müssen sie aus Eigenmitteln fi-
nanzieren. Deshalb ist gerade dieser Personenkreis an preisgünstigen Hilfen sehr inte-
ressiert. Insbesondere Smartphones, Tablet PC’s und Digitalkameras sind bei sehbe-
hinderten Menschen sehr beliebt, da sich Funktionen dieser Geräte gut als Hilfsmittel 
einsetzen lassen. Mit den in Smartphones und Tablet PC’s eingebauten Kameras las-
sen sich Objekte und Texte stark vergrößern. Mit Digitalkameras können Gegenstände 
nah herangeholt, fotografiert und dann in Ruhe betrachtet werden können. 

Das Referat ist im Jahr 2014 eingerichtet worden. Im März 2015 konnte es mit Sebasti-
an Eckardt aus Bayreuth besetzt werden.  

Bislang, so berichtet er, kontaktierten ihn überwiegend Personen mit einem sehr gerin-
gen Sehvermögen. Die Ratsuchenden baten um Unterstützung bei der Einstellung und 
Bedienung ihres Smartphone zum Zweck der Vergrößerung und informierten sich zum 
Umstieg auf Windows 10. Den Landesvorstand und den Landesausschuss unterstützte 
Herr Eckhardt bei Anfragen zu Neuentwicklungen auf dem Elektronikmarkt. An der Ver-
breitung dieses Referats muss weiter gearbeitet werden, um allen Ratsuchenden die 
gewünschte Unterstützung anbieten zu können. 

 

6.2.4 Frauen 

Die Beratung blinder und sehbehinderter Frauen ist die wichtigste Aufgabe der beiden 
Frauenreferentinnen Margit Giegerich und Rosemarie Kersten. 

Auf ihre Empfehlung hin hat der Landesvorstand zwei Referentinnen berufen. Margit 
Giegerich betreut schwerpunktmäßig Nord-, Rosemarie Kersten Südbayern. Die Fragen 
und Anliegen, die an die Frauenreferentinnen herangetragen werden, sind breit gefä-
chert. Sie reichen von Fragen zu bedienbaren Haushaltsgeräten, Nachteilsausgleichen, 
familiären Problemen und persönlichen Lebenskrisen bis hin zu Hilfsmitteln und berufli-
chen Anforderungen. 

Oft wird die telefonische Beratung bevorzugt, aber auch bei Kursen und Seminaren 
werden vielfältige Probleme an die Frauenreferentinnen herangetragen. 

Bei schwierigen Anfragen nutzen Frau Giegerich und Frau Kersten gerne die Unterstüt-
zung der Fachberater der Sozialabteilungen, den Reha-Dienst oder verweisen an 
Psychologen oder Ärzte. 

Neben der Beratung organisieren Margit Giegerich und Rosemarie Kersten eine Viel-
zahl von Veranstaltungen und Seminaren. Höhepunkt des Jahres 2015 war das bay-
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ernweite Frauenseminar vom 20.-22.03.2015 im AURA-HOTEL Saulgrub unter dem 
Motto "Gesundheit für Körper, Geist und Seele". Themen der Vorträge und Workshops 
waren die Zusammenhänge zwischen "Glück und Gesundheit", "keine Angst vor der 
Angst", Beckenbodengymnastik, Joga, Leben mit einem Blindenführhund und der Beruf 
der medizinischen Tastuntersucherin, einer Zusatzqualifikation zur Brustkrebsfrüherken-
nung für blinde und sehbehinderte Frauen. 

Erstmals im Seminarprogramm des Frauenreferats war der Kurs „Das bisschen Haus-
halt macht ‚Mann‘ schon allein“, ein Haushaltskurs für Männer im AURA-HOTEL Saul-
grub. 

Der Kurs war mit 6 Männern und 2 Damen ausgebucht. Es wurden LPF-Techniken wie 
Schälen und Schneiden, Abmessen und Abwiegen sowie der Umgang mit dem Herd 
vermittelt und auch die Wäschepflege. Wechselweise kochten dann 4 Teilnehmer das 
Mittag- oder Abendessen mit dem ausgebildeten Koch Herrn Meier und Frau Giegerich. 
Den LPF-Part hatte Frau Katrin Schreck, Mitarbeiterin des ambulanten sozialen Rehabi-
litationsdienstes Oberbayern, übernommen. 

Frau Giegerich besuchte auf Einladung des Paritätischen Nürnberg zweimal eine Fort-
bildung der Angestellten in Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen zum Thema 
"Frauen mit Behinderung". Sie Informierte über den Umgang mit einer blinden oder 
hochgradig sehbehinderten Frau, bedienbare Haushaltsgeräte sowie Aspekte einer bar-
rierefreien Wohnung. 

Frau Giegerich hat seit 01.01.2015 die Betreuung der Frauenarbeit im DBSV, unserem 
Spitzenverband, übernommen. 

Die Vernetzung der Frauenarbeit über die Landesgrenzen hinaus funktioniert sehr gut, 
und die bundesweiten Frauenseminare werden auch von bayerischen Damen gerne zur 
Weiterbildung und zum gegenseitigen Austausch genutzt. 

 

6.2.5 Führhundangelegenheiten 

Referent für Führhundangelegenheiten ist Robert Böhm, blinder Führhundhalter aus 
Baiersdorf, seine Stellvertreterin ist Karin Flößer, blinde Führhundhalterin aus Nürnberg. 
Beiden steht ein Arbeitskreis zur Seite, der aus 7 blinden bzw. sehbehinderten Führ-
hundhalterinnen und Führhundhaltern aus den Bezirksgruppen Mittelfranken, Oberfran-
ken, Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern und Schwaben, und drei sehenden ange-
stellten Fachberatern der Sozialabteilungen, die DBSV-Gespannprüfer sind und als 
Selbsthilfevertreter bei Gespannprüfungen fungieren. 

Themen der drei Arbeitskreissitzungen waren die Veranstaltungsplanung, Öffentlich-
keitsarbeit, Beratung bei Führhundversorgungen, Gespannprüfungen, regionale Führ-
hundhaltertreffs und Zutrittsrechte. 

Angeboten wurde ein dreitägiges Seminar mit dem Titel „Der älter werdende Führhund“ 
im AURA-HOTEL Saulgrub. 14 Personen nahmen daran teil.  



6. Referate, Arbeitskreise, Beauftragte, Forum Arbeit und Beruf (FArBe) 

76 

Thomas Krause, der Direktor des AURA-HOTEL, erläuterte zu Beginn den Service des 
Hauses für die Führhunde und ihre Halter: Hundedecke und Näpfe auf den Zimmern, 
Pflegeraum mit Hundedusche, und neu im Jahr 2015: bereit stehende Handtücher und 
gefüllte Wassernäpfe im Eingangsbereich des Hotels. 

Im weiteren Seminarverlauf gab es Vorträge zu den Themen: 

- Alter Hund: Stress, Schmerz, körperliche Veränderungen, Verhaltensänderungen 
- Ernährung des Seniorhundes 
- Rentnerhund – abgeben oder behalten? 
- Wenn die Nachfolge ansteht – Trauerbewältigung bei Verlust des Hundes. 

In einem Aktiv-Passiv-Workshop zur Hundephysiotherapie wurden einfache Massage-
griffe bei Verspannung des Hundes gezeigt. 

Bei einem lockeren Hundespaziergang unter fachkundiger Leitung wurden die Gangbil-
der der Hunde beim Freilauf und bei der Führarbeit analysiert und wertvolle Tipps ge-
geben. 

Am 25. und 28.05.2015 konnten Führgespanne des Arbeitskreises Besuchergruppen 
auf dem „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne“ in Nürnberg die Arbeitsweise eines 
Führgespannes auf einer ca. 1 km langen Runde näherbringen, die auch durch einen 
U-Bahnhof führte. 

Zusätzlich konnten Besucher mit Dunkelbrille unter Anleitung einer Führhundausbilderin 
erste Schritte mit dem DogSim, einem Führhundroboter, wagen. 

Führhundpauschale im AURA-HOTEL Saulgrub 

In mehreren Telefonkonferenzen mit Judith Faltl, der Landesvorsitzenden des BBSB, 
Thomas Krause, dem Direktor des AURA-HOTEL, Robert Böhm und Karin Flößer wur-
de die Führhundpauschale des AURA-HOTEL von drei Euro pro Tag diskutiert. Das 
Haus erhob die Mehrkosten für den Reinigungsmehraufwand und den gebotenen Ser-
vice für Führhundgespanne. 

Abschließend verständigte man sich darauf, die Führhundpauschale abzuschaffen. Die 
Abschaffung war von Führhundhaltern jahrelang gefordert worden. Sie fühlten sich un-
gerecht behandelt, da sie für ihr „Hilfsmittel“ Mehrkosten aufzubringen hatten. 

 

6.2.6 Hör-/Sehbehinderte 

Die größten Herausforderungen für den Referenten für Hör-/Sehbehinderte, Peter 
Bleymaier, waren im Jahr 2015 die Vorbereitung und Durchführung des deutschland-
weiten Taubblinden-Freizeitseminars sowie des Hör-/Sehbehinderten-Begegnungs-
seminars, die er im Auftrag des DBSV bzw. des BBSB organisierte und leitete. 

Das Taubblinden-Freizeitseminar fand vom 29. Juni bis zum 7. Juli 2015 auf der Nord-
see-Insel Borkum statt. Dieses Seminar war eine neue besondere Aufgabenstellung, da 
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Peter Bleymaier die Insel Borkum mit all ihren Örtlichkeiten und Möglichkeiten nicht 
kannte, so dass die Planungen hierfür überwiegend intuitiv erfolgten. Im Nachhinein 
kann man sagen, dass diese Veranstaltung in jeder Beziehung unter einem guten Stern 
stand! Die 31 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren hellauf begeistert. 

Inspiriert durch den großen Zuspruch für diese Veranstaltung hat er vom 5. bis zum 12. 
September 2015 das 2. Hör-/Sehbehinderten-Begegnungsseminar im AURA-HOTEL 
Saulgrub organisiert. Hier nahmen 48 Personen teil. Besonderen Anklang bei dieser 
Veranstaltung fand der Vortrag der Landesverkehrsbeauftragten des BBSB, Frau 
Mühlthaler, zum Thema Bodenindikatoren und deren Bedeutung. 

2015 fanden neben dem traditionellen Dreikönigstreffen 8 Taubblinden-/Sehbehinder-
ten-Kaffeenachmittage in München, Nürnberg, Regensburg und auch erstmals in Augs-
burg statt. Auch ein Tagesausflug für hör-/sehbehinderte und taubblinde Mitglieder wur-
de organisiert. Er führte an den Erlensee bei Rosenheim. 

Neben Vorträgen zur Lebenssituation taubblinder und hör-/sehbehinderter Menschen 
war ein Highlight die Veröffentlichung eines Artikels von Peter Bleymaier zur Problema-
tik „Blindheit und ein CI (Cochlear Implantat)“ in der Vereinszeitung Schnecke der Deut-
schen CI Gesellschaft. 

Auch im Jahr 2015 führte Peter Bleymaier wieder zahlreiche Beratungsgespräche bzw. 
Schriftwechsel zu sozialen, hilfsmitteltechnischen, zwischenmenschlichen sowie ande-
ren Anliegen mit Betroffenen, Angehörigen oder an der Taubblindenarbeit interessierten 
Personen durch. 

Auffällig war dabei die Erkenntnis, dass sich viele hör-/sehbehinderte Menschen, die in 
regulären Senioreneinrichtungen leben, oftmals ausgegrenzt, isoliert und unverstanden 
fühlen. 

Peter Bleymaier geht davon aus, dass uns dieses Thema in Zukunft immer mehr be-
schäftigen und viel Aufklärungsarbeit zu leisten sein wird! 

 

6.2.7 Jugend und Ausbildung 

Wenngleich Zahlen nicht alles sagen, sollen sie an dieser Stelle doch einmal genannt 
werden. 

Fünf mehrtägige und fünf eintägige Veranstaltungen haben Jugendreferent Steffen Erz-
graber (bis Ende März 2015) und die Stellvertreterinnen Sarah Leuterer und Melanie 
Fleischmann gemeinsam mit den bis zu zwölf Mitgliedern des Arbeitskreis Jugend und 
Ausbildung im Jahr 2015 organisiert und geleitet. 

Steffen Erzgraber schied aus, da er zum 1. April 2015 Landesgeschäftsführer Ver-
bands- und Sozialpolitik des BBSB wurde. Christian Stahlberg schied Ende November 
2015 aus und gab Ende 2015 die Redaktionsverantwortung für den Bayernrundschlag, 
das akustische Jugendmagazin des BBSB, ab. 

Neu berufen in den Arbeitskreis wurde Artin Akhavan.  
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Unterstützt wurden die Jugendreferentinnen durch die beiden Jugendreferenten in Aus-
bildung, Benjamin Hofer und Tobias Michl. 

Ein Ergebnis der Zukunftswerkstatt des Arbeitskreises Jugend und Ausbildung im Jahr 
2014 war die Erkenntnis, dass Fortbildungen organisiert werden müssen für Personen, 
die sich für die Mitarbeit in der Jugendarbeit des Vereins interessieren. 

Die erste Fortbildung hatte den Titel „Die Jugendarbeit des BBSB“ und fand vom  
13.-15.02.2015 im AURA-HOTEL Saulgrub statt. 

An diesem Basisseminar nahmen drei an der Jugendarbeit Interessierte sowie ein Ar-
beitskreis-Mitglied teil. Als BBSB-interne Referenten waren Melanie Fleischmann, Ben-
jamin Hofer, Franz Kamhuber, Steffen Erzgraber (Einführung in den BBSB e. V.), Sarah 
Leuterer (Einführung in Verbandspolitik und Konzeption 2020) sowie Tobias Michl 
(Social Media) vertreten. Des Weiteren referierte Saskia Welty über den DBSV im Allge-
meinen sowie den DBSV-Jugendclub. Das Seminar fand bei den Teilnehmern großen 
Anklang und mündete in zwei neue Interessenten für den Arbeitskreis. 

Die zweite Fortbildung war ein Schwerpunktseminar „Mehrfachbehinderung“ vom  
15.-18.02.2015 im AURA-HOTEL Saulgrub. 

Bei den Freizeiten stellt sich des Öfteren die Frage, wie Teilnehmer mit einer Mehrfach-
behinderung teilhaben und eingebunden werden können. Wie dies erfolgreich gelingen 
kann, vermittelte die Sozial- und Erlebnispädagogin Ulrike Dietrich, die jahrelange Er-
fahrung in der Organisation und Durchführung von Ferienfreizeiten für mehrfachbehin-
derte Kinder hat. An diesem Seminar nahmen fünf Mitglieder des Arbeitskreises sowie 
drei externe Gäste teil. 

Weitere Fortbildungen fanden statt zu den Themen: 

- kollegiale Beratung vom 29.-31.05.2015 in Wernigerode 
- Junge Selbsthilfe, Nachwuchsarbeit, Generationenwechsel am 26.07.2015 in 

München 
- Begleitpersonenschulung am 11.10.2015 in München. 

Im November 2015 gestaltete Christian Stahlberg seine letzte Ausgabe des Bayernrund-
schlags. Es formierte sich ein neues Rundschlag-Team, das sich aus Tobias Michl („Hut-
träger“), Artin Akhavan, Benjamin Hofer und Sarah Leuterer zusammensetzt.  

Christian Stahlberg arbeitete seine Nachfolger sehr gut ein und ermöglichte so einen 
reibungslosen Übergang für das neue Redaktionsteam. Christian Stahlberg gebührt ein 
großes Dankeschön für zehn Jahre Bayernrundschlag! 

Der Bayernrundschlag ist als Einzel-CD mit der Bayernrundschau, als DAISY-Buch auf 
der DBSV-Inform sowie als Podcast erhältlich. Letztgenannte Variante wird dabei immer 
beliebter. So luden sich im Jahr 2015 916 User den Bayernrundschlag herunter. 

Breiten Raum nimmt die Information der jugendlichen Mitglieder und Nichtmitglieder ein. 
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Jährlich gibt das Referat ein Rundschreiben mit Veranstaltungshinweisen und Informa-
tionen heraus. 

Betreut wird eine Mailingliste zum Austausch und zur Verbreitung von Veranstaltungs-
hinweisen und Informationen aus dem Blinden- und Sehbehindertenwesen. Auch auf 
www.jugend.bbsb.org und in Facebook lassen sich sämtliche Veranstaltungstermine 
finden. 

Insgesamt wurde die Jugendhomepage ca. 1.100 Mal in 2015 angeklickt. 

In Facebook gab es 211 Posts und die Likes konnten von 163 Anfang 2015 auf 227 En-
de 2015 gesteigert werden. 

 

6.2.8 Sehbehindertenbelange 

Referentin für Sehbehindertenbelange ist Andrea Kuchenreuther aus Weiden. 

Gemeinsam mit sieben Vertreterinnen und Vertretern aus den Bezirksgruppen bildet sie 
den Arbeitskreis Low Vision. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren beteiligten sich die Arbeitskreismitglieder an 
verschiedenen Aktionen zum bundesweiten Sehbehindertentag am 06.06.2015 und in 
der „Woche des Sehens“. Speziell für sehnervgeschädigte Patienten durch Autoimmun-
erkrankungen konnte eine Austausch-Möglichkeit in Form einer Telefonkonferenz ge-
schaffen werden. 

Das Sehbehindertenseminar "Nicht blind, nicht sehend“ konnte 2015 von 31.10. bis 
03.11.2015 im AURA-HOTEL Saulgrub zum Thema „Rund ums Lesen“ mit 17 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern stattfinden. Hauptschwerpunkt war die Nutzung verschie-
denster Hilfsmittel aus dem optischen und elektronischen Bereich, die das Lesen mit 
Seheinschränkung erleichtern. Auch auf das digitale Lesen mit Geräten im Universal 
Design wie Smartphones, Tablets und eBook-Reader wurde eingegangen.  

Fast alle Mitglieder des AK Low Vision haben inzwischen an der Aufbau-Qualifizierung 
zum Blickpunkt Auge-Berater teilgenommen.  

Sowohl für die Referentin für Sehbehindertenbelange als auch für die Mitglieder des Ar-
beitskreises Low Vision stellt Blickpunkt Auge den zukünftigen Schwerpunkt in der Seh-
behindertenarbeit des BBSB dar. Es hat sich herausgestellt, dass die Marke "Blickpunkt 
Auge" für Menschen, die sich im Anfangsstadium einer Seheinschränkung befinden, als 
Türöffner zur Selbsthilfe dienen kann. 

Nachdem sie acht Jahre die Funktion als Referentin für Sehbehindertenbelange ausge-
übt hat, wird Frau Kuchenreuther nach zwei Amtsperioden 2016 das Referat Sehbehin-
dertenbelange und damit die Leitung des AK Low Vision abgeben. Rückblickend konnte 
während dieser Zeit in Zusammenarbeit mit den AK-Mitgliedern für die Belange sehbe-
hinderter Menschen vieles erreicht und manches Angebot neu geschaffen werden. Bei-
spiele sind die Einrichtung der Plattform für Sehnervgeschädigte durch Autoimmuner-
krankungen und die Broschüre "Informationen für Menschen in Sehnot".  
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6.2.9 Sport 

Sportreferent ist Johannes John aus Nürnberg, ihm zur Seite steht der Arbeitskreis 
Sport. Darin sind sowohl blinde und sehbehinderte Sportlerinnen und Sportler vertreten, 
die traditionelle Sportarten wie Tor- und Goalball, Schach und Kegeln betreiben, als 
auch Sportler, die neuen Sportarten wie Inlineskaten, Showdown und Baseball zugetan 
sind. 

Eine wesentliche Aufgabe im Sportreferat ist die Förderung des organisierten Sports, 
des Schachspiels und des Kegelns. Grundlage hierfür sind die vom Landesausschuss 
im Jahr 1983 beschlossenen und seither mehrfach überarbeiteten und ergänzten Sport-
förderrichtlinien. Die Anträge auf Sportförderung werden von den Sportlern bzw. Sport-
vereinen bei Johannes John eingereicht. Die eingegangenen Anträge werden von ihm 
anhand der Sportförderrichtlinien geprüft und ggf. zur Veranlassung der Auszahlung mit 
einer Auszahlungsempfehlung an die Buchhaltung der Landesgeschäftsstelle weiterge-
leitet. 

Der Arbeitskreis Sport veranstaltete im Jahr 2015 einen Showdown-Workshop am 
10.01.2015 in der BBSB-Landesgeschäftsstelle in München. 

Der im September 2014 durchgeführte Blindenfußball-Workshop trägt Früchte. Seit Juni 
2015 trainiert eine Blindenfußball-Mannschaft beim TSV 1860 München. 

Der BBSB fördert den Spielbetrieb mit seiner Blinden- und Sehbehindertenstiftung Bay-
ern, indem er die Erstausstattung finanzierte und den Spielbetrieb für ein Jahr finanziell 
unterstützt. 

Für 2016 plant die Mannschaft die Teilnahme an der Blindenfußball-Bundesliga in einer 
Spielgemeinschaft mit der Blindenfußball-Mannschaft Würzburg. 

 

6.3 Beauftragte – Grundlagen der Arbeit 

Der Landesvorstand kann Personen mit der Erledigung bestimmter Aufgaben betrauen. 

Es hat sich über die Jahre bewährt, Personen mit der Betreuung bestimmter Themen-
komplexe zu beauftragen, um zu ermitteln, ob und ggf. wie sich der BBSB diesem 
Thema gezielt annehmen kann und sollte. 

 

6.4 Aufgaben und besondere Termine der Beauftragten 
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6.4.1 Hörfilmbeauftragter 

Elmar Dosch, Hörfilmbeauftragter des BBSB, konnte berichten, dass die Verbreitung 
des Hörfilms auch im Jahr 2015 weiter vorangekommen ist. Er geht von ca. 5.000 aus-
gestrahlten Hörfilmen im Jahr 2015 aus. 

Wie in den Vorjahren zeigte das Casablanca Filmkunsttheater in Nürnberg auch 2015 
regelmäßig, das Kino Zentral in Würzburg gelegentlich Hörfilme. Das Hörfilmkino Mün-
chen des BBSB öffnete zu 6 Veranstaltungen. 86 Besucherinnen und Besucher waren 
da. 

Durch die Änderung der Filmförderrichtlinien des Bundes gibt es nun zwar um die 100 
beschriebene Kinofilme jährlich, aber leider kommen die wenigsten davon ins Kino. Es 
ist vielen Filmverleihern immer noch zu teuer, für die Greta-APP (App zum Anhören der 
Audiodeskription) – neben den Herstellungskosten für die barrierefreien Versionen – 
noch einmal ca. 1.000 € zu bezahlen. 

Neben der „Kino-APP“ von Greta gibt es mittlerweile zwar auch noch eine APP „Cine-
Connect“, aber sie ist erst in ganz wenigen Kinos verfügbar, da die Installation das Kino 
ca. 4.500 € kostet. 

Anfang Mai 2015 wechselte Elmar Dosch nach 28 Jahren und 10 Monaten vom BBSB 
zum Bayerischen Rundfunk. Er ist dort nun Mitarbeiter in der Abteilung "Barrierefreie 
Angebote". Zu seinen Aufgaben gehört die Auswahl von Autoren und Sprechern, die 
Endredaktion der Manuskripte, Studioregie bei der Sprachaufnahme, das Editieren der 
Aufnahmen, das Herstellen einer Mischung von AD mit Originalfilmton und das Feed-
back an die Autoren nach Abschluss der Produktion. 

Elmar Dosch blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. 

Mittlerweile gibt es auch in Deutschland immer mehr Sportveranstaltungen mit Audio-
deskription, bevorzugt im Bereich Fußball. 

Auch Quizshows, wie z. B. „Klein gegen Groß“ oder „Spiel für Dein Land“ (NDR), wer-
den verstärkt in einer barrierefreien Version angeboten. 

Leider wird mit der Ausweitung des barrierefreien Angebotes an Kinofilmen der Markt 
der Hörfilmproduzenten immer unübersichtlicher. Auch stehen die Produktionen unter 
einem hohen Preisdruck. Ergebnis dieser Entwicklung ist aus Sicht von Elmar Dosch 
mangelnde Qualität und der Verzicht auf die Mitarbeit von blinden Filmbeschreibern bei 
der Erstellung der Audiodeskription. 

 

6.4.2 Tourismusbeauftragte 

Die Landes-Tourismusbeauftragte Claudia Böhme aus Augsburg ist innerhalb des 
BBSB für alle Mitglieder sowie deren Angehörige ansprechbar, die Fragen zu Reisen 
sowie Freizeit- und Kulturangeboten für blinde und sehbehinderte Menschen haben, 
und sie berät die Gremien des Vereins in Sachen barrierefreier Tourismus.  
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Die Tourismusbeauftragte besuchte eine Diskussion zur Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen im Rahmen der Ausstellung „Das Sichtbare und das Unsichtbare“ im 
Schlossmuseum Aschaffenburg. Des Weiteren nahm sie am Bayerischen Museumstag 
in Kulmbach teil, der unter dem Thema „Museen und Tourismus“ stand. Die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Kunstmuseum Bayreuth wurde fortgesetzt und intensiviert. 

Im Rahmen des jährlichen Zusammentreffens der Tourismusbeauftragten der Länder 
vertrat die Tourismusbeauftragte den BBSB 2015 in Göttingen. Sie ist Mitglied des Lei-
tungsteams der Koordinationsstelle Tourismus beim DBSV. 

Seit 2014 besteht eine intensive Zusammenarbeit mit dem Freilichtmuseum an der 
Glentleiten des Bezirkes Oberbayern. Dabei wurde das Projekt Wagnerhäusl von der 
Tourismusbeauftragten und der Landesverkehrsbeauftragten seitens des BBSB sowie 
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen andererseits beraten und begleitet. Im 
Wagnerhäusl wird es ab März 2016 u. a. Taststationen und Audioinformationen für blin-
de und sehbehinderte Menschen geben. Eine Zusammenarbeit mit dem AURA-HOTEL 
in Saulgrub ist angedacht.  

 

6.5 Forum Arbeit und Beruf (FArBe) – Grundlage der Arbeit 

Zur Förderung beruflicher Aktivitäten für blinde, sehbehinderte und zusätzlich gehandi-
capte Menschen auf lokaler, überregionaler und fachspezifischer Ebene wird das Forum 
Arbeit und Beruf eingerichtet. 

Im Forum können Personen mitarbeiten, die sich für berufliche Themen interessieren; 
sie werden vom Landesvorstand für die Dauer der laufenden Wahlperiode berufen. 

Zu den Aufgaben des Forums gehören insbesondere: 

1. Beratung und Information Ratsuchender in berufsbezogenen Fragen 
2. Kontaktpflege zu Bildungseinrichtungen sowie zu Berufs- und Interessenverbänden 
3. Vorbereitung und Durchführung von fachspezifischen und übergreifenden beruflichen 

Veranstaltungen 
4. Beratung der Organe des Vereins in Fragen der beruflichen Teilhabe blinder, sehbe-

hinderter und zusätzlich gehandikapter Menschen. 

 

6.6 Aufgaben und besondere Termine 

Sprecherin des Forum Arbeit und Beruf (FArBe) ist Gertraud Ramsbeck aus Nürnberg. 
Ihre Stellvertreter sind Petra Boldt, vormals Schwandner, ebenfalls aus Nürnberg, und 
Michael König aus Ebersdorf. 15 weitere Personen sind in FArBe aktiv. 

Bei den verschiedensten Veranstaltungen von FArBe wird zu den Angeboten und Aktivi-
täten von FArBe informiert. Anfragen von Mitgliedern oder Nichtmitgliedern werden 
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durch Frau Ramsbeck bearbeitet und beantwortet. Alle Mitglieder von FArBe unterstüt-
zen bei der Suche von Praktikumsplätzen für blinde und sehbehinderte Auszubildende. 

Bei Fit for Future, der Berufswahl-Hilfeveranstaltung des BBSB für blinde und sehbehin-
derte Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe, war FArBe wie in jedem Jahr 
vertreten und stellte seine Angebote vor. 

Die dritte Saulgruber Berufsfachtagung zum Thema „Rhetorik & Präsentieren“ fand in 
der Zeit von 15.-19.04.2015 mit 17 Teilnehmern im AURA-HOTEL Saulgrub statt.  

Für die Physiotherapeuten gab es im Mai und November (Wiederholungsveranstaltung) 
eine Fortbildung zum Thema „Rund um die Schulter“. Bei beiden Veranstaltungen nah-
men 13 bzw. 14 Physiotherapeuten teil. 

In der Bezirksgruppe Mittelfranken findet zweimonatlich der After-Work-Treff mit unter-
schiedlichen Themen wie „Rückkehr in den Beruf“, „Barrierefreiheit“, „Ehrenamt im 
BBSB“, „Tablet für Sehbehinderte“ u. a. mit durchschnittlich 10-12 Teilnehmern statt. 
Der „After-Work-Treff“ hat sich im zweiten Jahr nun zu einem guten Angebot entwickelt. 
Im Herbst 2015 startete ein After-Work-Treff auch in der Bezirksgruppe Schwaben-
Augsburg. 

Ein besonderes Highlight war die Tagesveranstaltung „Das etwas andere Hilfsmittel“ im 
November im BBZ Würzburg. Die Besucher wurden vorab ermutigt, eigens entwickelte 
Hilfsmittel oder adaptierte Alltagsgegenstände mitzubringen und den Teilnehmern zu 
zeigen. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Begeistert informierten sich die Besu-
cher gegenseitig über ihre Entwicklungen und profitierten so vom Ideenreichtum des 
Anderen. 

Sehr viel Wert legt FArBe auf Vernetzung. Ein Mitglied des Arbeitskreises Jugend und 
Ausbildung nimmt regelmäßig an den zwei jährlichen Treffen von FArBe teil. Das Spre-
cherteam von FArBe steht in engem Kontakt zu den Bildungseinrichtungen für Blinde 
und Sehbehinderte in Bayern und zu den Werkstätten für mehrfachbehinderte blinde 
und sehbehinderte Erwachsene. Zukünftig intensiviert werden soll der Kontakt zum 
DVBS. 
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7. Fortbildung 
(Annette Diessner) 

Im Interesse der Qualitätssicherung unserer Arbeit legen wir großen Wert auf eine re-
gelmäßige fachbezogene und fachübergreifende Fortbildung unserer ehrenamtlich und 
hauptberuflich Mitarbeitenden. In diesem Kapitel werden ausschließlich die Qualifizie-
rungsmaßnahmen zur Gewinnung und kontinuierlichen Schulung unserer ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden dargestellt, mit denen wir Nr. 5f) der Förderrichtlinie Überregionale 
„Offene Behindertenarbeit“ erfüllen. 

 

7.1 Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

7.1.1 Basisseminar 

Um an ehrenamtlicher Mitarbeit interessierten Menschen einen Einblick in mögliche eh-
renamtliche Betätigungsfelder im BBSB e. V. zu geben, bieten wir je nach Bedarf etwa 
ein Mal im Jahr ein Basisseminar an, das in der Regel von unserer Landesvorsitzenden 
gemeinsam mit der Landesgeschäftsführung organisiert und durchgeführt wird. 

 

7.1.2 Qualifizierungsmaßnahme Beratungszertifikat 

Wer sich dazu entschlossen hat, im BBSB e. V. blinde bzw. sehbehinderte Menschen 
sowie ihre Angehörigen zu beraten und gemäß unserer „Konzeption Beratungszertifikat“ 
die erforderlichen Voraussetzungen mitbringt, soll eine Qualifizierung absolvieren, in der 
die für die Beratungstätigkeit erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse 
vermittelt werden. Im Laufe dieser etwa 1,5 Jahre dauernden Maßnahme werden die 
neuen Kolleginnen und Kollegen durch die Fachlichen Leitungen der OBA in die prakti-
sche Tätigkeit eingeführt und bei ersten Hausbesuchen supervisorisch begleitet. Am 
Ende der Bildungsmaßnahme trifft das Fortbildungsteam eine Empfehlung, in welchen 
Bereichen der Beratungstätigkeit der Blinden- und Sehbehindertenberater (BSB) einge-
setzt werden soll. 

Das Fortbildungsteam besteht in der Regel aus ein bis zwei langjährigen ehrenamtli-
chen Blinden- und Sehbehindertenberatern sowie drei unserer fachlichen Leitungen der 
üOBA. Derzeit sind dies auf der ehrenamtlichen Seite Kerstin Schubert und Wolfgang 
Kurzer, auf der hauptberuflichen Seite Annette Diessner (Sozialabteilung Schwaben), 
Ludwig Hopfensperger (Sozialabteilung Niederbayern und Oberpfalz) und Max Tropp-
mann (Sozialabteilung Oberbayern). 
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Selbstverständlich sind zu dieser Schulungsmaßnahme auch die sehenden Begleitper-
sonen der ehrenamtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie neue hauptberufliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen. 

 

7.2 Kontinuierliche Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

 

7.2.1 Basisseminar 

Bereits während der Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme Beratungszertifikat 
werden die neuen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen in das regelmäßig stattfin-
dende „Reha-Team“ eingeladen. Gemäß unserer Konzeption arbeiten im Reha-Team 
alle zusammen, die am Beratungs- und Rehabilitationsgeschehen beteiligt sind. 
Dadurch gewährleisten wir 

- eine optimale Beratung der blinden und sehbehinderten Menschen sowie ihrer 
Angehörigen und Freunde, 

- gegenseitige Information und Wertschätzung für die Arbeit des anderen und 
- ein hohes Maß an Mitarbeiterzufriedenheit. 

Die Reha-Teams treffen sich auf Bezirksgruppenebene etwa drei bis vier Mal im Jahr. 
Im Sinne einer zielführenden Vernetzung können zu den Reha-Team-Sitzungen Perso-
nen der internen Fachdienste des BBSB e. V. und externe Fachdienste eingeladen 
werden. 

 

7.2.2 Wochenendseminare 

Darüber hinaus bietet der BBSB e. V. über die Bezirksgruppenebene hinaus die bereits 
viele Jahre bewährten „Wochenendseminare“ an. Bei diesen dreitägigen Schulungsan-
geboten, organisiert in der Regel von unserer Landesvorsitzenden Judith Faltl, ihrem 
Stellvertreter Dr. Stefan Insam sowie den jeweils zuständigen fachlichen Leitungen der 
üOBA, werden aktuelle Themen behandelt, die für das Beratungsgeschehen von Be-
deutung sind. Dabei werden Wünsche aus dem Kreis aller beratend tätigen Kolleginnen 
und Kollegen nach Möglichkeit ins Programm aufgenommen. Diese Wochenendsemi-
nare finden an insgesamt fünf Terminen im Laufe von etwa zwei Jahren statt, so dass 
im Laufe dieser Zeit alle beratenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesen The-
men vertraut gemacht werden. Dabei werden die Kolleginnen und Kollegen aus ver-
schiedenen Bezirksgruppen gemeinsam geschult, so dass auch innerhalb des BBSB e. 
V. eine größtmögliche Vernetzung und umfassender Erfahrungsaustausch gewährleis-
tet werden kann. 
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7.2.3 Laufende kollegiale Beratung/supervisorische Begleitung 

Neben diesen stetigen Qualifizierungsmaßnahmen stehen die Sozialabteilungen in ihrer 
Funktion als fachliche Leitungen der üOBA den ehrenamtlich und hauptberuflich tätigen 
Kolleginnen und Kollegen stets für kollegiale Beratung zur Verfügung und gewährleisten 
so eine kontinuierliche Qualifizierung und den Erhalt unseres hohen Standards in der 
Beratung unserer Zielgruppe. 

 

7.3 Arbeitsgruppe Qualifizierung 

Die Arbeitsgruppe Qualifizierung hat unter anderem die Aufgabe, die Gesamtkonzeption 
dieser Fortbildungsmaßnahmen zu planen, Inhalte einzelner Schulungsmaßnahmen zu 
prüfen und ggfs. Vorschläge zu erarbeiten. 

Dem Arbeitskreis gehörten in diesem Jahr an: Irmgard Badura, Walter Bichlmeier, An-
nette Diessner (Protokoll), Wolfgang Kurzer, Brigitte Lindmeier, Gerd Schopp (Sitzungs-
leitung), Kerstin Schubert, Volker Tesar, Max Troppmann (Protokoll), Michael König und 
Rudi Pichlmeier. Der Arbeitskreis tagte am 16.07.2015 in München. 
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8. Gesellschaften in Trägerschaft des BBSB e. V. 
(Steffen Erzgraber) 

Die folgenden Gesellschaften sind eng mit uns verbunden, so dass sie traditionell Ein-
gang in den Geschäftsbericht finden. Zwar bitten wir Sie, für ausführliche Berichte auf 
die jeweiligen Veröffentlichungen Bezug zu nehmen, jedoch soll der Aufbau sowie die 
Aufgaben dieser wichtigen Einrichtungen des Blindenwesens hier kurz dargestellt wer-
den. 

 

8.1 AURA-HOTEL Kur- und Begegnungszentrum Saulgrub gGmbH 

Seit 01.01.2002 führt unsere 1962 errichtete Saulgruber Einrichtung den Namen  
"AURA-HOTEL Kur- und Begegnungszentrum Saulgrub". Unser Haus ist ein anerkann-
tes Sanatorium und eine Rehabilitationseinrichtung für Blinde und Sehbehinderte. Es 
wurde in den vergangenen Jahren in Bezug auf räumliche Ausstattung und Service auf 
Hotelstandard weiterentwickelt. 

Mit notariellem Errichtungsvertrag vom 28.04.2014 (Notariat Kirchner Thiede) wurde die 
AURA-HOTEL Kur- und Begegnungszentrum Saulgrub gemeinnützige GmbH gegrün-
det und der Hotelbetrieb (ohne Grund, Boden und Immobilie) auf diese übertragen. 

Es steht seit 15.01.2014 unter der Leitung von Thomas Krause (Berlin), bis 14.01.2014 
stand es unter der Leitung von Andreas Leistle (Saulgrub). Stellvertretender Leiter ist 
Ulrich Jungkurth (Bad Kohlgrub). Die badeärztliche Leitung des Hauses hat seit 
01.01.2012 Magdalena Kwiatkowski aus Bad Kohlgrub, die über eine langjährige Erfah-
rung als Kurärztin verfügt. 

 

8.1.1 Angebote und Belegung 

Unser AURA-HOTEL Kur- und Begegnungszentrum Saulgrub verfügt über 87 Gästebet-
ten. Es dient medizinischen Heil-/Vorsorgemaßnahmen sowie der Rehabilitation zur Be-
wältigung des Alltags, der Erholung und der beruflichen Fort- und Weiterbildung. 

Einige Beispiele aus dem reichhaltigen Programm umfassen: 

- Reha und Kur: Medizinische Bäder (z. B. Kräuter), Massagetherapien (Lymph-
drainage, KMT) sowie Physiotherapien (KG, Manuelle Therapie) und Gruppenthe-
rapien (z. B. Entspannung und Frühgymnastik ) 

- Urlaubs-, Erholungs- und Freizeitangebote: Wellness- und Verwöhnwochen, Reiki 
für Einsteiger und Aromatherapie sowie Skilanglauf, Ski Alpin, Schneeschuhwan-
dern, "Winterzauber", Wandern auf König Ludwigs Spuren im Pfaffenwinkel 



8. Gesellschaften in Trägerschaft des BBSB e. V. 

88 

- Fortbildung: berufsbezogene Seminare für blinde und sehbehinderte Masseure 
und medizinische Bademeister sowie Physiotherapeuten, Einführungs- und Fort-
bildungsseminar der Jugendarbeit im Februar 2015. 

Nach der erfolgreichen Erstzertifizierung der Therapie und Versorgung im Bereich Re-
habilitation von blinden und sehbehinderten Menschen, die im Mai 2013 nach den 
Richtlinien QMS-REHA© und DIN EN ISO 9001:2008 durchgeführt wurde, fand im Mai 
2014 das erste Überwachungsaudit ohne Beanstandungen statt. 

2015 verzeichnete das AURA-HOTEL 20.467 Belegtage, was einer Belegung von 64,65 
Prozent entspricht (Vorjahr: 21.662 / 69,83 %). 

 

8.1.2 Finanzstruktur 

Die Hotelpreise, die detailliert beim AURA-HOTEL erfragt werden können, werden vom 
BBSB e. V. subventioniert, um den Gästen unseres Hotels die bekannte Betreuung und 
Barrierefreiheit zu gewährleisten. Im Rahmen der Erholungsfürsorge stellt der Gedächt-
nisfonds Konsul Egon von der Brelie dem Haus jährlich ein Erholungsbudget in Höhe 
von 300.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus trägt die Landesgeschäftsstelle alle wei-
teren Verluste. 

Sehr erfreulich wirkt sich der für das AURA-HOTEL Saulgrub zweckgebundene Nach-
lass Maria Magdalena Stocker aus. Gemäß der Vereinbarung mit dem Testamentsvoll-
strecker, Wolfgang Schludermann, erhielt der BBSB e. V. für das AURA-HOTEL Saul-
grub aus diesem Nachlass im Berichtszeitraum einen Zuschuss von 75.900 €, der zur 
Finanzierung der Gästebetreuung einschließlich der gebotenen Begleit- und Assistenz-
dienste bestimmt ist. 

Abschließend bleibt festzustellen, dass das Haus bei vielen blinden und sehbehinderten 
Menschen sehr beliebt ist. Sie und ihre Angehörigen schätzen insbesondere das gute 
und abwechslungsreiche Speisen-Angebot, die Freundlichkeit des Personals, das An-
gebot der Gästebetreuung, die vielfältigen Wellness- und Verwöhnangebote und nicht 
zuletzt die positive Ausstrahlung des Hauses. 

Der BBSB e. V. fühlt sich auch als Gesellschafter einer seiner ältesten "Töchter" ver-
pflichtet und eng verbunden. Ein Hotel mit diesem Leistungsumfang muss, wenn es er-
trägliche Preise beibehalten möchte, zwangsläufig ein Zuschussbetrieb sein. Solange 
das Haus von seinen Gästen diese Wertschätzung und diesen Besuch erfährt, wird er 
es im Rahmen seiner Stellung als Gesellschafter finanziell und inhaltlich stets tragen. 

 

8.2 Berufsförderungswerk Würzburg gemeinnützige GmbH 

Der beruflichen Rehabilitation blinder und sehbehinderter Menschen, die ihr Augenlicht 
im Erwachsenenalter verlieren oder deren Sehvermögen stark herabgesetzt ist, dient 
vor allem das Berufsförderungswerk Würzburg gGmbH, berufliches Bildungszentrum für 
Blinde und Sehbehinderte, in Veitshöchheim, Helen-Keller-Straße 5. 
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Der BBSB e. V. ist Mitgesellschafter und Mitbegründer des BFW Würzburg. 

Nachdem Otto Umscheid, Ehrenvorsitzender des BBSB e. V., im Dezember 2014 aus 
dem Aufsichtsrat des BFW ausgeschieden ist, übernahm Judith Faltl (Landesvorsitzen-
de) dieses Amt neben der Vertretung in der Gesellschafterversammlung. Geschäftsfüh-
rer ist seit Mitte 2014 Christoph Wutz. 

8.3 NWW Nürnberger Wohn- und Werkstätten für Blinde und 
Sehbehinderte gemeinnützige GmbH 

Die Blindenanstalt Nürnberg, die Blindeninstitutsstiftung und der BBSB e. V. gründeten 
am 06.03.1995 in Nürnberg die "NWW gGmbH – Nürnberger Wohn- und Werkstätten 
für Blinde und Sehbehinderte gemeinnützige GmbH". Geschäftsführer ist Achim Weis-
kopf (Nürnberg). 

Der Schwerpunkt des operativen Geschäftes der gGmbH liegt im Bereich der Betreu-
ung und Förderung schwer und schwerst mehrfachbehinderter blinder/sehbehinderter 
Erwachsener in Förderstätten und Wohnpflegeheimen.  

Zweck der Gesellschaft ist ausweislich ihrer Satzung: 

- die Förderung der Behindertenhilfe 
- die Förderung von Kunst und Kultur 
- die Förderung der Berufsbildung 
- die Förderung des Wohlfahrtswesens 
- die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. 

8.4 SWW Südbayerische Wohn- und Werkstätten für Blinde und 
Sehbehinderte gemeinnützige GmbH 

Die Blindeninstitutsstiftung und der BBSB e. V. gründeten am 19.05.1992 die Südbaye-
rische Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte gGmbH (SWW). Aufgabe 
der SWW ist es, eine Einrichtung für mehrfachbehinderte blinde und sehbehinderte Er-
wachsene im Raum München zu betreiben. Die Einrichtung umfasst sowohl einen Ar-
beits- und Beschäftigungsbereich (Werk- und Förderstätten), als auch Wohnmöglichkei-
ten in Kleingruppen. Geschäftsführer der SWW ist Michael Lohner (Geltendorf). 

Zweck der Gesellschaft ist ausweislich ihrer Satzung: 

- die Betreuung und Förderung von blinden und sehbehinderten Menschen mit zu-
sätzlichen Behinderungen und/oder sonstigen Leistungseinschränkungen 

- Förderung der Kunst und Kultur zur Unterstützung der gesellschaftlichen Teilhabe 
für Menschen mit Sehschädigungen 

- Förderung der Berufs- und Weiterbildung im Bereich der Blinden- und Sehbehin-
dertenbildung 

- Förderung der Freien Wohlfahrtspflege. 
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9. Wohnhäuser 
(Hans Neumaier) 

 

9.1 Wohnungen im Besitz des BBSB e. V. 

Der BBSB e. V. verfügt über Wohnungen in Augsburg, München, Nürnberg, Straubing 
und Würzburg. Die Wohnungen werden bevorzugt an blinde und sehbehinderte Men-
schen vermietet. 

Die Wohnungen, die im Zeitraum 1950 bis 1970 errichtet wurden, verfügen – soweit 
dies möglich ist – über Aufzüge mit Stockwerksansage und über Briefkästen, die auf-
grund ihrer Größe ausreichend Platz für Blindenzeitschriften bieten. 

Auf politischer Ebene setzt sich der BBSB e. V. für ein vielseitiges Wohnangebot ein, 
das auch sehbehinderten, blinden und zusätzlich gehandicapten Menschen offensteht 
und z. B. betreute Wohnformen, ambulante tagesstrukturierende Angebote, Wohnmög-
lichkeiten mit ambulanten Betreuungs- und Pflegediensten sowie Altenpflege- und Se-
nioreneinrichtungen beinhaltet. 

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4 Ziffer 15 gehört die "Errichtung und Verwaltung von Woh-
nungen, deren Erträgnisse ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke zu verwenden 
sind", zu den Aufgaben des BBSB e. V. 

Die Wohnungen werden bevorzugt an ordentliche Mitglieder des BBSB e. V. und an 
Mitarbeiter/innen sowie an deren Angehörige zu marktüblichen Mietpreisen vermietet. 

 

9.2 Wohnungen in Nürnberg 

Die Erträge aus den Wohnungen in Nürnberg, Burgschmietstraße 37 und An den Ram-
pen 33, kommen auf Grund testamentarischer Anordnung der Bezirksgruppe Mittelfran-
ken zugute. Die Verwaltung dieser Wohnungen wird auch durch die Landesgeschäfts-
stelle erledigt. Ebenfalls und erstmals seit 2012 werden weitere Objekte der Bezirks-
gruppe Mittelfranken durch die Landesgeschäftsstelle verwaltet: 

- Goethering 42 in 90547 Stein 
- Röthenbacher Straße 3 in 90571 Schwaig 
- Bennekestraße 10 in 90409 Nürnberg 
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9.3 "Betreutes Wohnen" in Nürnberg-Langwasser 

Als Wohnform zwischen dem selbstständigen Wohnen allein oder im Kreis der Familie 
und der Unterbringung in einem Wohn- oder Pflegeheim hat sich das "Betreute Woh-
nen", also das Wohnen mit begleitenden Diensten, etabliert. "Betreute Wohnformen" 
gibt es insbesondere für Senioren und Behinderte, die bei den Verrichtungen des tägli-
chen Lebens in mehr oder weniger hohem Maß auf fremde Hilfe angewiesen sind. 

Die Wohnanlage in Nürnberg-Langwasser, Hans-Fallada-Straße 50, ist seit 1996 fertig 
gestellt und bezogen. Die Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg hat dort in sechs Häu-
sern insgesamt 400 Wohnungen errichtet; 150 Wohnungen wurden im Rahmen des so-
zialen Wohnungsbaus seniorengerecht ausgestaltet. Als "Betreute Wohnform" sind 86 
Eigentumswohnungen errichtet worden. Der Betreuungs- und Pflegedienst wird von der 
Christlichen Arbeitsgemeinschaft (CAG) geleistet. Die Mieter sind verpflichtet, mit der 
CAG einen Betreuungsvertrag abzuschließen. Bei zunehmender Pflegebedürftigkeit ist 
es möglich, den Betreuungsvertrag auf die Inanspruchnahme von Pflegeleistungen 
auszuweiten. Darüber hinaus ist auch ein Pflegeheim vorhanden. 

Der BBSB e. V. hat sich an diesem Projekt mit dem Kauf von fünf Wohnungen und drei 
Stellplätzen beteiligt. 

 

9.4 Häuser aus dem Nachlass Konsul Egon von der Brelie 

Die aus dem Nachlass Konsul Egon von der Brelie (gestorben am 21.11.1963) herrüh-
renden Münchner Häuser umfassen 394 Wohnungen, 16 Läden, 138 Garagen bzw. 
Stellplätze sowie drei Vitrinen bzw. Werbeflächen. 

Die Hausverwaltung obliegt ebenfalls dem BBSB e. V. 

Mit diesen Wohnungen können wir blinden und stark sehbehinderten Menschen – ins-
besondere Berufsanfängern – bei der Wohnungssuche in München helfen. 

Für das Geschäftsjahr 2015 wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 
ca.1.235.000,- € abgeschlossen. 

Aus dem Gedächtnisfonds Konsul Egon von der Brelie wird ein erheblicher Teil unserer 
sozialen Arbeit finanziert. Beispielhaft seien genannt: 

- die Durchführung von Hausbesuchen, Schulbesuchen und externen Beratungs-
terminen bei blinden und sehbehinderten Menschen 

- die Veranstaltung von Fortbildungsseminaren für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des BBSB e. V. 

- das "Erholungsbudget" zur finanziellen Absicherung des AURA-HOTEL Kur- und 
Begegnungszentrum Saulgrub 

- die Kaltmieten unserer Beratungsstellen 
- die Kaltmiete des Beratungs-, Informations- und Textservicezentrums (BIT-

Zentrum) in München einschließlich der Hilfsmittelberatung im BBZ Nürnberg 
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- die fünf Sozialabteilungen inklusive der Integrationsfachdienste des BBSB e. V. 
mit Büros in Augsburg, Bamberg, München, Nürnberg und Plattling 

- die Aktivitäten des Forums Arbeit und Beruf und der Referate 
- die Förderung der Projekte Blickpunkt Auge und BBSB-Beratungsmobil. 

In Einzelfällen konnte blinden und sehbehinderten Menschen in unserem Land finanziell 
geholfen werden. 

Das Andenken an Konsul Egon von der Brelie wird jedes Jahr durch Feiern in den Be-
zirksgruppen hochgehalten. 

 

9.5 Weitere Anwesen 

Auf Grund einer Schenkung von Elisabeth Krieg am 17.11.1994 ist der BBSB e. V.  
Eigentümer des Anwesens in München-Schwabing, Siegfriedstraße 12, geworden. 

Im Anwesen Siegfriedstraße wurden in 2014 die Fassaden, Balkone und Fenster er-
neuert. Dabei waren Auflagen des Denkmalschutzes zu beachten, für die Zuschüsse 
gewährt wurden. 

Aus dem Nachlass Johann Dengler (verstorben am 20.03.1998), der den BBSB e. V. zu 
seinem Alleinerben eingesetzt hat, stammt das Münchner Anwesen an der Ostpreußen-
straße und ein Mehrfamilienhaus in Aschau/Chiemgau. 

Aus der Schenkung der Eheleute Hermann und Maria Mayerle vom 15.12.1995 stammt 
das Anwesen in München, Görresstraße 34; nachdem Frau Mayerle am 03.02.2008 
verstorben ist, fiel der Nießbrauch am Anwesen an unsere Organisation. Da der Ge-
dächtnisfonds Konsul Egon von der Brelie für die Durchführung der notwendigen Sanie-
rungsmaßnahmen ein Darlehen von 1,1 Mio. € gegeben hat, fließen die Überschüsse 
aus der Vermietung des Anwesens gemäß den Beschlüssen des Landesausschusses 
vom 03. und 04.07.2009 und des Landesvorstandes vom 25.07.2009 an den Gedächt-
nisfonds. 

Am 24.04.2009 ist Frau Maria Magdalena Stocker verstorben. Sie hat dem BBSB e. V. 
das Anwesen in Gräfelfing, Scharnitzer Straße 35, das bis zum 24.04.2034 nicht ver-
kauft werden darf, und die Eigentumswohnung in München, Omptedastraße 8, hinter-
lassen. Die Eigentumswohnung kann veräußert werden; der Verkaufserlös ist jedoch 
zweckgebunden für das Anwesen in Gräfelfing. In beiden Anwesen ist Testamentsvoll-
streckung auf 25 Jahre angeordnet. 

Die Überschüsse aus der Vermietung bzw. die Verkaufserlöse aus diesen Anwesen 
tragen in hohem Maß zur Finanzierung unserer sozialen Arbeit bei. Gleiches gilt für den 
Erbbauzins, den wir für das Anwesen in München an der Kolumbusstraße (Schenkung 
Alfred Rieger) erhalten. 

Diese Überschüsse kommen im Bedarfsfall auch den Bezirksgruppen zugute (Verlust-
ausgleich). 
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10. Versicherungen 
(Hans Neumaier) 

Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. bietet seinen Mitgliedern in ver-
schiedenen Bereichen Versicherungen an. Die Entwicklung der angebotenen Versiche-
rungen ist folgenden Zahlen zu entnehmen: 

 

10.1 Privathaftpflichtversicherung 
- Privathaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 10 Mio. € je Scha-

densfall und einer Jahresprämie von 46,00 €: 1.683 Versicherte (Vorjahr: 1.821) 
- Hundehaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 10 Mio. € pro Scha-

densfall und einer Jahresprämie von 71,00 €. Für speziell ausgebildete Führhunde 
beträgt die Jahresprämie 13 €: 176 Versicherte (Vorjahr: 172). 

 

10.2 Rechtsschutzversicherung 

Die Kollektive Rechtsschutzversicherung zählte Ende 2015 insgesamt 207 Versicherte 
(Vorjahr 210 Versicherte). 

 

10.3 Sterbegeldversicherungsverein 

Dem "Sterbegeldversicherungsverein der Mitglieder und Mitarbeiter/innen des Bayeri-
schen Blinden- und Sehbehindertenbundes e. V. und der ihm verbundenen Einrichtun-
gen" gehörten am 31.12.2015 insgesamt 704 Personen an, im Vorjahr waren es 744 
Personen. 

Die Mitgliederversammlung fand am 29.06.2015 in München statt; der Vorstand kam 
am gleichen Tag zusammen. 

Dem Vorstand gehören Christian Seuß (Vorsitzender), Jutta Winter (stellvertretende 
Vorsitzende), Florian Zeiler (Kassier) sowie als Beisitzer Bernhard Claus, Siegfried 
Meister und Andreas Schenk an. Rechnungsprüfer sind Gustl Gstatter und Hans 
Neumaier. 

Mitglieder im Sterbegeldversicherungsverein können werden: 

- ordentliche und fördernde Mitglieder des Bayerischen Blinden- und Sehbehinder-
tenbundes e. V. 

- ein sehender Kassier 
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- Mitarbeiter/innen unserer Organisation und Mitarbeiter/innen von Einrichtungen, 
die in Mitträgerschaft des BBSB e. V. stehen 

- alle, die mit den genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben, und zwar 
vom vollendeten 20. bis zum vollendeten 60. Lebensjahr. 

Je nach Eintrittsalter kann für den monatlichen Mindestbeitrag von 2,20 € ein Grund-
sterbegeld von rund 2.000,00 € erreicht werden. 

Seit 01.01.1998 können bei entsprechend höheren Mitgliedsbeiträgen folgende erwei-
terte Grundsterbegelder versichert werden: 

- im Alter von 20-40 Jahren: bis 7.000,00 € 
- im Alter von 41-50 Jahren: bis 5.000,00 € 
- im Alter von 51-55 Jahren: bis 3.000,00 € 
- im Alter von 56-60 Jahren: bis 1.500,00 €. 

2015 waren 29 Sterbefälle zu verzeichnen (Vorjahr 19). An Sterbegeldern wurden 
45.787,00 € ausbezahlt (Vorjahr: 42.136,20 €). 

Wegen der seit Jahren rückläufigen Mitgliederzahl und der zunehmenden Überalterung 
des Vereins sowie der anhaltenden Niedrigzinsphase befindet sich der Sterbegeldversi-
cherungsverein in einer zunehmend schwierigeren Finanzsituation.  

Deshalb wurde in der Mitgliederversammlung des Sterbegeldversicherungsvereins am 
29.06.2015 auf Antrag des Vorstandes beschlossen, dass rückwirkend zum 01.01.2015 
sämtliche Mitgliedschafts- und Versicherungsverhältnisse des Sterbegeldversicherungs-
vereins der Mitglieder und Mitarbeiter des Bayerischen Blinden- und Sehbehinderten-
bundes e. V. und der ihm verbundenen Einrichtungen sowie das gesamte Vermögen 
(sämtliche Aktiva und Passiva) des Sterbegeldversicherungsvereins vorbehaltlich der 
Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden (Regierung von Oberbayern und Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) auf die Hinterbliebenenkasse der Heilberufe 
VVaG (HDH) übergeleitet werden und die HDH-Kasse Rechtsnachfolgerin des Sterbe-
geldversicherungsvereins wird. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat jedoch im Laufe der Verhand-
lungen immer neue Forderungen an die HdH-Kasse gestellt, die im Mai 2016 zum 
Scheitern der Überleitung geführt haben, weil nach Ansicht verschiedener Experten 
diese Forderungen schlichtweg unerfüllbar waren. 

Die HDH-Kasse informierte die Vertreter des Sterbegeldversicherungsvereins am 
09.05.2016 und teilte diese Entwicklung mit Schreiben vom 18.05.2016 der Versiche-
rungsaufsicht der Regierung von Oberbayern mit, so dass die o. g. Beschlüsse keine 
Wirksamkeit erlangten.  

Übereinstimmend mit dem Versicherungsmathematiker der Bayerischen Versiche-
rungskammer, Herrn Direktor Helmut Baader, sehen die Verantwortlichen des Sterbe-
geldversicherungsvereins die Notwendigkeit, zur Vermeidung einer möglichen Zah-
lungsunfähigkeit den Sterbegeldversicherungsverein im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung am 28.06.2016 aufzulösen. 
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11. Informationsangebot für Mitarbeiter/innen und 
Mitglieder 
(Elke Runte) 

11.1 Die Bayernrundschau und der Bayernrundschlag 

Die auf DAISY-CD erscheinende akustische Vereinszeitschrift Bayernrundschau dient 
in erster Linie der Information unserer Mitglieder. Der Bezug ist für sie kostenfrei. Das 
Magazin erscheint sechsmal jährlich.  

Die Bayernrundschau erscheint darüber hinaus im Buch 6 auf der DAISY-CD des 
Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes e. V. (DBSV) dbsv-inform. In dbsv-
inform erscheinen alle Publikationen der Landesvereine des DBSV. Im Jahr 2015 bezo-
gen 4.387 Hörer das Vereinsmagazin (2014 waren es 4.407). 

Das Jugendmagazin des BBSB, der Bayernrundschlag, erscheint im Buch 23 auf 
dbsv-inform, parallel zu den Erscheinungsmonaten der Bayernrundschau. 

Beide Vereinsmagazine sind auch im Internet als Podcast über bayernrund-
schau.podspot.de/ bzw. bayernrundschlag.podspot.de/ abrufbar. 

Hör-/sehbehinderte Mitglieder, die so gravierende Hörprobleme haben, dass sie akusti-
sche Informationen nicht mehr nutzen können, aber noch über ein gewisses Sehvermö-
gen verfügen, erhalten die Bayernrundschau als Textdokument auf Wunsch in Schwarz-
schrift. Darüber hinaus erhalten alle Mitarbeiter des BBSB diese Textversion digital. 

Für andere Hör-/Sehbehinderte und auch für taubblinde Mitglieder erscheint die Bay-
ernrundschau auszugsweise in Blindenschrift. Hier betrug die Auflage Ende 2015 12 
Exemplare (2014: 14).  

 

11.2 Landesrundschreiben 

Allen uns bekannten blinden und sehbehinderten Menschen in Bayern, Mitgliedern wie 
Nichtmitgliedern, ging auch im Jahr 2015 wieder ein zentrales Rundschreiben der Lan-
desgeschäftsstelle zu. Im Mittelpunkt standen diesmal u. a. der Einsatz des BBSB für 
einen staatlichen Nachteilsausgleich für hochgradig sehbehinderte Menschen in Bay-
ern, das Blickpunkt Auge Beratungsmobil und das AURA-HOTEL Kur- und Begeg-
nungszentrum Saulgrub gGmbH. 

 

11.3 Insider 

Auf DAISY-CD erscheint der Insider, die Information in akustischer Form für ehrenamt-
liche und hauptberufliche Mitarbeiter. Der Insider enthält Aktuelles aus dem Blinden- 

file:///C:\Users\Strach\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\M\bayernrundschau.podspot.de\
file:///C:\Users\Strach\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\M\bayernrundschau.podspot.de\
http://bayernrundschlag.podspot.de/
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und Sehbehindertenbereich sowie weitere relevante Informationen für unsere Selbsthil-
fearbeit. Zu Beginn des Insiders berichtet immer ein Mitglied des Landesvorstandes 
„Aus erster Hand“ über die zurückliegende Sitzung des Landesvorstandes. Im Jahr 
2015 wurde der Insider neunmal an 335 Personen verschickt (2014: zehnmal an 316 
Personen).  

 

11.4 Rundschreiben der Landesgeschäftsstelle an Mitarbeitende 

Im Jahr 2015 versandte die Landesgeschäftsstelle an die Mitglieder des Landesaus-
schusses und an andere haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins 163 Rund-
schreiben. 

 

11.5 E-Mail-Newsletter bbsb-inform 

Der E-Mail-Newsletter bbsb-inform informiert über aktuelles aus dem Spektrum des 
Blinden- und Sehbehindertenwesens in Bayern, aber auch darüber hinaus. 2015 hatte 
der Newsletter 1.774 Abonnenten (2014: 1.673). 2015 wurden 260 bbsb-inform ver-
schickt (2014: 268). Dieser digitale Newsletter kann auch über das System Phone Pub-
lisher unter der Rufnummer 0871 7000 14000 telefonisch abgerufen werden. 2015 nutz-
ten 17.060 Anrufer (2014: 9.951) diesen telefonischen Service. 

Der Newsletter ist auch über die Homepage des BBSB abrufbar. 
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12. Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising 
(Elke Runte) 

12.1 Öffentlichkeitsarbeit 

Zu den wesentlichen Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit im BBSB gehören: 

- Präsentation der Aktivitäten des BBSB in den verschiedenen Medien und bei Ver-
anstaltungen der unterschiedlichsten Art 

- Vorbereitung und Durchführung von PR-Veranstaltungen, Messen und Ausstel-
lungen 

- Vereinsinterne Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation und Unterstützung der 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden des Vereins 

- Erstellung von Publikationen und Werbemitteln 
- Entwicklung geeigneter Marketingmaßnahmen 
- Internet und Intranet des BBSB 
- Redaktion des Insider 
- Pressearbeit  
- Netzwerkarbeit.  

 

12.1.1 Pressearbeit 

Im Jahr 2015 wurden zahlreiche Berichte über die vielfältigen Aktivitäten des BBSB in 
Presse, Rundfunk, Fernsehen und online veröffentlicht. Allein auf Grund der vorliegen-
den redaktionellen Artikel aus Printmedien, die in bayerischen Medien erschienen, wur-
de 435 Mal über blinde und sehbehinderte Menschen berichtet (2014: 426 Beiträge). 
Eine Auswertung über einen Clipping-Dienst wird aus Kostengründen nicht erstellt. Es 
liegt daher keine Hochrechnung der erreichten Leser-, Hörer- und Zuschauerzahlen vor. 

2015 veröffentlichte die Landesgeschäftsstelle 10 Pressemitteilungen zu folgenden 
Themen: 

16.01.2015 Blickpunkt Auge-Beratungsmobil kommt nach Augsburg, Stadtbergen und 
Meitingen 

02.02.2015 Blickpunkt Auge-Beratungsmobil kommt in den Landkreis Neumarkt  

09.02.2015 Das Beratungsmobil kommt in Fahrt  
Oberbürgermeister Thomas Thumann und der BBSB feierten den offiziel-
len Start der neuen Beratungsstelle auf vier Rädern. 
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23.04.2015 Wechsel in der Landesgeschäftsführung des Bayerischen Blinden- und 
Sehbehindertenbundes e. V. (BBSB) 

07.05.2015 Erste Blickpunkt Auge-Beratungsstelle in Rosenheim eröffnet 
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. (BBSB) weitet sein 
Angebot für Augenpatienten aus 

11.05.2015 Münchens erste Blickpunkt Auge-Beratungsstunde des BBSB e. V. im Al-
ten- und Service-Zentrum Maxvorstadt 

02.06.2105 Aktion zum bundesweiten Sehbehindertentag auch in München-Pasing 
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. (BBSB) und Kieser 
Training München-Pasing beteiligen sich am Aktionstag zum Thema „Fit 
auch mit Sehbehinderung“ 

13.07.2015 Das Beratungsmobil tankt auf  
Scheckübergabe in Lauingen: Stiftung ANTENNE BAYERN hilft unter-
stützt Beratungsangebot des BBSB. 

15.10.2015 Im Dunkeln Begegnung auf Augenhöhe 

23.11.2015 Inklusion noch Illusion?!  
Die Landestagung des BBSB e. V. tagte 2015 in Augsburg. 

 

12.1.2 Besondere Veranstaltungen im Jahr 2015 

Auf regionaler und überregionaler Ebene fanden zahlreiche und vielfältige Veranstal-
tungen statt. Eine umfassende Darstellung aller Aktivitäten ist nicht möglich. Als Bei-
spiele werden nachfolgende Veranstaltungen genannt. Außerdem wird an dieser Stelle 
auch auf das Kapitel Nr. 5, Bezirksgruppen, Beratungsstellen hingewiesen, in dem viele 
der regionalen Aktivitäten noch detaillierter dargestellt sind: 

06.06.2015: Bundesweiter Sehbehindertentag 

Der seit 1998 bundesweit stattfindende Sehbehindertentag macht auf die unterschiedli-
chen Lebenssituationen sehbehinderter Menschen aufmerksam. 

Unter dem Motto „Fit auch mit Sehbehinderung“ fanden in Bayern in Zusammenarbeit 
mit einigen Kieser-Studios zahlreiche Veranstaltungen statt. Auch erschien zu diesem 
Thema die Broschüre „Fit auch mit Sehbehinderung“.  

08.-15.10.2015: Woche des Sehens 

Die bundesweite Woche des Sehens fand 2015 bereits zum vierzehnten Mal statt. Sie 
ist ein Aktionsbündnis von 

 cbm - Christoffel Blindenmission Deutschland e. V. 

 BVA - Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V. 

 DBSV - Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. 
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 Deutsches Komitee zur Verhütung von Blindheit 

 DOG - Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft 

 DVBS - Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e. V. 

 Pro Retina Deutschland e. V. 

Die Woche des Sehens hat sich im Kreis der Insider, aber auch bei Medienvertretern 
zunehmend als Zeitfenster für die Berichterstattung über die Belange blinder und seh-
behinderter Menschen in Deutschland etabliert. Die Aktionswoche stand 2015 unter 
dem Motto „Gute Aussichten!“. Der BBSB beteiligte sich mit umfangreichen und vielfäl-
tigen Aktionen an der Woche des Sehens. 

Neben zahlreichen Aktionen bayernweit fand in der Landesgeschäftsstelle eine Presse-
veranstaltung mit Dunkelcafé und Selbsterfahrung statt. 

20.11.2015: Verleihung des Inklusionspreises des BBSB an die Firma Apple 

Im Rahmen der Festveranstaltung der alle vier Jahre stattfindenden Landestagung wur-
de der Inklusionspreis an die Fa. Apple GmbH verliehen. Mit dem Preis würdigte der 
BBSB die besonderen Leistungen des Weltkonzerns zur barrierefreien Gestaltung sei-
ner Produkte. 

 

12.1.3 Informationsangebot für Lehrer und Schüler 

Auch im Jahr 2015 erfreute sich das zielgruppenorientierte und kostenfreie Informati-
onspaket über Blindheit und Sehbehinderung und die Angebote des BBSB e. V. bei 
Lehrern und Schülern in ganz Bayern großer Beliebtheit. 1.147 Klassen erhielten dieses 
Infopaket. Der BBSB hat damit rund 37.000 Schülern die Lebenssituation blinder und 
sehbehinderter Menschen ein Stück näher gebracht. Die Multiplikatorenwirkung und die 
Nachhaltigkeit, die dieses seit 1993 ungebrochen nachgefragte Angebot hat, können als 
ausgesprochen positiv und erfolgreich angesehen werden. 

 

12.2 Fundraising 

Fundraising ist auch für den BBSB als gemeinnützige Organisation von zentraler Be-
deutung zur Finanzierung seiner Arbeit für blinde und sehbehinderte Menschen in Bay-
ern. Der Verein ist zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben dringend auf 
Spenden, die Zuweisung von Geldbußen, Zuschüsse aus Stiftungsmitteln und auf Ver-
mächtnisse bzw. Erbschaften angewiesen. Die unterschiedlichen Instrumente des 
Fundraising werden eingesetzt, um private Finanzmittel zu erschließen und Spender 
und Sponsoren zu gewinnen. 
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13. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
(Steffen Erzgraber) 

Wir pflegen eine intensive und gute Zusammenarbeit mit zahlreichen Organisationen, 
unter anderem im Bereich des Blinden- und Sehbehindertenwesens. Hierzu zählen 
auch Stiftungen, an deren Verwaltung wir beteiligt sind. 

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über einen Teil unserer Stiftungs- und Netz-
werkarbeit. Selbstverständlich – und daher an dieser Stelle nicht näher erläutert – ist die 
Zusammenarbeit mit dem DBSV (vgl. hierzu Kapitel 2), dem Deutschen Verein der Blin-
den und Sehbehinderten in Studium und Beruf e. V. (DVBS) sowie den Trägern der 
Förderzentren in Nürnberg-Langwasser und Unterschleißheim (bei München). 

 

13.1 Organisationen 

 

13.1.1 Deutsches Komitee zur Verhütung von Blindheit e. V. (DKVB) 

Weil wir die Verhütung von Blindheit oder Sehbehinderung für eine vordringliche Sat-
zungsaufgabe halten, gehört der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. 
dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit an. 

Vertreterin des BBSB e. V. im Vorstand ist Gerda Kloske-Schindelbeck. 

Zu den gemeinsamen Veranstaltungen zählte wieder die "Woche des Sehens". 

Besonders bemerkens- und lesenswert ist die Tätigkeit des Komitees im Bereich der 
Entwicklungs- und Schwellenländer. Mehr zum DKVB finden Sie auf seiner Internetseite 
http://www.dkvb.org/.  

 

13.1.2 Landesarbeitsgemeinschaft "Selbsthilfe von Menschen mit Behin
derung oder chronischer Erkrankung und ihrer Angehörigen in 
Bayern" e. V. (LAG Selbsthilfe) 

-

In der LAG Selbsthilfe Bayern (LAGS) sind inzwischen mehr als 100 Selbsthilfeorgani-
sationen von Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung zusammenge-
schlossen. Der BBSB e. V. ist Gründungsmitglied und gehört zu den mitgliederstärksten 
Organisationen.  

Unser früherer Landesgeschäftsführer, Christian Seuß, gehört dem Vorstand der LAG 
Selbsthilfe an.  

http://www.dkvb.org/
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Nicole Lassal wurde 2015 als Geschäftsführerin verabschiedet. Mit einigem zeitlichen 
Verzug wurde Thomas Bannasch ihr Nachfolger. 

Der Fachdienst "Integration taubblinder Menschen" (ITM), dessen Träger die LAG 
Selbsthilfe in Kooperation mit dem BBSB e. V., den Selbsthilfeverbänden gehörloser 
Menschen und dem Bayerischen Landesverband für die Wohlfahrt Gehörgeschädigter 
e. V. (BLWG) ist, feierte am 01.07.2015 sein 6-jähriges Bestehen. Der Fachdienst wird 
nach den Richtlinien zur Förderung überregionaler Dienste der Offenen Behindertenar-
beit finanziert. Seit Juli 2012 ist Brita Achterkamp für die Leitung des Fachdienstes zu-
ständig.  

 

13.1.3 Paritätischer Wohlfahrtsverband – Landesverband Bayern e. V. 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist für uns als Betreiber von Diensten der überregi-
onalen offenen Behindertenarbeit (üOBA) wichtig. Zuschussanträge unter anderem für 
die Förderung der ambulanten sozialen Rehabilitationsdienste und für Anträge auf Be-
zuschussung von Begegnungsmaßnahmen im AURA-HOTEL Kur- und Begegnungs-
zentrum Saulgrub sind über den Paritätischen als unseren Spitzenverband der freien 
Wohlfahrtspflege einzureichen. Die enge Zusammenarbeit im Antragswesen sowie der 
Abwicklung der Förderung gemäß der üOBA-Richtlinie ist für uns zentral. 

Interessant ist auch sein Fortbildungsprogramm, das von unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern immer wieder gern genutzt wird. Schließlich geht es für uns als Mitglied 
auch darum, unsere Interessen im Spektrum der freien Wohlfahrtspflege zu vertreten. 

 

13.1.4 Arbeitsgemeinschaft "Behinderung und Medien" e. V. (ABM) 

Der BBSB e. V. ist Mitglied der ABM, zu deren Hauptaufgaben es gehört, die Öffentlich-
keit über das Leben behinderter Menschen zu informieren und gleichzeitig einen Beitrag 
zum Abbau von Barrieren zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen zu 
leisten. Dies geschieht vor allem durch die Erstellung und Verbreitung von Videofilmen. 

Die produzierten Filme werden im Behindertenmagazin "Normal" des Sportfernsehens 
„Sport1“ bundesweit und in verschiedenen lokalen Privatsendern ausgestrahlt. Mitglieds-
organisationen können die Filme zu günstigen Bedingungen erwerben und im Rahmen 
der eigenen Öffentlichkeitsarbeit einsetzen. 

 

13.1.5 Sehbehindertenambulanzen in Bayern 

Seit dem Beginn des Modellversuchs "Aufbau einer Sehbehindertenambulanz" im Jahr 
1995 besteht an der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München eine 
"Low-Vision-Klinik". Im Jahr 2001 nahmen die Sehbehindertenambulanzen an den Uni-
versitätsaugenkliniken Regensburg und Würzburg ihren Betrieb auf. 
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Der besondere Wert dieser spezialisierten Sehbehindertenambulanzen liegt darin, dass 
sehbehinderte Menschen nach einer eingehenden augenärztlichen Untersuchung ver-
schiedene vergrößernde Sehhilfen wie Fernrohre und Monokulare sowie Lupen, Lupen-
brillen oder Bildschirmlesegeräte ohne Zeitdruck in angenehmer Atmosphäre unter 
fachkundiger Anleitung direkt vor Ort ausprobieren können und dass auf dieser Basis 
eine fundierte Sehhilfenversorgung stattfinden kann. 

Zu allen drei Spezialambulanzen pflegen wir gute Kontakte. Ein regelmäßiger Aus-
tausch findet insbesondere zwischen unseren Rehabilitationsfachkräften und dem je-
weiligen Low-Vision-Team der Sehbehindertenambulanz statt. In München sind unsere 
Fachleute regelmäßig vor Ort präsent. 

 

13.2 Stiftungen 

Die folgenden Stiftungen werden von uns verwaltet. Wir pflegen daneben sehr gute 
Kontakte zu uns eng verwandten Stiftungen. Darüber hinaus sind unsere ehrenamtlich 
Tätigen auch in weiteren Stiftungen engagiert. Ferner erhalten wir von zahlreichen an-
deren Stiftungen größere und kleinere Zuschüsse, die unsere Arbeit maßgeblich unter-
stützen. 

 

13.2.1 Blinden- und Sehbehindertenstiftung Bayern 

Im Juli 2000 errichtete der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. die Blin-
den- und Sehbehindertenstiftung Bayern und stattete sie mit einem Grundstockvermö-
gen von 255.645,00 € aus. Wesentlicher Stiftungszweck ist die Förderung der gesell-
schaftlichen, beruflichen und kulturellen Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen. 

In den Stiftungsgremien engagieren sich im BBSB e. V. bekannte sowie externe, teils 
sehr bekannte Persönlichkeiten und helfen so, den Stiftungszweck zu verwirklichen. 

Im Jahr 2015 wurden Fabian Sattich (bis 2015 Leiter der Bezirksgruppe Schwaben-
Augsburg) sowie Christian Scherm, Landesgeschäftsführer Finanzen und Administrati-
on seit 01.04.2015, in den Stiftungsvorstand berufen. Neues Mitglied im Stiftungsrat ist 
Notar Ludwig Thiede, der mit dem BBSB e. V. durch langjährige gute Zusammenarbeit 
verbunden ist. 

Unser Dank gilt Christian Seuß (Landesgeschäftsführer bis 31.03.2015), Hans Neumai-
er (Bereichsleiter bzw. Teamleiter im BBSB e. V.) und Regina Moll (persönliche Refe-
rentin von Karin Stoiber, Gattin des Ministerpräsidenten a. D. Edmund Stoiber), die bis 
2015 im Stiftungsrat bzw. -vorstand ehrenamtlich tätig waren. 
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13.2.2 Helga Cavallo-Stiftung 

Die am 29.07.1990 verstorbene Helga Cavallo verfügte durch Testament die Errichtung 
der "Helga Cavallo-Stiftung". Ein Drittel des jährlich ausgeschütteten Erlöses kommt 
dem BBSB e. V. für seine Arbeit zugute.  

 

13.2.3 August und Anna Nölpp'sche-Stiftung 

Zweck der am 18.12.1938 errichteten August und Anna Nölpp'sche-Stiftung ist, blind 
geborenen oder später erblindeten würdigen und bedürftigen Münchner Mitgliedern des 
BBSB e. V. einen etwa 14-tägigen unentgeltlichen Erholungsaufenthalt in einem Blin-
denerholungsheim zu ermöglichen.  

 

13.2.4 Charlotte und Rudolf Nicolussi-Stiftung 

Diese führt den Namen Charlotte und Rudolf Nicolussi-Stiftung. Sie ist eine rechtsfähige 
öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in München. Sie hat den Zweck, die 
Frühförderung und die schulische und berufliche Rehabilitation blinder und hochgradig 
sehbehinderter Kinder und Jugendlicher sowie die ganzheitliche soziale Rehabilitation 
älterer blinder und hochgradig sehbehinderter Menschen in der autonomen Provinz Bo-
zen (Südtirol/Italien) zu unterstützen. Für den genannten Personenkreis können auch 
Freizeit- und Erholungsmaßnahmen unterstützt werden. Sollten sich künftig weitere 
Gebiete ergeben, deren Förderung für den genannten Personenkreis dringend erforder-
lich ist und die von dieser Satzung noch nicht erfasst werden, so kann die Satzung an-
gepasst werden. 
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14. Dank für Förderung und Mitarbeit 
Der BBSB e. V. wäre ohne die tatkräftige Hilfe seiner Freunde, Förderer und Mitglieder 
nicht in der Lage, die ihm gestellten Aufgaben, die neben persönlichem Einsatz auch fi-
nanzielle Mittel erfordern, zu erfüllen. Zahlreiche Frauen und Männer sowie Gemeinden 
und Betriebe haben uns auch 2015 die Treue gehalten und durch Spenden unsere so-
ziale Arbeit tatkräftig unterstützt. Aus diesem Kreis erhielt die Landesgeschäftsstelle 
des BBSB e. V. zur Förderung unserer satzungsgemäßen Aufgaben in diesem Jahr 
Spenden in Höhe von 363.107,14 € (Vorjahr: 390.460,73 €). 

Blinde und sehbehinderte Menschen spendeten uns 21.531,08 € (Vorjahr: 24.165,94 €). 

Außerdem wurden uns zugewendet: 

- Erbschaften und Vermächtnisse in Höhe von 716.557,94 € (Vorjahr: 
1.390.632,08 €) 

- zugewiesene Geldbußen 146.310,55 € (Vorjahr: 129.005,00 €) 
- zweckgebundene Spenden für die Betreuung taubblinder Menschen in Höhe von 

2.732,86 € (Vorjahr: 2.742,91 €). 

Allen, die uns durch ihre Zuwendungen bei der Erfüllung unserer Aufgaben geholfen 
haben, sagen wir ein herzliches Dankeschön. 

Unser Dank gilt ferner allen, die durch ehrenamtlichen oder hauptberuflichen Einsatz 
mitgeholfen haben, dass der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. seine 
Ziele im Jahr 2015 erreichen konnte. 

Danken wollen wir außerdem den Persönlichkeiten in Politik und Gesellschaft sowie al-
len öffentlichen und privaten Stellen, die unseren Anliegen aufgeschlossen begegnet 
sind und mit uns vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. 

Anlage 
Statistische Angaben als Anhang zum Geschäftsbericht 2015 des Bayerischen 
Blinden- und Sehbehindertenbundes e. V. 
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Anhang 

Anhang zum Geschäftsbericht 2015 des Bayerischen Blinden- und 
Sehbehindertenbundes e. V. 

Statistische Angaben 

Vorbemerkung 

Die Angaben sind der Statistik des Zentrum Bayern Familie und Soziales – Landesver-
sorgungsamt vom Dezember 2015 zum Vollzug des Bayerischen Blindengeldgesetzes 
und der eigenen Mitgliederdatei des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbun-
des e. V. entnommen. 

Am 31.12.2015 waren in Bayern 13.616 Empfänger von Blindengeld nach dem Bayeri-
schen Blindengeldgesetz bekannt. Ende 2014 waren es 14.064, Ende 2013 waren es 
14.455, Ende 2012 waren es 14.837, Ende 2011 waren es 15.108 und Ende 2010 wa-
ren es 15.341 Blindengeldempfänger. 

 

Tabelle 1: Zivilblinde in Bayern – altersmäßige Verteilung 

Alter 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

0 bis unter 6 Jahre 68 69 72 82 89 

6 bis unter 18 Jahre 328 349 367 384 396 

18 bis unter 40 Jahre 1.469 1.491 1.505 1.552 1.600 

40 bis unter 60 Jahre 2.440 2.452 2.501 2.509 2.536 

60 bis unter 65 Jahre 693 700 723 751 732 

65 bis unter 80 Jahre 3.014 3.158 3.208 3.243 3.275 

80 Jahre und älter 5.604 5.845 6.079 6.316 6.480 

58 % der Blindengeldempfänger sind älter als 60 Jahre.
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Tabelle 2: Zivilblinde in Bayern – Verteilung nach Geschlechtern 

Alter 31.12.2015 
männlich 

31.12.2015 
weiblich 

31.12.2014 
männlich 

31.12.2014 
weiblich 

0 bis unter 6 Jahre 39 29 36 33 

6 bis unter 18 Jahre 196 132 206 143 

18 bis unter 40 Jahre 812 657 837 654 

40 bis unter 60 Jahre 1.348 1.092 1.352 1.100 

60 bis unter 65 Jahre 384 309 376 324 

65 bis unter 80 Jahre 1.526 1.488 1.563 1.595 

80 Jahre und älter 1.520 4.084 1569 4276 

Gesamt 5.825 7.791 5.939 8.125 

57,2 % der Blinden sind weiblichen (Vorjahr: 59,1 %) und 42,8 % männlichen Ge-
schlechts (Vorjahr: 40,9 %). 

Das volle Blindengeld erhielten im Jahr 2015 7.208 Personen, das halbe Blindengeld 
erhielten 2015 2.783 Personen. 1.782 Personen hatten die Pflegestufe I bei häuslicher 
Pflege, 2.034 Personen hatten Pflegestufe II/III bei häuslicher Pflege. Bei 38 Personen 
erfolgten sonstige Anrechnungen. Im Jahr 2014 erhielten das volle Blindengeld 7.208 
Personen, das halbe Blindengeld 2.882 Personen. 

Tabelle 3: Altersstruktur der ordentlichen Mitglieder des Bayerischen Blinden- 
und Sehbehindertenbundes e. V. 

Alter Mitgliederzahl zum 
31.12.2015 

Mitgliederzahl zum 
31.12.2014 

Mitgliederzahl zum 
31.12.2013 

0 bis 5 Jahre 35  (= 0,44 %) 19 23 

6 bis 17 Jahre 157  (= 2,0 %) 153 164 

18 bis 39 Jahre 823  (= 10,45 %) 846 846 

40 bis 59 Jahre 1.825  (= 23,19 %) 1.852 1.889 

60 bis 64 Jahre 531  (= 6,75 %) 510 523 

65 bis 79 Jahre 2.115  (= 26,87 %) 2.167 2.144 

ab 80 Jahre  2.384  (= 30,3 %) 2.424 2.528 

Gesamt 7.870 7.971 8.117 

63,9 % unserer Mitglieder sind älter als 60 Jahre, im Vorjahr waren es 64,0 %. 
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Tabelle 4: Zahlen über die berufliche Situation der Blinden und stark Sehbehin
derten in Bayern anhand der uns bekannten Berufstätigen 

-

Berufe 2015 2014 2013 2012 

Masseure/Physiotherapeuten 263 268 272 273 

Handwerker 33 35 68 37 

Werkstatt für Behinderte 122 124 132 128 

Industriearbeiter 32 33 36 36 

Berufe in der Telekommunikation 289 295 309 305 

Schreibberufe 102 105 108 106 

Verwaltungsangestellte 217 219 230 222 

EDV-Kaufleute und Programmierer 53 53 54 55 

Akademiker 85 87 93 92 

Musiker 30 31 32 32 

Klavierstimmer 6 6 6 6 

Sonstige Berufe 145 119 128 105 

Gesamt: 1.377 1.375 1.468 1.397 

 

Tabelle 5: Zugehörigkeit zu speziellen Gruppen innerhalb des Bayerischen 
Blinden- und Sehbehindertenbundes e. V. 

Gruppe 2015 2014 2013 2012 

Diabetiker 437 403 456 447 

Führhundhalter 190 186 195 192 

Schwerhörige 456 405 450 386 

Taubblinde 89 84 76 58 
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Tabelle 6: Hauptberufliche Mitarbeiter/innen des BBSB e. V. 

Am 31.12.2015 beschäftigte der BBSB 176 Mitarbeiter (Vorjahr 167). 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilen sich auf die einzelnen Bereiche des BBSB 
folgendermaßen auf: 

Bereich Gesamtzahl 
Mitarbei-
ter/innen 

2015 

Vollzeit 
 
 

2015 

Teilzeit 
 
 

2015 

Geringfügiges 
Beschäftigungs-

verhältnis 
2015 

Geschäftsführung  10 6 4  

Finanzen und  
Administration 

10 9 1  

Immobilien-
verwaltung 

19 5 5 9 

BBZ 39 3 24 12 

Reha-Dienste  15 5 10  

Überregionale 
Fachdienste 

7 5 2  

Beratungsmobil 3 0 3  

Kommunikation 8 4 1 3 

BIT 11 9 2  

Saulgrub 54 17 26 11 

Gesamt 176 63 78 35 

Hinzu kommen 10 Bundesfreiwillige. 

4 der 176 hauptberuflichen Mitarbeiter/innen befinden sich in Elternzeit. 

1 der 176 hauptberuflichen Mitarbeiter/innen befindet sich in der befristeten Erwerbsun-
fähigkeitsrente. 

23 der 176 hauptberuflichen Mitarbeiter/innen sind schwerbehindert im Sinne des Sozi-
algesetzbuchs IX (Vorjahr 20). 

Das ergibt eine Beschäftigungsquote von 13,00 %. 
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